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LEITANTRAG 01/II/2012  

Antrag 01/II/2012 
Landesvorstand 
Für eine solidarische und gerechte Alterssicherung 
Strukturell armutsfest und lebensstandardsichernd 
 
Der Landesparteitag möge beschließen:  
 
I. Einleitung 
Die soziale Absicherung von Krankheit, Alter, Arbeitslosig-
keit, Pflegebedürftigkeit und Unfall ist eine gesellschaftliche 
Errungenschaft. Wir brauchen einen handlungsfähigen 
Sozialstaat, getragen von der Idee, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger solidarisch füreinander einstehen.  
Bei der Alterssicherung gibt es aufgrund von zwei Entwick-
lungen dringenden politischen Handlungsbedarf: 
Zum einen haben die Ausweitung des Niedriglohnsektors, 
die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, die Zunahme 
nicht sozialversicherter Beschäftigungsverhältnisse und 
Massenarbeitslosigkeit bei der Rente geringere Anwart-
schaften und Lücken in der Versicherungsbiografie zur 
Folge. Zum anderen wird gleichzeitig das Sicherungsniveau 
der gesetzlichen Rentenversicherung bis 2030 auf 43 Pro-
zent abgesenkt. Die kapitalgedeckte Vorsorge kann die 
entstehende Lücke bei vielen Beschäftigten nicht schließen. 
Beides zusammen führt dazu, dass viele Versicherte in 
Zukunft nur noch geringe Renten erreichen werden und 
Altersarmut wieder Thema wird. Vielen Menschen droht im 
Alter der soziale Abstieg, sie werden ihren Lebensstandard 
nicht halten können. Eine sozialdemokratische Rentenpoli-
tik muss dieser Entwicklung gegensteuern. 
2009 hat der SPD-Bundesparteitag deshalb beschlossen, 
dass sich unsere Alterssicherungspolitik am Ziel der Lebens-
standardsicherung orientiert, dass wir uns für eine solidari-
sche gesetzliche Rentenversicherung stark machen und dies 
ausdrücklich auch die Prüfung der rentenpolitischen Maß-
nahmen seit 2001 einschließt. Auf dem Parteikonvent im 
November soll nun ein neues sozialdemokratisches Konzept 
zur Bewältigung der rentenpolitischen Herausforderungen 
beschlossen werden. 
Uns ist klar, dass die Rentenversicherung nicht alle Fehl-
entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt nachträglich korrigie-
ren kann. Zukünftig niedrige Renten entstehen heute durch 
versicherungsfreie Erwerbsformen wie Minijobs oder 
Werkverträge, durch die Ausweitung des Niedriglohns und 
längere Phasen der Arbeitslosigkeit. Gute Renten erfordern 
Ordnung auf dem Arbeitsmarkt.  
Eine stärkere Regulierung des Arbeitsmarkts kann sich aber 
bei der Rente eben nur für die Zukunft auswirken. Die dis-
kontinuierlichen Erwerbsverläufe der Vergangenheit sind 
schon jetzt in vielen Versichertenbiografien eingeschrieben 
und führen zu mageren Anwartschaften und Lücken bei der 
Rente.  
 
II. Ziele 
 
a) Lebensstandardsicherung 
Wir wollen den Lohnersatzcharakter der gesetzlichen Rente 
stärken. Die während des Erwerbslebens geleisteten Bei-
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träge zur Rentenversicherung sollen einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, dass der im Berufsleben erzielte Le-
bensstandard im Alter gehalten werden kann, dass im Alter 
ein sozialer Abstieg vermieden wird. Die gesetzliche Ren-
tenversicherung hat also einen Auftrag, der deutlich über 
die reine Armutsvermeidung hinausgeht.  
Wir halten am Ziel der Lebensstandardsicherung fest, denn 
in der Höhe der Rente spiegelt sich letztlich immer wider, 
welchen Wert wir der Arbeit zumessen, die Menschen ihr 
Leben lang geleistet haben.  
Nach derzeit geltender Gesetzeslage wird allerdings das 
Sicherungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung vor 
Steuern bis zum Jahr 2030 auf 43 Prozent sinken. Gleichzei-
tig müssen wir feststellen, dass der Ausbau der kapitalge-
deckten Riester-Rente und die Betriebsrente die Absenkung 
des Rentenniveaus für die meisten Menschen nicht kom-
pensieren können. Nur jeder sechste Geringverdiener-
Haushalt hat eine Riester-Rente abgeschlossen, nur etwa 
40 Prozent der förderberechtigten Personen hat einen 
Riester-Vertrag und 18,5 Prozent der Riester-Verträge 
ruhen. Aus einer betrieblichen Altersvorsorge beziehen 
aktuell nur rund 31 Prozent der Männer und nur 7 Prozent 
der Frauen im Ruhestand Leistungen. Frauen können die 
Absenkung des Niveaus der gesetzlichen Rente meistens 
noch weniger kompensieren als Männer. 
Die private Vorsorge kann also nur eine zusätzliche Säule 
der Alterssicherung sein, sie ersetzt in der Praxis die obliga-
torische gesetzliche Rentenversicherung nicht. Deshalb 
werden wir uns dafür einsetzen, dass das heutige Siche-
rungsniveau der gesetzlichen Rente auch in Zukunft gehal-
ten wird. 
 
b) Strukturelle Armutsfestigkeit 
Wenn wir schon heute das Rentenniveau von 2030 hätten, 
müssten DurchschnittsverdienerInnen (aktuell 2.600 Euro 
brutto im Monat) mindestens 33 Jahre Vollzeit arbeiten, 
um eine Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus zu 
erhalten, bei einem monatlichen Einkommen von 2.000 
Euro sogar 43 Jahre. Falls sie auf weniger Beitragsjahre 
kommen, würde ihre Rente dann durch die Grundsicherung 
ergänzt und läge bei etwa 700 Euro. Sie erhielten also ge-
nauso viel Rente wie jemand, der überhaupt nicht in die 
Rentenversicherung eingezahlt hat, die Zahlung von Ren-
tenbeiträgen lohnt sich für sie faktisch nicht mehr. Die 
Folge dieser Entwicklung wäre ein gravierender Legitimati-
onsverlust des deutschen Rentensystems.  
Wir haben das Ziel, die gesetzliche Rentenversicherung 
strukturell armutsfest zu gestalten. Die Leistungen der 
Rentenversicherung sollen bei erwerbslebenslanger Bei-
tragszahlung aus Vollzeitbeschäftigung deutlich oberhalb 
des Grundsicherungsniveaus liegen.  
Altersarmut ist weiblich. Von niedrigen Renten sind insbe-
sondere Frauen betroffen. Aufgrund der nach wie vor vor-
handenen Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeits-
markt hinsichtlich des Lohns, den geringeren Karrierechan-
cen, dem hohen Anteil von teilzeit- und atypisch beschäftig-
ten Frauen, den Erwerbsunterbrechungen durch Kinderer-
ziehungs- und Pflegezeiten, haben Frauen ein geringeres 
Absicherungsniveau als Männer. Frauen haben zudem 
deutlich weniger Gelegenheit, eine Betriebsrente zu bezie-
hen.  
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c) Gerechte Finanzierung 
Die zunehmende Alterung der Gesellschaft erzwingt in 
Zukunft höhere Ausgaben – absolut und relativ zur Wirt-
schaftsleistung – für Renten, Pflege und Gesundheit und 
zwar unabhängig davon, ob dies über ein solidarisches 
Umlagesystem oder kapitalgedeckt finanziert wird. Dies ist 
nicht nur eine Herausforderung für Deutschland, sondern 
für alle europäischen Gesellschaften. 
Die politisch festgelegte Beschränkung des Beitragssatzes 
zur gesetzlichen Rentenversicherung auf maximal 22 Pro-
zent im Jahr 2030 beschränkt die Leistungen der paritätisch 
finanzierten gesetzlichen Rente. Diese Festlegung senkt 
jedoch nicht automatisch die Kosten für die Altersvorsorge, 
sondern verlagert sie auf die private Vorsorge, deren Kos-
ten die ArbeitnehmerInnen trotz staatlicher Förderung 
weitgehend alleine tragen. Wenn also die Leistungen der 
umlagefinanzierten und verpflichtenden gesetzlichen Rente 
(1. Säule) nicht ausreichen, wir an der Beschränkung des 
Beitragssatzes festhalten und wir gleichzeitig verbreitete 
Altersarmut und sozialen Abstieg im Alter nicht akzeptieren 
wollen, dann würde dies einen stärkeren Ausbau der kapi-
talgedeckten Betriebsrenten (3. Säule ) oder der kapitalge-
deckten individuellen und freiwilligen Altersvorsorge (2. 
Säule) erforderlich machen. 
Die gesellschaftliche Aufgabe der Altersvorsorge muss 
solidarisch abgesichert und gerecht finanziert werden. Wir 
halten aus verteilungspolitischen Gründen am Ziel der 
paritätischen Finanzierung der Rente fest. Dies gelingt im 
Umlagesystem am besten. Die teilweise Verlagerung der 
Altersvorsorge auf die individuelle kapitalgedeckte private 
Vorsorge bedeutet im Kern eine einseitige Verschiebung 
der Beitragsbelastung auf die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und eine Verlagerung unserer Altersvorsorge 
auf die Finanzmärkte. Das traditionelle Umlagesystem ist 
krisenfester als die Kapitaldeckung. Die private Altersvor-
sorge hat auch vor der aktuellen Finanzmarktkrise nur in 
seltenen Fällen das Ziel einer Kapitalverzinsung von vier 
Prozent erreicht. 
Am derzeitigen Steueranteil von ca. 30 Prozent an der 
Finanzierung der Rentenversicherung halten wir auch zu-
künftig fest. Damit werden auch kapitalintensive Branchen 
an der Finanzierung beteiligt. Wir setzen uns dafür ein 
Erbschaften stärker zu besteuern, damit auch vererbte 
Vermögen einen gerechten Beitrag leisten. 
 
III. Maßnahmen 
Wir müssen das Normalarbeitsverhältnis stärken und ge-
rechte Löhne sichern. Dies ist eine entscheidende Grundla-
ge für die Finanzierung und Leistungsfähigkeit unserer 
sozialen Sicherungssysteme und auch der Alterssicherung.  
Die Alterssicherung muss aber auch an die Flexibilisierung 
des Arbeitslebens angepasst werden, um auch zukünftig 
eine Lebensstandardsicherung zu erreichen und Altersar-
mut trotz langjähriger Vollzeitbeschäftigung zu vermeiden. 
Phasen der Ausbildung, der Niedriglohnbeschäftigung, der 
Arbeitslosigkeit und der Erwerbsminderung müssen des-
halb in der Rentenversicherung angemessen berücksichtigt 
werden. 
 
a) Regulierung des Arbeitsmarkts 
Diejenigen Ursachen einer zukünftig absehbaren Altersar-
mut, die in der Erwerbsphase liegen, sind zuerst genau dort 
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zu bekämpfen. Um also auch zukünftig armutsfeste Renten 
zu gewährleisten, die einen wesentlichen Beitrag zur Le-
bensstandardsicherung leisten, muss zuvorderst wieder der 
Arbeitsmarkt stärker reguliert werden.  
 Die Höhe der Renten ist abhängig von der Höhe der 

Einkommen, die Rentenentwicklung ist an die Ein-
kommensentwicklung gekoppelt. Höhere Löhne führen 
zu höheren Renten, Niedriglohn zu niedrigen Renten. 
Deshalb muss aus rentenpolitischer Sicht die Niedrig-
lohnbeschäftigung zurückgedrängt werden. Ein allge-
meiner gesetzlicher Mindestlohn ist dazu ein erster 
wichtiger Schritt, die Erhöhung der Tarifbindung oder 
die Eindämmung der Leiharbeit sind weitere. 

 Versicherungsfreie Minijobs bieten keine eigenständi-
ge Absicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. 
Rund zwei Drittel der geringfügig entlohnten Beschäf-
tigten sind Frauen. In einer ganzen Reihe von Branchen 
haben Minijobs sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung verdrängt. Die Eindämmung dieser Beschäfti-
gungsform ist auch aus rentenpolitischen Gesichts-
punkten geboten und würde – insbesondere für Frau-
en – zu Rentenanwartschaften führen. Die vom ver-
gangenen Bundesparteitag beschlossene Begrenzung 
der Wochenarbeitszeit auf 12 Stunden ist ein erster 
Schritt.  

 
b) Ausbau der Rentenversicherung zur Erwerbstätigenver-
sicherung 
Das deutsche Rentenversicherungssystem ist aus histori-
schen Gründen berufsständisch gegliedert. Doch heute sind 
nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf eine 
solidarische Alterssicherung angewiesen, sondern auch 
Menschen, die derzeit faktisch keinen Zugang zum Renten-
versicherungssystem haben, aber nicht oder nicht ausrei-
chend privat vorsorgen können, wie z.B. viele Selbstständi-
ge. Diesen Menschen wollen wir eine Altersvorsorge er-
möglichen. Allen Versuchen, die Sozialversicherungspflicht 
zu umgehen, wollen wir entgegenwirken. 
Deshalb ist die Ausdehnung des Versichertenkreises der 
gesetzlichen Rentenversicherung nötig. Dazu wollen wir die 
Rentenversicherungspflicht für alle Erwerbstätigen einfüh-
ren, die nicht bereits über ein anderes der etablierten obli-
gatorischen Alterssicherungssysteme abgesichert sind oder 
eine ausreichende private Vorsorge nachweisen können. 
Mit diesem Schritt würden vor allem die sogenannten Solo-
Selbstständigen verpflichtend eine verlässliche Altersvor-
sorge erhalten. 
 
c) Den Risiken der Altersarmut begegnen 
 Niemand soll, nur weil sie oder er bei langjähriger 

Erwerbstätigkeit vorübergehend arbeitslos war und 
Arbeitslosengeld II bzw. Arbeitslosenhilfe bezogen hat, 
im Alter auf die Grundsicherung angewiesen sein. 
Wenn jemand nur aufgrund von Arbeitslosigkeit in die 
Grundsicherung rutscht, dann werden wir Zeiten des 
Bezugs von Arbeitslosengeld II oder Arbeitslosenhilfe 
mit 0,5 Entgeltpunkten pro Jahr bewerten. Finanziert 
wird diese Maßnahme durch den Steuerzuschuss zur 
gesetzlichen Rentenversicherung. 

 
 Wir wollen die Rente nach Mindestentgeltpunkten 

verlängern und sie auch auf Rentenanwartschaften 
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nach dem 31.12.1991 ausweiten. Mit der Rente nach 
Mindestentgeltpunkten werden Rentenanwartschaf-
ten für gering bewertete Beitragszeiten verdoppelt, je-
doch höchstens auf 0,75 Entgeltpunkte pro Jahr. Damit 
werden Erwerbszeiten mit geringem Entgelt renten-
rechtlich aufgewertet, für die meisten Betroffenen 
führt dies zu einer Rente über dem Grundsicherungs-
niveau. 

 Eine Erwerbsminderung ist eines der großen Armutsri-
siken im Alter. Für uns hat die Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt über Rehabilitationsmaßnahmen 
Priorität. Wir wollen das Reha-Budget ausweiten. Doch 
wer aus gesundheitlichen Gründen gezwungen ist, vor-
zeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, darf nicht 
in Altersarmut fallen. Deshalb sollen die Rentenab-
schläge bei Eintritt der Erwerbsminderung vor dem 63. 
Lebensjahr abgeschafft werden. Damit werden Aus-
weichreaktionen von einer vorzeitigen Altersrente 
vermieden. Die gesetzliche Rentenversicherung muss 
das Risiko der Erwerbsminderung umfassend absi-
chern. Eine vergleichbare Wirkung könnte durch die 
Verlängerung der Zurechnungszeiten und eine verbes-
serte Bewertung der Zurechnungszeiten erreicht wer-
den. 

 Wir wollen, dass das Konzept einer Solidar- oder Min-
destrente geprüft wird. Beim vorgeschlagenen Solidar-
rentenmodell sollen für den Fall, dass trotz 40jähriger 
Erwerbstätigkeit eine Rente von unter 850 Euro her-
auskommt, die Rente auf 850 Euro angehoben wer-
den. 

 Auch Ausbildungszeiten sind Teil der Erwerbsbiografie. 
Deshalb wollen wir zukünftig Zeiten in schulischer 
Ausbildung, die zu einem einer dualen Ausbildung ver-
gleichbaren Abschluss oder ein (Fach-)  
Hochschulstudium zukünftig wieder mit bis zu drei  
Jahren als Anrechnungszeiten bewerten. 

 Eine Höherbewertung ehrenamtlicher Pflege käme vor 
allem Frauen zugute und böte einen nicht zu unter-
schätzenden Beitrag zum Auf- und Ausbau der eigen-
ständigen sozialen Sicherung von Frauen. Deshalb wol-
len wir ehrenamtliche Pflege abhängig vom Pflegeauf-
wand mit 0,33 bis 1 Entgeltpunkt bewerten.  

 Die Rentnerinnen und Rentner in den ostdeutschen 
Bundesländern erhalten nach wie vor niedrigere Ren-
ten als in den alten Bundesländern. Wir fordern einen 
bundesweit einheitlichen Rentenwert und einen Aus-
gleich für in der ehemaligen DDR ohne Versorgungs-
ausgleich geschiedene Frauen.  

 
d) Keine kurzfristige Senkung der Rentenbeiträge, Aufbau 
einer Demografie-Reserve 
Wir unterstützen den Vorschlag des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds, auf kurzfristige Senkungen der Rentenbeiträ-
ge zu verzichten und stattdessen eine Demografie-Rücklage 
aufzubauen. Dazu soll der Rentenbeitrag ab 2014 jährlich 
um 0,2 Prozentpunkte auf 22 Prozent angehoben werden.  
Die so erzielten Mehreinnahmen sollten genutzt werden, 
um das Rentenniveau auf dem heutigen Niveau zu stabili-
sieren, die Erwerbsminderungsrenten zu verbessern und 
das Reha-Budget auszuweiten. Dies alles ist mit diesem 
Vorschlag auch unter der Bedingung einer Beitragssatzbe-
schränkung auf maximal 22 Prozent im Jahr 2030 möglich.  
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Wenn man die derzeit eigentlich notwendige private Vor-
sorge mit vier Prozent des Einkommens berücksichtigt, 
dann besteht die Beschränkung des Beitragssatzes auf 
maximal elf Prozent im Jahr 2030 derzeit ohnehin nur für 
die Arbeitgeber, die ArbeitnehmerInnen werden 15 Prozent 
zahlen.  
 
e) Stärkung der Betriebsrente 
Kollektive Systeme der betrieblichen Altersvorsorge sind 
effizienter als die individuelle Privatvorsorge. Derzeit sind 
Betriebsrenten aber vor allem in größeren Betrieben ver-
breitet, deutlich seltener in kleinen und mittleren Betrie-
ben. Frauen haben seltener als Männer eine Betriebsrente, 
in den ostdeutschen Bundesländern sind Betriebsrenten 
unabhängig von der Betriebsgröße nur wenig verbreitet. 
Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Tarifvertragspartei-
en ihre Stärkung und möglichst flächendeckende Verbrei-
tung erreichen und die Arbeitgeber verbindlich an ihrer 
Finanzierung beteiligen.  
Die betriebliche Altersvorsorge in ihrer derzeitigen Ausge-
staltung stellt keine Lösung für die stark zunehmende Zahl 
befristeter Arbeitsverhältnisse und dem daraus folgenden 
häufigen Arbeitgeberwechsel dar und ist für viele kleine 
Unternehmen nicht attraktiv. Es muss deshalb gewährleis-
tet sein, dass die gezahlten Arbeitgeberbeiträge ab dem 
ersten Jahr der Zahlung in eine andere Betriebsrente mit-
genommen werden können. 
Eine Erhöhung der Beteiligung an der betrieblichen Alters-
vorsorge lässt sich dadurch erreichen, dass Betriebsrenten 
beim Abschluss eines Arbeitsvertrags grundsätzlich ver-
pflichtend sind und Arbeitnehmer sich nur mit einer Be-
gründung wie z.B. eine bestehende ausreichende private 
Altersvorsorge ausdrücklich dagegen entscheiden können 
(Opting-Out-Konzept). Für Kleinunternehmen und befristet 
Beschäftigte kann als Option höhere Beitragszahlungen zur 
gesetzlichen Rentenversicherung angeboten werden. 
Zukünftig soll die staatliche Förderung der kapitalgedeckten 
Altersvorsorge in Form von Betriebsrenten ausschließlich 
aus Steuermittel finanziert werden. Die Entgeltumwand-
lung soll aus Einkommen erfolgen, für die Sozialversiche-
rungsbeiträge entrichtet wurden, um die Sozialversiche-
rungssysteme zu stärken und die Renten zu erhöhen. 
 
f) Flexible Übergänge in die Rente ermöglichen 
Flexible Übergänge in den Ruhestand sind für ein abgesi-
chertes und unabhängiges Leben im Alter von zentraler 
Bedeutung und müssen deshalb abgesichert werden. 
 Jeder ältere Beschäftigte muss einen Rechtsanspruch 

auf sozialversicherungspflichtige Teilzeit haben; dies 
darf nicht mehr aus betrieblichen Gründen verwehrt 
werden. In Kleinbetrieben soll ein vergleichbarer 
Rechtsanspruch geschaffen werden. 

 Die vorgezogene Teilrente ab 60 soll attraktiver gestal-
tet werden. Dazu soll die Teilrente als eigene Alterssi-
cherungsart eingeführt, die Hinzuverdienstregelungen 
erweitert werden. Es soll möglich sein, durch die Kom-
bination von Teilrente und Hinzuverdienst etwa so viel 
zu verdienen wie zuvor bei Vollzeitbeschäftigung. 

 Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
müssen von Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze aufgestockt werden 
können. 
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g) Aussetzung der Rente mit 67 
Viele Beschäftigte können schon heute nicht bis zum ge-
setzlichen Renteneintrittsalter arbeiten, sondern müssen 
mit Abschlägen vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausschei-
den. Sie befürchten deshalb zu Recht, dass die Rente mit 67 
für sie durch höhere Abschläge vor allem eine Rentenkür-
zung ist. Entscheidungen über die Zukunft der gesetzlichen 
Altersvorsorge können nicht von der Situation der Arbeit 
und des Arbeitsmarktes abgekoppelt bleiben. 
Deshalb halten wir am Beschluss des Bundesparteitags 
2011 fest: Der Einstieg in die Erhöhung der Regelaltersgren-
ze auf 67 Jahre ist auszusetzen, weil die Voraussetzungen 
für die Erhöhung gegenwärtig nicht gegeben sind. Wir 
fordern die Wirtschaft auf, mehr altersgerechte Arbeits-
plätze zu schaffen und ihren Beitrag dazu zu leisten, dass 
mehr Menschen in den rentennahen Jahrgängen einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen 
können. 
Ein Einstieg in die Anhebung des Renteneintrittsalters ist 
erst dann möglich, wenn die rentennahen Jahrgänge, also 
die 60-bis 64-jährigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, mindestens zu 50 Prozent sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt sind. 
Dazu ist es unverzichtbar, die Instrumente der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik weiter im bisherigen Umfang zu nutzen. 
Mit den Kürzungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik und 
in der Weiterbildung, wie sie zurzeit vollzogen werden, 
entzieht sich die jetzige Bundesregierung ihrer Verantwor-
tung, eine längere Beschäftigung für Ältere zu ermöglichen. 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE ZUM LEITANTRAG 01/II/2012 

Ä01 ) AG 60 plus 
Ersetzungsantrag:  
Forderungen der AG 60plus im Landesverband Berlin für ein 
Rentenkonzept der SPD 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Das Thesenpapier des Landesvorstands vom 20. August 2012 
„Für eine solidarische und gerechte Alterssicherung“ wird 
durch die nachstehenden Forderungen der AG 60plus er-
setzt. 
 
 Um zu gewährleisten, dass Alterssicherung solidarisch 

finanziert wird und gleichzeitig auch alle Menschen an 
einer Absicherung durch das gesamtgesellschaftlich ge-
tragene Rentensystem  partizipieren, wollen wir die ge-
genwärtige Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigen-
versicherung umbauen. Das heißt für uns, dass alle Ein-
künfte, die durch Erwerbstätigkeit entstehen, beitrags-
pflichtig sind, aber auch zu Rentenansprüchen im Alter 
führen. Neben den bisherigen Einkünften, die zu Renten-
ansprüchen führen, sollen auch alle Einkommen aus 
Selbständigkeit, aus handwerklicher Tätigkeit, aus gering-
fügiger Erwerbstätigkeit, von Beamten, von Vorstands-
mitgliedern und Aufsichtsräten, von öffentlichen Man-
datsträgern und von freiberuflich Tätigen ( z. B. Ärzte, 
Rechtsanwälte ) einbezogen werden. 

 
Alle Erwerbstätigen werden zu Versicherten der gesetzlichen 
Rentenversicherung. 
 
Finanziert wird die Erwerbstätigenversicherung durch Beiträ-
ge. Dabei halten wir am Umlagesystem fest und lehnen einen 
Umstieg auf eine kapitalgestützte oder rein steuerfinanzierte 
Alterssicherung ab. Durch die Verbreiterung der Versicher-
tenbasis in der Erwerbstätigenversicherung wird die Finanzie-
rung des Systems stabilisiert.  
 
 Einen weiteren Beitrag dazu leistet die unbedingte Rück-

kehr zur Parität.  
 Auch weiterhin und in Zukunft noch stärker sollen Lücken 

in der Finanzierung durch eine steuerliche Querfinanzie-
rung ausgeglichen werden, die vielfältig über die Finan-
zierung versicherungsfremder Leistungen, den Ausgleich 
geringer Einkünfte und der Beitragszahlung während El-
tern- und Pflegezeiten organisiert werden soll. 

 Diese geforderte gesetzliche Rentenversicherung soll die 
Prinzipien der Armutsfestigkeit und der Lebensstandard-
sicherung verbinden. Die Finanzierung dieser bisherigen 
ersten Säule der Rentenversicherung ist Aufgabe der ge-
samten Gesellschaft. Zusätzliche private Vorsorge oder 
Betriebsrenten ( bisherige zweite und dritte Säulen ) hin-
gegen sind Aufgabe eines jeden Einzelnen oder der Tarif-
partner. Wir lehnen eine staatliche Förderung privater 
Altersvorsorge ab und fordern, alle Mittel, die bisher in 
die Förderung privater Vorsorge fließen, in das gesetzli-
che Rentensystem umzuleiten. Der Vertrauensschutz 
wird gewährleistet. 

 Die Beitragsbemessungsgrenze wird aufgehoben. 

Ä01) Erledigt bei Annahme des Leitantrages in der Fas-
sung der Antragskommission (K) 
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 Eine Höchstgrenze der Rente wird gesetzlich festgesetzt. 
 Das Rentenniveau muss auf dem derzeitigen Stand von 

mindestens 51 % festgeschrieben werden. 
 Wer langjährig in die gesetzlich Rentenversicherung 

eingezahlt hat, muss eine Rente erhalten, die deutlich 
über dem Niveau der Grundsicherung liegt. 

 Um gebrochene Erwerbsbiografien aufzufangen, müssen 
Zeiten der Ausbildung, der Kindererziehung, Pflege und 
Arbeitslosigkeit rentenrechtlich höher bewertet bzw. 
wieder angerechnet werden. Zur Schließung etwaiger 
Sicherungslücken, die zu einer Rente unterhalb der 
Grundsicherung führen, wollen wir eine Ergänzung der 
gesetzlichen Rente um eine Mindestrente, die über dem 
Niveau der Grundsicherung liegen muss.  

 Die Grundsicherung muss als eigenständiges soziales 
Sicherungssystem erhalten bleiben. Sie sichert das Exis-
tenzminimum derjenigen, die keine Rentenansprüche 
erworben haben. 

 Der geltende Beschluss der SPD, das Renteneintrittsalter 
auf 67 Jahre z. Zt. auszusetzen, muss beibehalten werden 

Ä02) GLV 
S1, Zeile 27: Einfügen nach „abgesenkt“:  
Da die meisten bei weitem keine 45 Beitragsjahre mehr errei-
chen, werden die tatsächlichen Rentenzahlungen dann sogar 
noch deutlich niedriger ausfallen. 

Ä02) Annahme (K) 

Ä03) KDV Tempelhof-Schöneberg  
Seite 1, nach „abgesenkt“ in Zeile 27 einfügen: 
„Da die meisten bei weitem keine 45 Beitragsjahre mehr 
erreichen, werden die tatsächlichen Rentenzahlungen dann 
sogar noch deutlich niedriger ausfallen.“ 

Ä03) Erledigt bei Annahme Ä02 (K) 

Ä04) KDV Friedrichshain-Kreuzberg 
Seite 1, nach Zeile 34 einfügen: 
In diesem Zusammenhang gehören auch die Pensionen der 
Beamten, die berufsständischen Versorgungswerke und wei-
tere Sonderregelungen wie z.B. für politische Mandatsträger 
auf den Prüfstand. 

Ä04) Annahme (K) 

Ä05) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Ersetze auf Seite 1 in Zeile 34 „gegensteuern“ durch „eine 
strukturelle Reform des Alterssicherungssystems entgegen-
setzen“ 

Ä05) Ablehnung (K) 

Ä06) Abt. 3 | Reinickendorf  
Seite 1, Zeile 57 Einfügung  
Unser Grundsatz ist unverändert, alle versicherungsfremden 
Leistungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung werden 
durch den Steuerzuschuss (Bundeszuschuss) getragen. 

Ä06) Annahme (K) 

Ä07)  AfA Berlin 
Auf Seite 2 in Zeile 10 wird folgender Text eingefügt:  
Daher ist eine weitere Senkung des Rentenniveaus nicht ver-
tretbar. Wir wollen das Rentenniveau auf dem derzeitigen 
Stand halten. 

Ä07) Annahme (K) 

Ä08) KDV Mitte 
Auf Seite 2 in Zeile 10 wird folgender Text eingefügt:  
„Daher ist eine weitere Senkung des Rentenniveaus nicht 
vertretbar. Wir wollen das Rentenniveau auf dem derzeitigen 
Stand halten.“ 

Ä08) Erledigt bei Annahme Ä07 (K) 
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Ä09) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 2, in Zeile 13 nach „Steuern“ vor „bis zum Jahr 
2030“ einfügen: 
„von rund 50%“ 

Ä09) Annahme (K) 

Ä10) Abt. 5 | Reinickendorf 
Seite 2, Zeile 30: 
Einfügen hinter „Rente“: in Höhe von mindestens 51% 

Ä10) Erledigt bei Annahme Ä09 (K) 

Ä11) GLV 
Seite 2, Zeile 35: 
Ersetze „2.600 Euro“ durch „ca. 2.700 Euro“ 

Ä11) Annahme (K) 

Ä12) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 2, Zeile 35 ersetzen: 
Ersetze „2600 Euro“ durch „ca. 2700 Euro“ Monatsverdienst 
beträgt 2704 Euro durchschnittlich. 

Ä12) Erledigt bei Annahme Ä11 

Ä13) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 2, hinter Zeile 46 einfügen: 
„Die Rentenformel der gesetzlichen Rentenversicherung muss 
deshalb so angepasst werden, dass ein Großteil der arbeiten-
den Bevölkerung auf der Grundlage einer realistischen Le-
bensarbeitszeit eine Rente erhält, die über der Grundsiche-
rung im Alter liegt. Alles andere höhlt das System der verbind-
lichen gesetzlichen Rentenversicherung aus.“ 

Ä13) Annahme (K) 

Ä14) Abt. 8 | Tempelhof-Schöneberg 
Seite 2, Zeile 44-46, statt „Die Folge dieser Entwicklung wäre 
ein gravierender Legitimationsverlust des deutschen Ren-
tensystems.“ 
„Die Rentenformel der gesetzlichen Rentenversicherung muss 
deshalb so angepasst werden, dass ein Großteil der arbeiten-
den Bevölkerung auf der Grundlage einer realistischen Le-
bensarbeitszeit eine Rente erhält, die über der Grundsiche-
rung im Alter liegt. Alles andere höhlt das System der verbind-
lichen gesetzlichen Rentenversicherung aus.“ 

Ä14) Erledigt bei Annahme Ä13 (K) 

Ä15) Antje Schwarzer (ASF Tempelhof-Schöneberg)  
Seite 2, Zeile 46, einfügen nach „Die Folge dieser Entwick-
lung wäre ein gravierender Legitimationsverlust des deut-
schen Rentensystems.“ 
„Die Rentenformel der gesetzlichen Rentenversicherung muss 
deshalb so angepasst werden, dass ein Großteil der arbeiten-
den Bevölkerung auf der Grundlage einer realistischen Le-
bensarbeitszeit eine Rente erhält, die über der Grundsiche-
rung im Alter liegt. Alles andere höhlt das System der verbind-
lichen gesetzlichen Rentenversicherung aus. Daher wollen wir 
auch eine weitere Absenkung des Rentenniveaus von derzeit 
ca. 51 % auf 43 % aussetzen, um dem Prinzip der Lebensstan-
dard sichernden Rente gerecht zu werden.“ 

Ä15) Erledigt bei Annahme Ä13 (K) 

Ä16) Abt. 8 | Tempelhof-Schöneberg 
Seite 2, Zeile 46, einfügen nach „Die Folge dieser Entwick-
lung wäre ein gravierender Legitimationsverlust des deut-
schen Rentensystems.“ 
„Die Rentenformel der gesetzlichen Rentenversicherung muss 
deshalb so angepasst werden, dass ein Großteil der arbeiten-
den Bevölkerung auf der Grundlage einer realistischen Le-
bensarbeitszeit eine Rente erhält, die über der Grundsiche-
rung im Alter liegt. Alles andere höhlt das System der verbind-
lichen gesetzlichen Rentenversicherung aus. Daher wollen wir 

Ä16) Erledigt bei Annahme Ä13 (K) 
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auch eine weitere Absenkung des Rentenniveaus von derzeit 
ca. 51 % auf 43 % aussetzen, um dem Prinzip der Lebensstan-
dard sichernden Rente gerecht zu werden.“ 

Ä17) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Füge ein auf Seite 2 in Zeile 51 nach „liegen.“: 
„Dazu gilt es die Rentenanpassungsformel dahingehend zu 
modifizieren, dass sowohl der Riester-Faktor als auch der 
Nachhaltigkeitsfaktor abgeschafft werden.“ 

Ä17) Ablehnung (Kein Konsens) 

Ä18) GLV  
Seite 2, Zeile 61: Füge ein nach „eine Betriebsrente zu bezie-
hen“:  
„und wenn sie eine beziehen, in deutlich geringerer Höhe als 
Männer“. 

Ä18) Annahme (K) 

Ä19) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite2, in Zeile 61 hinzufügen: 
nach „…zu beziehen“: und wenn sie eine beziehen, in deutlich 
geringerer Höhe als Männer. 

Ä19) Erledigt bei Annahme Ä18 (K) 

Ä20) AG Migration 
Seite 2 nach Zeile 62, Einfügung (am Ende von II b) 
Vor dem Hintergrund der wachsenden Vielfalt in Deutschland 
ist gerade die Situation von Rentnerinnen und Rentnern mit 
Migrationshintergrund von besonderer Bedeutung. Hier spielt 
die Frage von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt eine 
starke Rolle in den Biografien. Die Auswirkungen auf die Ren-
tenhöhe sind wie bei allen benachteiligten Gruppen auf dem 
Arbeitsmarkt verheerend. Vorsorgend muss der Arbeitsmarkt 
durch politische Maßnahmen diskriminierungsfreier gestaltet 
werden. Nachsorgend ist es auch für diese Gruppe von enor-
mer Bedeutung, das Prinzip der Lebensstandardsicherung zu 
berücksichtigen. 

Ä20) Annahme (K) 

Ä21) GLV 
Seite 3, Zeile 12: Ersetze „Diese Festlegung senkt“ durch: 
„Diese Festlegung war willkürlich, sie senkt…“ 

Ä21) Annahme (K) 

Ä22) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite3, in Zeile12 ersetzen: 
Ersetze „Diese Festlegung senkt“ durch „Die Festlegung war 
willkürlich, sie senkt…“ 

Ä22) Erledigt bei Annahme Ä21 (K) 

Ä23)  KDV Mitte 
Auf Seite 3 wird der Satz von Zeile 16 bis Zeile 24 gestrichen 
und durch folgenden Satz ersetzt: 
Wenn also die Leistungen der umlagefinanzierten und ver-
pflichtenden gesetzlichen Rente nicht ausreichen, man an der 
Beschränkung des Beitragssatzes festhalten und gleichzeitig 
verbreitete Altersarmut und sozialen Abstieg im Alter nicht 
akzeptieren will, hätte dies einen stärkeren Ausbau der kapi-
talgedeckten Betriebsrenten oder der kapitalgedeckten indi-
viduellen und freiwilligen Altersvorsorge zur Folge. 

Ä23) Annahme (K) 

Ä24) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Streiche auf Seite 3 ab Zeile 16  
von „Wenn also“ bis Zeile 24 „erforderlich machen.“ 
 

Ä24) Erledigt bei Annahme Ä23 (K) 

Ä25) AfA Berlin 
Auf Seite 3 wird der Satz von Zeile 16 bis Zeile 24 gestrichen 

Ä25) Erledigt bei Annahme Ä23 (K) 
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und durch folgenden Satz ersetzt:  
„Wenn also die Leistungen der umlagefinanzierten und ver-
pflichtenden gesetzlichen Rente nicht ausreichen, man an der 
Beschränkung des Beitragssatzes festhalten und gleichzeitig 
verbreitete Altersarmut und sozialen Abstieg im Alter nicht 
akzeptieren will, hätte dies einen stärkeren Ausbau der kapi-
talgedeckten Betriebsrenten oder der kapitalgedeckten indi-
viduellen und freiwilligen Altersvorsorge zur Folge.“  

Ä26) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Füge ein auf Seite 3 in Zeile 29 nach „Umlagesystem am 
besten.“: 
„Die Arbeitgeberseite darf nicht länger aus ihrer Pflicht ent-
lassen werden.“ 

Ä26) Annahme (K) 

Ä27) AfA Berlin 
Auf Seite 3 wird der Satz von Zeile 39 bis Zeile 41 gestrichen 
und durch folgenden Satz ersetzt:  
„Wir halten an einem ausreichenden Steueranteil an der 
Finanzierung der Rentenversicherung auch künftig fest.“  

Ä27) Annahme (K) 

Ä28) KDV Mitte 
Auf Seite 3 wird der Satz von Zeile 39 bis Zeile 41 gestrichen 
und durch folgenden Satz ersetzt: 
„Wir halten an einem ausreichenden Steueranteil an der 
Finanzierung der Rentenversicherung auch künftig fest.“  

Ä28) Erledigt bei Annahme Ä27 (K) 

Ä29) GLV  
Seite 4, Zeile 14: Streiche „Versicherungsfreie“. 

Ä29) Annahme (K) 

Ä30) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 4, in Zeile 14 streichen: „Versicherungsfreie“ streichen 

Ä30) Erledigt bei Annahme Ä29 (K) 

Ä31) AfA Berlin 
Auf Seite 4 in Zeile 14 wird folgender Text eingefügt:  
„Grundsätzlich unterliegen auch Mini-Jobs der Sozialversiche-
rungspflicht.“ 

Ä31) Erledigt bei Annahme Ä29 (K) 

Ä32)  KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 4, Zeile 19-25, nach „…haben sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung verdrängt.“ einfügen: 
„Diese Beschäftigungsform muss deshalb insgesamt abge-
schafft werden. Beschäftigung muss steuer- und sozialversi-
cherungspflichtig vom ersten Euro an sein, die gesetzlichen 
Freibeträge bieten genügend Spielraum für Schülerinnen und 
Schüler, Studentinnen und Studenten und Rentnerinnen und 
Rentner für Ferienjobs und geringfügige Zuverdienste.“ 

Ä32) Annahme in der Fassung der AK (K):  
 
 
Beschäftigung muss steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig vom ersten Euro an sein, die gesetzlichen Freibe-
träge bieten genügend Spielraum für Schülerinnen und 
Schüler, Studentinnen und Studenten und Rentnerinnen 
und Rentner für Ferienjobs und geringfügige Zuverdiens-
te. 

Ä33) Antje Schwarzer (ASF Tempelhof-Schöneberg)  
Seite 4, Zeile 19-25, nach „… haben sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung verdrängt.“ 
„Diese Beschäftigungsform muss deshalb insgesamt abge-
schafft werden. Beschäftigung muss steuer- und sozialversi-
cherungspflichtig vom ersten Euro an sein, die gesetzlichen 
Freibeträge bieten genügend Spielraum für Schüler, Studen-
tInnen und RentnerInnen für Ferienjobs und geringfügige 
Zuverdienste.“ 

Ä33) Erledigt bei Annahme Ä32 (K) 

Ä34) Abt. 8 | Tempelhof-Schöneberg 
Seite 4, Zeile 19-25, nach „… haben sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung verdrängt.“ 
„Diese Beschäftigungsform muss deshalb insgesamt abge-

Ä34) Erledigt bei Annahme Ä32 (K) 
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schafft werden. Beschäftigung muss steuer- und sozialversi-
cherungspflichtig vom ersten Euro an sein, die gesetzlichen 
Freibeträge bieten genügend Spielraum für Schüler, Studen-
tInnen und RentnerInnen für Ferienjobs und geringfügige 
Zuverdienste.“ 

Ä35) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Ersetze Seite 4, Zeile 19 das Wort „Eindämmung“ durch „Ab-
schaffung“ 

Ä35) Erledigt bei Annahme Ä32 (K) 

Ä36) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Füge Seite 4, Zeile 24 zwischen „...Stunden ist ein erster 
Schritt.“ „NUR“ zwischen „ist“ und „ein“ ein. 

Ä36) Annahme (K) 

Ä37) GLV  
Seite 4, Zeile 25: Füge ein nach „erster Schritt“:  
Weiterhin brauchen wir Maßnahmen, die dafür sorgen, dass 
Beschäftigte in kleinen, sozial abzusichernden Beschäfti-
gungsverhältnissen tarifgerecht entsprechend ihrer ausgeüb-
ten Tätigkeit entlohnt und arbeitsrechtlich (z.B. durch nicht 
gewährten bezahlten Urlaub oder unterbliebener Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall) nicht mehr diskriminiert werden. 

Ä37) Annahme (K) 

Ä38)  KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 4, in Zeile 25 einfügen Nach „…ein erster Schritt.“: 
Weiterhin brauchen wir Maßnahmen, die dafür sorgen, dass 
Beschäftigte in kleinen, sozial abzusichernden Beschäfti-
gungsverhältnissen tarifgerecht entsprechend ihrer ausgeüb-
ten Tätigkeit entlohnt und arbeitsrechtlich (z.B. durch nicht 
gewährten bezahlten Urlaub oder unterbliebener Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall) nicht mehr diskriminiert werden. 

Ä38) Erledigt bei Annahme Ä37 (K) 

Ä39) KDV Mitte 
Auf Seite 4 in Zeile 25 wird am Ende des Absatzes folgender 
Text eingefügt: 
„Weiterhin sollen auch Mini-Jobs grundsätzlich der Sozialver-
sicherungspflicht unterliegen.“ 

Ä39) Erledigt bei Annahme Ä32 (K) 

Ä40)  ASF 
Seite 4, nach Zeile 25 „Schritt.“ ergänzen: 
Wir fordern die mittelfristige Abschaffung der Minijobs. 

Ä40) Erledigt bei Annahme Ä32 (K) 

Ä41) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Ersetze auf Seite 4 in Zeile 32 „solidarische“ durch „gesamt-
gesellschaftlich getragene“. 

Ä41) Ablehnung (K) 

Ä42) ASF 
Seite 4, Zeile 42-44 nach „einführen“ wird ersetzt: 
Ziel ist eine gemeinsame Rentenversicherung für alle Er-
werbstätigen, die auch Beamte, Selbständige, politische Man-
datsträgerInnen und die bisher in eigenen Versorgungswer-
ken Versicherten umfasst. 
 
In einem ersten Schritt sollen alle Erwerbstätigen, die nicht 
bereits über ein anderes der etablierten obligatorischen Al-
terssicherungssysteme abgesichert sind oder eine ausrei-
chende private Vorsorge nachweisen können, versicherungs-
pflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung werden. 

Ä42) Annahme in der Fassung der AK (K):  
 
Ziel ist eine gemeinsame Rentenversicherung für alle 
Erwerbstätigen, die auch Beamte, Selbständige, politische 
MandatsträgerInnen und die bisher in eigenen Versor-
gungswerken Versicherten umfasst. Das gilt unmittelbar 
für BerufseinsteigerInnen. Für alle anderen muss eine 
angemessene Übergangsregelung gefunden werden. 
 
In einem ersten Schritt sollen alle Erwerbstätigen, die 
nicht bereits über ein anderes der etablierten obligatori-
schen Alterssicherungssysteme abgesichert sind oder 
eine ausreichende private Vorsorge nachweisen können, 
versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung werden. 
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Ä43) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Ersetze auf Seite 4 von Zeile 42 „, die nicht bereits“ bis Z. 47 
„erhalten.“ durch: 
„Das heißt für uns, dass alle Einkünfte, die durch Erwerbstä-
tigkeit entstehen, beitragspflichtig sind und auch zu Renten-
ansprüchen im Alter führen. Neben den bisherigen Einkünf-
ten, die zu Rentenansprüchen führen, sollen auch alle Ein-
kommen aus Selbständigkeit, aus handwerklicher Tätigkeit, 
aus geringfügiger Erwerbstätigkeit, von BeamtInnen, von 
Vorstandsmitgliedern und Aufsichtsräten, von öffentlichen 
MandatsträgerInnen und von freiberuflich Tätigen ( z. B. 
ÄrztInnen, RechtsanwältInnen ) einbezogen werden. Das gilt 
unmittelbar für BerufseinsteigerInnen. Für alle anderen muss 
eine angemessene Übergangsregelung gefunden werden. 
Angesichts der Ausdifferenzierung der Arbeitsverhältnisse 
und der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, ist dies die kon-
sequente Antwort auf die gegenwärtigen sozialen Herausfor-
derungen. Je mehr Freiheit und Individualität jede und jeder 
Einzelne in Anspruch nehmen kann, desto dringender sind 
gesamtgesellschaftliche Lösungen geboten. Die SPD bekennt 
sich eindeutig zur vollständigen Erwerbstätigenversicherung, 
als ein Schritt in Richtung einer solidarischer Bürgerversiche-
rung für alle, die alle Sozialversicherungssysteme erfasst.“ 

Ä43) Erledigt bei Annahme Ä42 (K) 

Ä44)  KDV Friedrichshain-Kreuzberg 
Seite 4, Zeile 42-44 nach „einführen“ wird ersetzt:  
Ziel ist eine gemeinsame Rentenversicherung für alle Er-
werbstätigen, die auch Beamte, Selbständige, politische Man-
datsträger und die bisher in eigenen Versorgungswerken 
Versicherten umfasst.  
In einem ersten Schritt sollen alle Erwerbstätigen, die nicht 
bereits über ein anderes der etablierten obligatorischen Al-
terssicherungssysteme abgesichert sind oder eine ausrei-
chende private Vorsorge nachweisen können, versicherungs-
pflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung werden. 

Ä44) Erledigt bei Annahme Ä42 (K) 

Ä45)  Abt. 05 | Reinickendorf 
Seite 4, Zeilen 42 bis 47: Text hinter „einführen“ ersetzen 
durch: 
Alle Einkünfte, die durch Erwerbstätigkeit entstehen, sind 
beitragspflichtig und führen zu Rentenansprüchen im Alter. 
Neben den bisherigen Einkünften aus abhängiger Arbeit sol-
len auch alle Einkommen aus Selbständigkeit, aus geringfügi-
ger Erwerbstätigkeit, die Einkünfte von Beamten, von Vor-
standsmitgliedern und Aufsichtsräten, von öffentlichen Man-
datsträgern und von freiberuflich Tätigen (z.B. Ärzte, Rechts-
anwälte) einbezogen werden. Alle Erwerbstätigen werden zu 
Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung.  
 
Bei bestehenden Alterssicherungssystemen sind Übergangs-
regelungen zu treffen. Aus Gründen des Vertrauensschutzes 
sollen nur die „neuen“ Erwerbstätigen einbezogen werden, 
die dem jeweiligen Sicherungssystem bislang noch nicht an-
gehört haben. Wir werden geeignete Wege entwickeln, wel-
che die vielfältigen Formen von selbständiger Erwerbstätig-
keit sowie anderer bislang nicht beitragspflichtiger Erwerbs-
arbeit  und die speziellen Umstände bei der Bemessung von 
Beiträgen und Leistungen berücksichtigen. 

Ä45) Erledigt bei Annahme Ä42 (K) 

Ä46) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Füge ein auf Seite 4 in Zeile 49 einen neuen Abschnitt „c)“ 
„c) Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze 

Ä46) Annahme in der Fassung der AK (K):  
 
c) Deutliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze 
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Ziel der SPD ist es, eine solidarische und gesamtgesellschaft-
lich getragene Rentenversicherung zu schaffen. Dazu bedarf 
es neben einer Ausweitung des Versichertenkreises auch 
einer Ausweitung der Pflicht zur Leistung von Beiträgen durch 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das bedeutet, dass die Bei-
tragsbemessungsgrenze, die Bruttoeinkommen ab einer be-
stimmten Höhe (z. Zt. 5.800 Euro (West) und 4.900 Euro 
(Ost).) als beitragsfrei definiert, abzuschaffen ist. Das führt 
dazu, dass alle Versicherten entsprechend ihrer Leistungsfä-
higkeit an der Finanzierung der gesetzlichen Rente beteiligt 
werden. Das bewirkt in erster Linie langfristig eine Stabilisie-
rung der gesetzlichen Rentenversicherung durch die Möglich-
keit der Bildung einer höheren Reserve. Zweitens, sinken 
durch die Einbeziehung der Gesamteinkommen die Beitrags-
sätze zur Rentenversicherung, ohne dass das ein Absinken des 
Rentenniveaus zur Folge hätte. Drittens wäre mehr Kapital im 
umlagefinanzierten Rentenversicherungssystem enthalten.“ 

Ziel der SPD ist es, eine solidarische und gesamtgesell-
schaftlich getragene Rentenversicherung zu schaffen. 
Dazu bedarf es neben einer Ausweitung des Versicher-
tenkreises auch einer Ausweitung der Pflicht zur Leistung 
von Beiträgen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das 
bedeutet, dass die Beitragsbemessungsgrenze, die Brut-
toeinkommen ab einer bestimmten Höhe (z. Zt. 5.800 
Euro (West) und 4.900 Euro (Ost).) als beitragsfrei defi-
niert, deutlich anzuheben ist. Das führt dazu, dass mehr 
Versicherte entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit an der 
Finanzierung der gesetzlichen Rente beteiligt werden. Das 
bewirkt in erster Linie langfristig eine Stabilisierung der 
gesetzlichen Rentenversicherung durch die Möglichkeit 
der Bildung einer höheren Reserve. Zweitens, sinken 
durch die Einbeziehung von höheren Einkommen die 
Beitragssätze zur Rentenversicherung, ohne dass das ein 
Absinken des Rentenniveaus zur Folge hätte. Drittens 
wäre mehr Kapital im umlagefinanzierten Rentenversi-
cherungssystem enthalten. 

Ä47) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Füge ein auf Seite 4/5 nach neuen Abschnitt „c)“: 
„d) Solidaritätsfaktors einführen 
Am Prinzip der Beitragsbezogenheit halten wir grundsätzlich 
fest. Eine Sozialversicherungspolitik, die die individuellen 
Anstrengungen der ArbeitnehmerInnen anerkennt, ist eine 
Kernforderung der Sozialdemokratie. Gleichzeitig gilt es, eine 
solidarische Umverteilungskomponente in die gesetzliche 
Rentenversicherung zu integrieren, die im Kern das Äquiva-
lenzprinzip um einen Solidaritätsfaktor erweitert. Auswirkun-
gen des Solidaritätsfaktors sind: Alle Rentenansprüche, die 
über dem Wert der Mindestrente liegen, werden degressiv 
zur Aufstockung derjenigen Renten herangezogen, die unter-
halb der Mindestrente liegen. Das bedeutet, dass die Bei-
tragsäquivalenz durch eine Umverteilungskomponente dy-
namisiert wird (Der Anstieg der Renten oberhalb der Stan-
dardrente wird langsam gestaucht aber nicht vollkommen 
aufgehoben.) und es geringeren Bedarf an steuerlicher Quer-
finanzierung gibt. Umverteilung findet innerhalb des Renten-
systems statt. Somit wird eine armutsfeste Rente garantiert. 
Das zu definierende Mindestsicherungsniveau (angelehnt an 
die heutige Grundsicherung im Alter) wird mit dem Solidari-
tätsfaktor verknüpft und die politische Debatte über eine 
Mindestalterssicherung kann nicht ohne eine Debatte über 
die Höhe der „Spitzenrenten“ geführt werden. Die Einführung 
dieses Solidaritätsfaktors ist eine der wesentlichen Kernforde-
rungen der SPD.“ 

Ä47)  
Überweisung an FA III - Innen- und Rechtspolitik  
(Kein Konsens) 
Überweisung an FA IX - Gesundheit und Soziales  
(Kein Konsens) 

Ä48) GLV 
Seite 4, Zeile 58: Ersetze: „den Steuerzuschuss“ durch „einen 
Steuerzuschuss“. 

Ä48) Annahme (K) 

Ä49) Abt. 3 | Reinickendorf  
Seite 4 Zeile 58,  
hinter Steuerzuschuss (Bundeszuschuss) einfügen 

Ä49) Annahme (K) 

Ä50) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 4, Zeile 58 ersetzen: 
„den Steuerzuschuss“ durch „einen Steuerzuschuss“ ersetzen 
 
 

Ä50) Erledigt bei Annahme Ä48 (K) 
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Ä51) AfA Berlin 
Auf Seite 5 wird in Zeile 1 nach „ ausweiten“ eingefügt:  
„ - zunächst auf alle Beitragszeiten bis zum 31.12.2010.“  

Ä51) Ablehnung (K) 

Ä52) Abt. 3 | Reinickendorf  
Seite 5 Zeile 8, Einfügung  
Dies wird über den Steuerzuschuss (Bundeszuschuss) oder 
über die Bundesagentur für Arbeit als Beitragsleistung wäh-
rend der Arbeitslosigkeit ausgeglichen. 

Ä52) Annahme in der Fassung der AK (K):  
 
Dies wird über einen Steuerzuschuss (Bundeszuschuss) 
oder über die Bundesagentur für Arbeit als Beitragsleis-
tung während der Arbeitslosigkeit ausgeglichen. 

Ä53) Abt. 3 | Reinickendorf  
Seite 5 Zeile 12, Einfügung  
Wir stehen daher insbesondere zu den eigenen Rehabilitati-
onskliniken der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese neh-
men wichtige Aufgaben im Rahmen der Weiterentwicklung 
der Rehabilitation insbesondere im Rahmen von Forschung 
und Qualitätssicherung wahr. Die Einrichtungen sind bedarfs-
gerecht und über die Haushalte der Rentenversicherungsträ-
ger zu finanzieren. 
Weiter mit Doch und Wer… 

Ä53) Annahme (K) 

Ä54) GLV 
Seite 5, Zeile 17ff.: Streiche den Satz „Damit werden Aus-
weichreaktionen von einer vorzeitigen Altersrente vermie-
den.“ 

Ä54) Annahme (K) 

Ä55) GLV   
Seite 5, Zeile 25f.: Ersetze „Solidar- oder Mindestrente“ durch 
„Solidarrente“ 

Ä55) Annahme (K) 

Ä56) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 5, in Zeile 25/26 streichen: 
„oder Mindest“ 

Ä56) Erledigt bei Annahme Ä55 (K) 

Ä57) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Setze ein Seite 5, Zeile 29  
„... die Rente auf mindestens 850 Euro angehoben werden“ 

Ä57) Erledigt bei Annahme Ä58 (K) 

Ä58) KDV Mitte 
Seite 5, Zeile 30, füge ein:  
Dieser Mindestsatz soll dann jährlich an die Inflation ange-
passt werden. 

Ä58) Annahme in der Fassung der AK (K):  
 
Dieser Mindestsatz soll dann jährlich angepasst werden. 

Ä59) Abt. 3 | Reinickendorf  
Seite 5, Zeile 30, Einfügung  
Diese Aufstockung ist als versicherungsfremde Leistung über 
den Bundeszuschuss der Rentenversicherung zu finanzieren. 

Ä59) Annahme (K) 

Ä60) AfA Berlin 
Auf Seite 5 in Zeile 31 wird folgender Text eingefügt:  
„Auch die Zeiten für geleistete Praktika müssen in der Ren-
tenberechnung angerechnet werden.“ 

Ä60) Erledigt bei Annahme Ä61 (K) 

Ä61) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Ersetze auf Seite 5, Zeilen 32-36 durch: 
„Deshalb wollen wir alle berufsqualifizierenden Aus- und 
Weiterbildungszeiten als Anrechnungszeiten bewerten.“ 

Ä61) Annahme in der Fassung der AK (K):  
 
Deshalb wollen wir alle berufsqualifizierenden Aus- und 
Weiterbildungszeiten sowie Praktika nach Abschluss einer 
Berufsausbildung als Anrechnungszeiten bewerten. 

Ä62) Abt. 3 | Reinickendorf  
Seite 5, Zeile 42, Einfügung 
Die Bewertung von Pflegeaufwand ist von der gesetzlichen 

Ä62) Ablehnung (K) 
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Pflegeversicherung als Beitrag an die gesetzliche Rentenversi-
cherung abzuführen, um die Versicherten der gesetzlichen 
Rentenversicherung nicht zu belasten. 

Ä63) ASF 
Seite 5, nach Zeile 42 
 Auch alle Erziehungszeiten werden wir mit einer weite-

ren Erhöhung der Entgeltpunkte aufwerten. 

Ä63) Annahme (K) 

Ä64) GLV  
Seite 5, Zeile 43: Einfügen eines neuen Spiegelstrichs:  
„Kindererziehungszeiten sollen einheitlich bewertet werden 
unabhängig vom Geburtsjahr des Kindes. Deshalb möchten 
wir auch bei Geburten vor dem 1.1.1992 die ersten drei Jahre 
nach der Geburt des Kindes der/dem Erziehenden als Kinde-
rerziehungszeit anrechnen.“ 

Ä64) Annahme (K) 

Ä65)  KDV Lichtenberg 
Seite 5, Zeile 48 einfügen: 
Die SPD Berlin setzt sich mit ihren Bundestagsabgeordneten 
für eine abschließende und umfassende gesetzliche Regelung 
der Rentenüberleitung Ost und West ein. Kern muss ein ein-
heitliches Rentenberechnungssystems sein, das den Renten-
wert, das Durchschnittsentgelt und die Beitragsbemessungs-
grenze umfasst. Fast ein Vierteljahrhundert nach der Deut-
schen Einheit erwarten insbesondere die Bürgerinnen und 
Bürger in den ostdeutschen Bundesländern, die noch heute 
unter Einbußen aufgrund unterschiedlicher Rentenberech-
nungen finanziell leiden müssen, eine abschließende Lösung.  
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag 
2009 versprochen, ein einheitliches Rentensystem Ost und 
West einzuführen. Geschehen ist nichts. Die SPD Berlin wird 
deshalb auch aus Verantwortung für die Einheit der Stadt 
deutlich machen, dass mit gesetzgeberischen Maßnahmen in 
der kommenden Legislaturperiode die Rentenfrage Ost und 
West gelöst wird. 

Ä65) Annahme (K) 

Ä66) ASF 
Seite 5, nach Zeile 48 ergänzen 
 Wir wollen die Ungerechtigkeit beenden, dass Mütter 

und Pflegende im Osten geringere Rentenanwartschaf-
ten für die gleiche Erziehungs- bzw. Pflegeleistung erhal-
ten und künftig keinen Unterschied mehr zwischen Ost 
und West machen. Auch andere pauschalbewertete Ver-
sicherungszeiten sollen mit dem einheitlichen Renten-
wert West bewertet werden (zum Beispiel Beschäfti-
gungszeiten in Werkstätten für behinderte Menschen). 

Ä66) Erledigt bei Annahme Ä65 (K) 

Ä67) Abt. 3 | Reinickendorf  
Seite 5, Zeile 48, Einfügung  
Eine Besserstellung der Leistungsbezieher gegenüber Versi-
cherten aus den westlichen Bundesländern ist jedoch nicht 
vorgesehen. 

Ä67) Erledigt bei Annahme Ä65 (K) 

Ä68) Abt. 11 | Treptow-Köpenick 
Seite 5, Zeile 48 wird angefügt: 
Die SPD Berlin setzt sich mit ihren Bundestagsabgeordneten 
für eine abschließende und umfassende gesetzliche Regelung 
der Rentenüberleitung Ost und West ein. Kern muss ein ein-
heitliches Rentenberechnungssystems sein, das den Renten-
wert, das Durchschnittsentgelt und die Beitragsbemessungs-
grenze umfasst. Fast ein Vierteljahrhundert nach der Deut-

Ä68) Erledigt bei Annahme Ä65 (K) 
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schen Einheit erwarten insbesondere die Bürgerinnen und 
Bürger in den ostdeutschen Bundesländern, die noch heute 
unter Einbußen aufgrund unterschiedlicher Rentenberech-
nungen finanziell leiden müssen, eine abschließende Lösung. 
Dass noch immer ein Rentenwert (Ost) in Höhe von 88,7 
Prozent des West-Wertes existiert, ist nicht mehr akzeptabel. 
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag 
2009 versprochen, ein einheitliches Rentensystem Ost und 
West einzuführen. Geschehen ist nichts. Die SPD Berlin wird 
deshalb auch aus Verantwortung für die Einheit der Stadt 
deutlich machen, dass mit gesetzgeberischen Maßnahmen in 
der kommenden Legislaturperiode die Rentenfrage Ost und 
West gelöst wird. 

Ä69) Abt. 13 | Treptow-Köpenick 
Ab Seite 5, Zeile 48 wird angefügt: 
Die SPD Berlin setzt sich mit ihren Bundestagsabgeordneten 
für eine abschließende und umfassende gesetzliche Regelung 
der Rentenüberleitung Ost und West ein. Kern muss ein ein-
heitliches Rentenberechnungssystems sein, das den Renten-
wert, das Durchschnittsentgelt und die Beitragsbemessungs-
grenze umfasst. Fast ein Vierteljahrhundert nach der Deut-
schen Einheit erwarten das insbesondere die Bürgerinnen und 
Bürger in den ostdeutschen Bundesländern, die noch heute 
unter Einbußen aufgrund unterschiedlicher Rentenberech-
nungen finanziell leiden müssen, eine abschließende Lösung. 
Dass noch immer ein Rentenwert (Ost) in Höhe von 88,7 
Prozent des West-Wertes existiert, ist nicht mehr akzeptabel. 
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag 
2006 versprochen, ein einheitliches Rentensystem Ost und 
West einzuführen. Geschehen ist nichts. Die SPD Berlin wird 
deshalb auch aus Verantwortung für die Einheit der Stadt 
deutlich machen, dass mit gesetzgeberischen Maßnahmen in 
der kommenden Legislaturperiode die Rentenfrage Ost und 
West gelöst wird.  

Ä69) Erledigt bei Annahme Ä65 (K) 

Ä70)  KDV Friedrichshain-Kreuzberg 
Füge auf S. 5, Z. 49 einen neuen Spiegelpunkt in folgender 
Formulierung ein:  
Auch alle Erziehungszeiten werden wir mit einer weiteren 
Erhöhung der Entgeltpunkte aufwerten. 

Ä70) Erledigt bei Annahme Ä63 (K) 

Ä71) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Füge auf Seite 5 nach Zeile 50 ein: 
d) Bildung schafft Rente 
Um zukünftige Altersarmut oder absehbare Arbeitslosigkeit 
zu verhindern, brauchen wir ein Bildungssystem, in dem alle 
Lernenden das Wissen, Können und die Fertigkeiten vermit-
telt bekommen, mit denen ein Einstieg in das spätere Berufs-
leben gelingt.  
Das Schulsystem muss so ausgebaut und organisiert werden, 
dass jede/r Schüler/in einen Schulabschluss erreicht, der die 
erfolgreiche Aufnahme einer qualifizierten Ausbildung ermög-
licht. Es muss künftig erreicht werden, dass niemand ohne 
einen Schulabschluss in das Arbeitsleben entlassen wird. 

Ä71) Annahme (K) 

Ä72) Abt. 5 | Reinickendorf 
Seite 5, Zeile 50: Einfügen eines neuen Absatzes: 
d) Rentenbeiträge gerechter erheben 
Wir wollen mit der Finanzierung der Renten nicht einseitig die 
Arbeitseinkommen belasten, sondern weitere Einkünfte ein-
beziehen. Deshalb sollen Modelle erarbeitet werden, die alle 

Ä72) Erledigt bei Annahme Ä46 (K) 
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Einkommensarten des Einkommensteuergesetzes so wenig 
bürokratisch wie möglich in die Beitragserhebung einbezie-
hen. 
Die Beitragsbemessungsgrenze ist aufzuheben. 

Ä73)  GLV 
Seite 5, Zeile 55f.: Ersetze den Satz  
„Dazu soll der Rentenbeitrag ab 2014 jährlich um 0,2 Pro-
zentpunkte angehoben auf 22 Prozent angehoben werden.“  
durch:  
„Dazu soll der Beitragssatzanstieg verstetigt werden.“ und 
ergänze in Seite 5/Z62, wenn der Beitragssatz jährlich um 
max. 0,2 Prozentpunkte erhöht wird.“ 

Ä73) Annahme (K) 

Ä74) GLV 
Seite 5, Zeile 58: Ergänze vor „Rentenniveau“: „gesetzliche“ 

Ä74) Annahme (K) 

Ä75) Abt. 09 | Spandau 
Seite 5, nach Zeile 62 bzw. auf S. 6 vor Zeile 1 einfügen: 
An der Erhöhung des Steueranteils (derzeit 30 %) an der Fi-
nanzierung der Rentenversicherung halten wir auch zukünftig 
fest.  

Ä75) Erledigt bei Annahme Ä27 (K) 

Ä76) KDV Mitte 
Auf Seite 6 in Zeile 6 wird folgender Text angefügt: 
Durch die Einführung des sog. „Riester-Faktors“ und des sog. 
„Nachhaltigkeitsfaktors“ erfolgten im Kern die Rentenniveau-
kürzungen in der Rentenformel. Um nun das Rentenniveau 
auf dem heutigen Niveau zu halten muss sich auch die Be-
rechnungsformel ändern. Der „Nachhaltigkeitsfaktor“ und der 
„Riesterfaktor“ sind aus der Rentenformel herauszunehmen. 

Ä76) Erledigt bei Annahme Ä13 (K) 

Ä77) AfA Berlin 
Auf Seite 6 in Zeile 6 wird folgender Text angefügt:  
„Durch die Einführung des sog. „Riester-Faktors“ und des sog. 
„ Nachhaltigkeitsfaktors“ erfolgten im Kern die Rentenni-
veaukürzungen in der Rentenformel. Um nun das Rentenni-
veau auf dem heutigen Niveau zu halten muss sich auch die 
Berechnungsformel ändern. Der „Riester-Faktor“ darf höchs-
tens in dem Maße in der Formel berücksichtigt werden, wie 
er der tatsachlichen Verbreitung und Durchdringung der 
Riester-Produkte entspricht. Nachdem eine lebensstandardsi-
chernde Altersrente wieder im Rahmen des gesetzlichen 
Rentensystems anvisiert wird, kann sich die steuerliche For-
derung von Riester-Produkten auf die bestehenden Verträge 
beschränken. Eine Förderung von Neuverträgen wird damit 
hinfällig. Der „Nachhaltigkeitsfaktor“ ist aus der Rentenformel 
herauszunehmen.“  

Ä77) Erledigt bei Annahme Ä13 (K) 

Ä78)  KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 6, Zeile 9-42 Streichung des Abschnitts und ersetzen 
durch: 
„Den erneuten Aufbau einer Säule kapitalgedeckter Altersvor-
sorge durch ein bezuschusstes Modell von Betriebsrenten 
lehnen wir ab. Es kommt nach allen Prognosen weiterhin 
hauptsächlich der Klientel zugute, die schon jetzt von Be-
triebsrenten profitiert und verschiebt die Kosten der sozialen 
Absicherung weiter einseitig auf die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Für diejenigen mit kleinen Einkommen und 
prekären Arbeitsverhältnissen wäre sie eine zusätzliche finan-
zielle Belastung. Insbesondere Frauen mit ihren Erwerbsbio-
graphien würden strukturell weiter benachteiligt werden. 

Ä78) Annahme in der Fassung der AK (K):  
 
 
Betriebsrenten sind vor allem in größeren Betrieben 
verbreitet, deutlich seltener in kleinen und mittleren 
Betrieben. Frauen haben seltener als Männer eine Be-
triebsrente, in den ostdeutschen Bundesländern sind 
Betriebsrenten unabhängig von der Betriebsgröße nur 
wenig verbreitet.  
 
Den erneuten Aufbau einer Säule kapitalgedeckter Alters-
vorsorge durch ein bezuschusstes Modell von Betriebs-
renten lehnen wir ab. Es kommt nach allen Prognosen 
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Stattdessen sollte das dafür vorgesehene Geld in die gesetzli-
che Rentenkasse fließen und damit solidarisch allen Versi-
cherten zugutekommen.“ 

weiterhin hauptsächlich denen zugute, die schon jetzt 
von Betriebsrenten profitiert und verschiebt die Kosten 
der sozialen Absicherung weiter einseitig auf die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Für diejenigen mit klei-
nen Einkommen und prekären Arbeitsverhältnissen wäre 
sie eine zusätzliche finanzielle Belastung. Insbesondere 
Frauen mit ihren Erwerbsbiographien würden strukturell 
weiter benachteiligt werden. Stattdessen sollte das dafür 
vorgesehene Geld in die gesetzliche Rentenkasse fließen 
und damit solidarisch allen Versicherten zugutekommen. 

Ä79) Antje Schwarzer (ASF Tempelhof-Schöneberg) 
Seite 6, Zeile 9-42, Streichung des Abschnitts und ersetzen 
durch: 
Der weitere Ausbau der Säule „kapitalgedeckte Altersvorsor-
ge“ durch ein bezuschusstes Modell von Betriebsrenten leh-
nen wir ab. Es kommt nach allen Prognosen weiterhin haupt-
sächlich der Klientel zugute, die schon jetzt von Betriebsren-
ten profitiert und verschiebt die Kosten der sozialen Absiche-
rung weiter einseitig auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Für diejenigen mit kleinen Einkommen und prekären 
Arbeitsverhältnissen wäre sie eine zusätzliche finanzielle 
Belastung. Insbesondere Frauen mit ihren Erwerbsbiografien 
würden strukturell weiter benachteiligt werden. Stattdessen 
sollte das dafür vorgesehene Geld in die gesetzliche Renten-
kasse fließen und damit solidarisch allen Versicherten zugute-
kommen. 

Ä79) Erledigt bei Annahme Ä78 (K) 

Ä80) Abt. 8 | Tempelhof-Schöneberg 
Seite 6, Zeile 9-42, Streichung des Abschnitts und ersetzen 
durch: 
Den erneuten Aufbau einer Säule kapitalgedeckter Altersvor-
sorge durch ein bezuschusstes Modell von Betriebsrenten 
lehnen wir ab. Es kommt nach allen Prognosen weiterhin 
hauptsächlich der Klientel zugute, die schon jetzt von Be-
triebsrenten profitiert und verschiebt die Kosten der sozialen 
Absicherung weiter einseitig auf die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Für diejenigen mit kleinen Einkommen und 
prekären Arbeitsverhältnissen wäre sie eine zusätzliche finan-
zielle Belastung. Insbesondere Frauen mit ihren Erwerbsbio-
grafien würden strukturell weiter benachteiligt werden. 
Stattdessen sollte das dafür vorgesehene Geld in die gesetzli-
che Rentenkasse fließen und damit solidarisch allen Versi-
cherten zugutekommen. 

Ä80) Erledigt bei Annahme Ä78 (K) 

Ä81) KDV Steglitz-Zehlendorf 
Seite 06, Zeile 28-36 
Auf Seite 06 die Zeilen 28-36 streichen 

Ä81) Erledigt bei Annahme Ä78 (K) 

Ä82) GLV 
Seite 6, Zeile 42: Streiche nach „zu stärken“ „und“ (redaktio-
nell) und ergänze den Satz um „… und betriebliche Vorsorge 
nicht zulasten der gesetzlichen Rentenversicherung zu betrei-
ben.“ 

Ä82) Erledigt bei Annahme Ä78 (K) 

Ä83) GLV 
Seite 6, Zeile 53: Ersetze „Die“ durch „Eine“ und ersetzen 
Seite 6, Zeile 54f. „Alterssicherungsart“ durch „Altersrenten-
art“. 

Ä83) Annahme (K) 

Ä84) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Ändere auf Seite 6 Zeile 59 bis 62 in: 

Ä84) Erledigt bei Annahme Ä78 (K) 
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Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung müssen von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Rahmen tariflicher oder 
betrieblicher Regelungen aufgestockt werden können.  

Ä85) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Füge ein auf Seite 7, nach Zeile 9: 
„Deswegen setzen wir die Rente mit 67 aus.“ 

Ä85) Erledigt durch BPT-Beschluss (Kein Konsens) 

Ä86) KDV Charlottenburg-Wilmersdorf 
Streiche den restlichen Text Seite 7, Zeile 9–29 

Ä86) Erledigt bei Annahme Ä83 (Kein Konsens) 

Ä87) Abt. 09 | Spandau 
Seite 7, Zeile 10 bis 13 wie folgt ändern: 
„Wir fordern den langsamen Anstieg des Renteneintrittsalters 
auf 67 Jahre, wie er beschlossen ist, wieder aufzuheben, um 
den heute Berufstätigen das gleiche gesetzliche Rentenein-
trittsalter zu gewähren wie es die jetzigen Rentnergeneratio-
nen in Anspruch nehmen konnten und noch können.  
 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte dürfen über das 
Renteneintrittsalter hinaus berufstätig sein. Für jeden Monat, 
den sie länger berufstätig sind, erhöht sich die künftige Rente 
um 0,3 %.“ 

Ä87) 
 
Erledigt bei Annahme Ä90 (K) 
 
 
 
 
 
Überweisung an FA IX - Gesundheit und Soziales (K) 

Ä88) Abt. 09 | Spandau 
Seite 7, 19 bis 23:  streichen.  

Ä88) Erledigt bei Annahme Ä90 (K) 

Ä89) KDV Mitte 
Auf Seite 7 wird nach Zeile 29 folgender Text eingefügt: 
Wie unterstützen Vorschläge bei langfristig Versicherten (45 
Versicherungsjahre) den abschlagsfreien früheren Rentenein-
tritt zuzulassen, wenn diese den unterschiedlichen Lebens- 
und Arbeitswelten von Männern und Frauen Rechnung tra-
gen. Wir fordern, dass Frauen im gleichen Maße Zugang zum 
vorzeitigen Rentenbeginn ohne Abschläge gewährt wird wie 
Männern. 

Ä89) Ablehnung (K) 

Ä90) Abt. 8 | Tempelhof-Schöneberg 
Seite 7, Zeile 30, Ergänzung 
Die vom Parteivorstand am 24.09. beschlossene Regelung, 
das Arbeitnehmer, die mindestens 40 Jahre im Beruf standen 
und Rentenbeiträge gezahlt haben, abschlagsfrei in Rente 
gehen können, lehnen wir in dieser Form als unsolidarisch ab, 
denn sie basiert einseitig auf dem traditionellen männliche 
Vollzeit-Arbeitsverhältnis (z.B. des Handwerkers) und verwei-
gert insbesondere Frauen, z.B. Krankenschwestern und Al-
tenpflegerInnen, die durch Familienarbeit auf weniger als 40 
Jahre kommen, diese Abschlagsfreiheit. 

Ä90) Annahme in der Fassung der AK (K):  
  
Die vom Parteivorstand am 24.09. beschlossene Rege-
lung, das Arbeitnehmer, die mindestens 45 Jahre im Beruf 
standen und Rentenbeiträge gezahlt haben, abschlagsfrei 
in Rente gehen können, lehnen wir in dieser Form als 
unsolidarisch ab, denn sie basiert einseitig auf dem tradi-
tionellen männliche Vollzeit-Arbeitsverhältnis (z.B. des 
Handwerkers) und verweigert insbesondere Frauen, z.B. 
Krankenschwestern und AltenpflegerInnen, die durch 
Familienarbeit auf weniger als 45 Jahre kommen, diese 
Abschlagsfreiheit. 

Ä91) Antje Schwarzer (ASF Tempelhof-Schöneberg) 
Seite 7, Zeile 30, Ergänzung 
Die vom Parteivorstand am 24.09. beschlossene Regelung, 
das Arbeitnehmer, die mindestens 40 Jahre im Beruf standen 
und Rentenbeiträge gezahlt haben, abschlagsfrei in Rente 
gehen können, lehnen wir in dieser Form als unsolidarisch ab, 
denn sie basiert einseitig auf dem traditionellen männliche 
Vollzeit-Arbeitsverhältnis (z.B. des Handwerkers) und verwei-
gert insbesondere Frauen, z.B. Krankenschwestern und Al-
tenpflegerInnen, die durch Familienarbeit auf weniger als 45 
Jahre kommen, diese Abschlagsfreiheit. 

Ä91) Erledigt bei Annahme Ä90 (K) 
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Ä92) KDV Mitte 
Der Leitantrag wird ergänzt um einen Absatz, in dem die 
perspektivische Grundidee eines neuen Rentenkonzepts der 
SPD deutlich ablesbar ist. Am Ende des Textes soll folgender 
Absatz eingefügt werden: 
 
IV. Anforderungen an das Rentensystem der Zukunft 
Langfristig wollen wir das Rentensystem "re-formieren". Die 
im Leitantrag beschriebenen Maßnahmen sind ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. Es ist aber unabdingbar, wei-
ter an der Konzeption zu arbeiten. Wir halten es daher für 
erforderlich, die folgenden Anforderungen an ein Rentensys-
tem der Zukunft weiter zu prüfen und das Rentenkonzept 
Schritt für Schritt zu optimieren: 
1. Rentensystem muss einheitlich für alle Beschäftigten 

(Angestellte, Beamte, Selbständige) gelten. Alle zahlen 
in eine Kasse! (Beitragsbasis vergrößern, keinen aus-
schließen) 

2. Die Beitragsbemessungsgrenze wird abgeschafft (oder 
wenigstens: deutlich angehoben). 

3. Die Rentenbeiträge müssen wieder eine Rente in Höhe 
von 60% des letzten Nettoeinkommens sicherstellen. 

4. Das Rentensystem muss für Menschen, die mindestens 
35 Jahre voll erwerbstätig und sozialversichert waren 
mindestens existenzsichernd sein. 

5. Das Rentensystem muss die erwerbslosen Zeiten (Aus-
bildung, Studium, Zusatzqualifikationen zur Grundaus-
bildung, Elternzeiten unter gleicher Berücksichtigung al-
ler Erziehungszeiten, Pflegezeiten etc.) adäquat aner-
kennen und berücksichtigen. 

6. Das Rentensystem soll weiterhin nach dem Solidarprin-
zip organisiert sein. (Grundrente für alle. Renten, die 
nicht das Grundsicherungsniveau erreichen, werden bei 
mehr als 35 Jahren Vollzeitbeschäftigung mindestens 
auf Grundsicherungsniveau aufgestockt. Die Renten-
obergrenze wird beschränkt.) 

7. Flexible Zugangsregeln zum Ruhestand müssen indivi-
duelle Bedürfnisse berücksichtigen. 

 
Auf Landesebene ist eine Arbeitsgruppe unter Einbindung der 
Landesarbeitsgemeinschaften und Kreise einzurichten, die im 
Laufe der nächsten zwei Jahre die Rentenkonzeption unter 
Berücksichtigung der oben genannten Aspekte überprüft und 
konkretisiert. 

Ä92) Erledigt bei Annahme des Leitantrages 01/II/2012 
in der Fassung der Antragskommission (K) 

Ä93) AfA Berlin 
Der Leitantrag wird ergänzt um einen Absatz, in dem die 
perspektivische Grundidee eines neuen Rentenkonzepts der 
SPD deutlich ablesbar ist.  
Am Ende des Textes soll folgender Absatz eingefügt werden:  
IV. Anforderungen an das Rentensystem der Zukunft  
Wir wollen das Rentensystem "re-formieren". Die im Leitan-
trag beschriebenen Maßnahmen sind ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. Es ist aber unabdingbar, weiter an der Kon-
zeption zu arbeiten. Wir halten es daher für erforderlich, die 
folgenden Anforderungen an ein Rentensystem der Zukunft 
weiter zu prüfen und das Rentenkonzept Schritt für Schritt zu 
optimieren:  
1. Das Rentensystem muss einheitlich für alle Beschäftig-

ten (Angestellte, Beamte, Selbständige) gelten. Alle zah-
len in eine Kasse! (Beitragsbasis vergrößern, keinen aus-
schließen)  

Ä93) Erledigt bei Annahme des Leitantrages 01/II/2012 
in der Fassung der Antragskommission (K) 
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2.  Die Beitragsbemessungsgrenze wird abgeschafft (oder 
wenigstens: deutlich angehoben).  

3. Die Rentenbeiträge müssen wieder eine Rente in Höhe 
von 60% des letzten Nettoeinkommens sicherstellen.  

4.  Das Rentensystem muss für Menschen, die mindestens 
35 Jahre voll erwerbstätig und sozialversichert waren 
mindestens existenzsichernd sein.  

5.  Das Rentensystem muss die erwerbslosen Zeiten (Aus-
bildung, Studium, Zusatzqualifikationen zur Grundaus-
bildung, Elternzeiten, Pflegezeiten etc.) adäquat aner-
kennen und berücksichtigen.  

6.  Das Rentensystem soll weiterhin nach dem Solidarprin-
zip organisiert sein. (Grundrente für alle. Renten, die 
nicht das Grundsicherungsniveau erreichen, werden bei 
mehr als 35 Jahren Vollzeitbeschäftigung mindestens 
auf Grundsicherungsniveau aufgestockt. Die Renten-
obergrenze wird beschränkt.)  

7.  Flexible Zugangsregeln zum Ruhestand müssen indivi-
duelle Bedürfnisse berücksichtigen.“  

 
Auf Landesebene ist eine Arbeitsgruppe unter Einbindung der 
Landesarbeitsgemeinschaften und Kreise einzurichten, die im 
Laufe der nächsten zwei Jahre die Rentenkonzeption unter 
Berücksichtigung der oben genannten Aspekte überprüft und 
konkretisiert. 
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LEITANTRAG 01/II/2012 IN DER FASSUNG DER ANTRAGSKOMMISSION 

Antrag 01/II/2012 
Landesvorstand 
Für eine solidarische und gerechte Alterssicherung 
Strukturell armutsfest und lebensstandardsichernd 
 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
Der Parteikonvent möge beschließen: 
Der Bundesparteitag möge beschließen: 
 
I. Einleitung 
Die soziale Absicherung von Krankheit, Alter, Arbeitslosig-
keit, Pflegebedürftigkeit und Unfall ist eine gesellschaftliche 
Errungenschaft. Wir brauchen einen handlungsfähigen 
Sozialstaat, getragen von der Idee, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger solidarisch füreinander einstehen.  
Bei der Alterssicherung gibt es aufgrund von zwei Entwick-
lungen dringenden politischen Handlungsbedarf: 
Zum einen haben die Ausweitung des Niedriglohnsektors, 
die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, die Zunahme 
nicht sozialversicherter Beschäftigungsverhältnisse und 
Massenarbeitslosigkeit bei der Rente geringere Anwart-
schaften und Lücken in der Versicherungsbiografie zur 
Folge. Zum anderen wird gleichzeitig das Sicherungsniveau 
der gesetzlichen Rentenversicherung bis 2030 auf 43 Pro-
zent abgesenkt. Da die meisten bei weitem keine 45 Bei-
tragsjahre mehr erreichen, werden die tatsächlichen Ren-
tenzahlungen dann sogar noch deutlich niedriger ausfallen. 
Die kapitalgedeckte Vorsorge kann die entstehende Lücke 
bei vielen Beschäftigten nicht schließen. 
Beides zusammen führt dazu, dass viele Versicherte in 
Zukunft nur noch geringe Renten erreichen werden und 
Altersarmut wieder Thema wird. Vielen Menschen droht im 
Alter der soziale Abstieg, sie werden ihren Lebensstandard 
nicht halten können. Eine sozialdemokratische Rentenpoli-
tik muss dieser Entwicklung gegensteuern. In diesem Zu-
sammenhang gehören auch die Pensionen der Beamten, 
die berufsständischen Versorgungswerke und weitere Son-
derregelungen wie z.B. für politische Mandatsträger auf 
den Prüfstand. 
2009 hat der SPD-Bundesparteitag deshalb beschlossen, 
dass sich unsere Alterssicherungspolitik am Ziel der Lebens-
standardsicherung orientiert, dass wir uns für eine solidari-
sche gesetzliche Rentenversicherung stark machen und dies 
ausdrücklich auch die Prüfung der rentenpolitischen Maß-
nahmen seit 2001 einschließt. Auf dem Parteikonvent im 
November soll nun ein neues sozialdemokratisches Konzept 
zur Bewältigung der rentenpolitischen Herausforderungen 
beschlossen werden. 
Uns ist klar, dass die Rentenversicherung nicht alle Fehl-
entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt nachträglich korrigie-
ren kann. Zukünftig niedrige Renten entstehen heute durch 
versicherungsfreie Erwerbsformen wie Minijobs oder 
Werkverträge, durch die Ausweitung des Niedriglohns und 
längere Phasen der Arbeitslosigkeit. Gute Renten erfordern 
Ordnung auf dem Arbeitsmarkt.  
Eine stärkere Regulierung des Arbeitsmarkts kann sich aber 
bei der Rente eben nur für die Zukunft auswirken. Die dis-
kontinuierlichen Erwerbsverläufe der Vergangenheit sind 
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schon jetzt in vielen Versichertenbiografien eingeschrieben 
und führen zu mageren Anwartschaften und Lücken bei der 
Rente.  
Unser Grundsatz ist unverändert, alle versicherungsfrem-
den Leistungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung 
werden durch den Steuerzuschuss (Bundeszuschuss) getra-
gen. 
 
II. Ziele 
 
a) Lebensstandardsicherung 
Wir wollen den Lohnersatzcharakter der gesetzlichen Rente 
stärken. Die während des Erwerbslebens geleisteten Bei-
träge zur Rentenversicherung sollen einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, dass der im Berufsleben erzielte Le-
bensstandard im Alter gehalten werden kann, dass im Alter 
ein sozialer Abstieg vermieden wird. Die gesetzliche Ren-
tenversicherung hat also einen Auftrag, der deutlich über 
die reine Armutsvermeidung hinausgeht.  
Wir halten am Ziel der Lebensstandardsicherung fest, denn 
in der Höhe der Rente spiegelt sich letztlich immer wider, 
welchen Wert wir der Arbeit zumessen, die Menschen ihr 
Leben lang geleistet haben.  
Daher ist eine weitere Senkung des Rentenniveaus nicht 
vertretbar. Wir wollen das Rentenniveau auf dem derzeiti-
gen Stand halten. 
Nach derzeit geltender Gesetzeslage wird allerdings das 
Sicherungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung vor 
Steuern von rund 50% bis zum Jahr 2030 auf 43 Prozent 
sinken. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass der Ausbau 
der kapitalgedeckten Riester-Rente und die Betriebsrente 
die Absenkung des Rentenniveaus für die meisten Men-
schen nicht kompensieren können. Nur jeder sechste Ge-
ringverdiener-Haushalt hat eine Riester-Rente abgeschlos-
sen, nur etwa 40 Prozent der förderberechtigten Personen 
hat einen Riester-Vertrag und 18,5 Prozent der Riester-
Verträge ruhen. Aus einer betrieblichen Altersvorsorge 
beziehen aktuell nur rund 31 Prozent der Männer und nur 7 
Prozent der Frauen im Ruhestand Leistungen. Frauen kön-
nen die Absenkung des Niveaus der gesetzlichen Rente 
meistens noch weniger kompensieren als Männer. 
Die private Vorsorge kann also nur eine zusätzliche Säule 
der Alterssicherung sein, sie ersetzt in der Praxis die obliga-
torische gesetzliche Rentenversicherung nicht. Deshalb 
werden wir uns dafür einsetzen, dass das heutige Siche-
rungsniveau der gesetzlichen Rente auch in Zukunft gehal-
ten wird. 
 
b) Strukturelle Armutsfestigkeit 
Wenn wir schon heute das Rentenniveau von 2030 hätten, 
müssten DurchschnittsverdienerInnen (aktuell ca. 2.700 
Euro brutto im Monat) mindestens 33 Jahre Vollzeit arbei-
ten, um eine Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus 
zu erhalten, bei einem monatlichen Einkommen von 2.000 
Euro sogar 43 Jahre. Falls sie auf weniger Beitragsjahre 
kommen, würde ihre Rente dann durch die Grundsicherung 
ergänzt und läge bei etwa 700 Euro. Sie erhielten also ge-
nauso viel Rente wie jemand, der überhaupt nicht in die 
Rentenversicherung eingezahlt hat, die Zahlung von Ren-
tenbeiträgen lohnt sich für sie faktisch nicht mehr. Die 
Folge dieser Entwicklung wäre ein gravierender Legitimati-
onsverlust des deutschen Rentensystems.  
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Die Rentenformel der gesetzlichen Rentenversicherung 
muss deshalb so angepasst werden, dass ein Großteil der 
arbeitenden Bevölkerung auf der Grundlage einer realisti-
schen Lebensarbeitszeit eine Rente erhält, die über der 
Grundsicherung im Alter liegt. Alles andere höhlt das Sys-
tem der verbindlichen gesetzlichen Rentenversicherung 
aus. 
Wir haben das Ziel, die gesetzliche Rentenversicherung 
strukturell armutsfest zu gestalten. Die Leistungen der 
Rentenversicherung sollen bei erwerbslebenslanger Bei-
tragszahlung aus Vollzeitbeschäftigung deutlich oberhalb 
des Grundsicherungsniveaus liegen.  
Altersarmut ist weiblich. Von niedrigen Renten sind insbe-
sondere Frauen betroffen. Aufgrund der nach wie vor vor-
handenen Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeits-
markt hinsichtlich des Lohns, den geringeren Karrierechan-
cen, dem hohen Anteil von teilzeit- und atypisch beschäftig-
ten Frauen, den Erwerbsunterbrechungen durch Kinderer-
ziehungs- und Pflegezeiten, haben Frauen ein geringeres 
Absicherungsniveau als Männer. Frauen haben zudem 
deutlich weniger Gelegenheit, eine Betriebsrente zu bezie-
hen und wenn sie eine beziehen, in deutlich geringerer 
Höhe als Männer. 
 
Vor dem Hintergrund der wachsenden Vielfalt in Deutsch-
land ist gerade die Situation von Rentnerinnen und Rent-
nern mit Migrationshintergrund von besonderer Bedeu-
tung. Hier spielt die Frage von Diskriminierung auf dem 
Arbeitsmarkt eine starke Rolle in den Biografien. Die Aus-
wirkungen auf die Rentenhöhe sind wie bei allen benachtei-
ligten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt verheerend. Vorsor-
gend muss der Arbeitsmarkt durch politische Maßnahmen 
diskriminierungsfreier gestaltet werden. Nachsorgend ist es 
auch für diese Gruppe von enormer Bedeutung, das Prinzip 
der Lebensstandardsicherung zu berücksichtigen. 
 
c) Gerechte Finanzierung 
Die zunehmende Alterung der Gesellschaft erzwingt in 
Zukunft höhere Ausgaben – absolut und relativ zur Wirt-
schaftsleistung – für Renten, Pflege und Gesundheit und 
zwar unabhängig davon, ob dies über ein solidarisches 
Umlagesystem oder kapitalgedeckt finanziert wird. Dies ist 
nicht nur eine Herausforderung für Deutschland, sondern 
für alle europäischen Gesellschaften. 
Die politisch festgelegte Beschränkung des Beitragssatzes 
zur gesetzlichen Rentenversicherung auf maximal 22 Pro-
zent im Jahr 2030 beschränkt die Leistungen der paritätisch 
finanzierten gesetzlichen Rente. Diese Festlegung war will-
kürlich, sie senkt jedoch nicht automatisch die Kosten für 
die Altersvorsorge, sondern verlagert sie auf die private 
Vorsorge, deren Kosten die ArbeitnehmerInnen trotz staat-
licher Förderung weitgehend alleine tragen.  
Wenn also die Leistungen der umlagefinanzierten und 
verpflichtenden gesetzlichen Rente nicht ausreichen, man 
an der Beschränkung des Beitragssatzes festhalten und 
gleichzeitig verbreitete Altersarmut und sozialen Abstieg im 
Alter nicht akzeptieren will, hätte dies einen stärkeren 
Ausbau der kapitalgedeckten Betriebsrenten oder der kapi-
talgedeckten individuellen und freiwilligen Altersvorsorge 
zur Folge. 
Die gesellschaftliche Aufgabe der Altersvorsorge muss 
solidarisch abgesichert und gerecht finanziert werden. Wir 
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halten aus verteilungspolitischen Gründen am Ziel der 
paritätischen Finanzierung der Rente fest. Dies gelingt im 
Umlagesystem am besten. Die Arbeitgeberseite darf nicht 
länger aus ihrer Pflicht entlassen werden. Die teilweise 
Verlagerung der Altersvorsorge auf die individuelle kapital-
gedeckte private Vorsorge bedeutet im Kern eine einseitige 
Verschiebung der Beitragsbelastung auf die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und eine Verlagerung unserer 
Altersvorsorge auf die Finanzmärkte. Das traditionelle 
Umlagesystem ist krisenfester als die Kapitaldeckung. Die 
private Altersvorsorge hat auch vor der aktuellen Finanz-
marktkrise nur in seltenen Fällen das Ziel einer Kapitalver-
zinsung von vier Prozent erreicht. 
Wir halten an einem ausreichenden Steueranteil an der 
Finanzierung der Rentenversicherung auch künftig fest. 
Damit werden auch kapitalintensive Branchen an der Fi-
nanzierung beteiligt. Wir setzen uns dafür ein Erbschaften 
stärker zu besteuern, damit auch vererbte Vermögen einen 
gerechten Beitrag leisten. 
 
III. Maßnahmen 
Wir müssen das Normalarbeitsverhältnis stärken und ge-
rechte Löhne sichern. Dies ist eine entscheidende Grundla-
ge für die Finanzierung und Leistungsfähigkeit unserer 
sozialen Sicherungssysteme und auch der Alterssicherung.  
Die Alterssicherung muss aber auch an die Flexibilisierung 
des Arbeitslebens angepasst werden, um auch zukünftig 
eine Lebensstandardsicherung zu erreichen und Altersar-
mut trotz langjähriger Vollzeitbeschäftigung zu vermeiden. 
Phasen der Ausbildung, der Niedriglohnbeschäftigung, der 
Arbeitslosigkeit und der Erwerbsminderung müssen des-
halb in der Rentenversicherung angemessen berücksichtigt 
werden. 
 
a) Regulierung des Arbeitsmarkts 
Diejenigen Ursachen einer zukünftig absehbaren Altersar-
mut, die in der Erwerbsphase liegen, sind zuerst genau dort 
zu bekämpfen. Um also auch zukünftig armutsfeste Renten 
zu gewährleisten, die einen wesentlichen Beitrag zur Le-
bensstandardsicherung leisten, muss zuvorderst wieder der 
Arbeitsmarkt stärker reguliert werden.  
 Die Höhe der Renten ist abhängig von der Höhe der 

Einkommen, die Rentenentwicklung ist an die Ein-
kommensentwicklung gekoppelt. Höhere Löhne führen 
zu höheren Renten, Niedriglohn zu niedrigen Renten. 
Deshalb muss aus rentenpolitischer Sicht die Niedrig-
lohnbeschäftigung zurückgedrängt werden. Ein allge-
meiner gesetzlicher Mindestlohn ist dazu ein erster 
wichtiger Schritt, die Erhöhung der Tarifbindung oder 
die Eindämmung der Leiharbeit sind weitere. 

 Minijobs bieten keine eigenständige Absicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung. Rund zwei Drittel der 
geringfügig entlohnten Beschäftigten sind Frauen. In 
einer ganzen Reihe von Branchen haben Minijobs so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung verdrängt. 
Beschäftigung muss steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig vom ersten Euro an sein, die gesetzlichen 
Freibeträge bieten genügend Spielraum für Schülerin-
nen und Schüler, Studentinnen und Studenten und 
Rentnerinnen und Rentner für Ferienjobs und gering-
fügige Zuverdienste. Die Eindämmung dieser Beschäf-
tigungsform ist auch aus rentenpolitischen Gesichts-
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punkten geboten und würde – insbesondere für Frau-
en – zu Rentenanwartschaften führen. Die vom ver-
gangenen Bundesparteitag beschlossene Begrenzung 
der Wochenarbeitszeit auf 12 Stunden ist nur ein ers-
ter Schritt.  
Weiterhin brauchen wir Maßnahmen, die dafür sor-
gen, dass Beschäftigte in kleinen, sozial abzusichern-
den Beschäftigungsverhältnissen tarifgerecht entspre-
chend ihrer ausgeübten Tätigkeit entlohnt und arbeits-
rechtlich (z.B. durch nicht gewährten bezahlten Urlaub 
oder unterbliebener Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall) nicht mehr diskriminiert werden. 

 
b) Ausbau der Rentenversicherung zur Erwerbstätigenver-
sicherung 
Das deutsche Rentenversicherungssystem ist aus histori-
schen Gründen berufsständisch gegliedert. Doch heute sind 
nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf eine 
solidarische Alterssicherung angewiesen, sondern auch 
Menschen, die derzeit faktisch keinen Zugang zum Renten-
versicherungssystem haben, aber nicht oder nicht ausrei-
chend privat vorsorgen können, wie z.B. viele Selbstständi-
ge. Diesen Menschen wollen wir eine Altersvorsorge er-
möglichen. Allen Versuchen, die Sozialversicherungspflicht 
zu umgehen, wollen wir entgegenwirken. 
Deshalb ist die Ausdehnung des Versichertenkreises der 
gesetzlichen Rentenversicherung nötig. Dazu wollen wir die 
Rentenversicherungspflicht für alle Erwerbstätigen einfüh-
ren. Ziel ist eine gemeinsame Rentenversicherung für alle 
Erwerbstätigen, die auch Beamte, Selbständige, politische 
MandatsträgerInnen und die bisher in eigenen Versor-
gungswerken Versicherten umfasst. Das gilt unmittelbar für 
BerufseinsteigerInnen. Für alle anderen muss eine ange-
messene Übergangsregelung gefunden werden. 
 
In einem ersten Schritt sollen alle Erwerbstätigen, die nicht 
bereits über ein anderes der etablierten obligatorischen 
Alterssicherungssysteme abgesichert sind oder eine ausrei-
chende private Vorsorge nachweisen können, versiche-
rungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung wer-
den. Mit diesem Schritt würden vor allem die sogenannten 
Solo-Selbstständigen verpflichtend eine verlässliche Alters-
vorsorge erhalten. 
 
c) Deutliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze 
Ziel der SPD ist es, eine solidarische und gesamtgesell-
schaftlich getragene Rentenversicherung zu schaffen. Dazu 
bedarf es neben einer Ausweitung des Versichertenkreises 
auch einer Ausweitung der Pflicht zur Leistung von Beiträ-
gen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das bedeutet, 
dass die Beitragsbemessungsgrenze, die Bruttoeinkommen 
ab einer bestimmten Höhe (z. Zt. 5.800 Euro (West) und 
4.900 Euro (Ost).) als beitragsfrei definiert, deutlich anzu-
heben ist. Das führt dazu, dass mehr Versicherte entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit an der Finanzierung der 
gesetzlichen Rente beteiligt werden. Das bewirkt in erster 
Linie langfristig eine Stabilisierung der gesetzlichen Renten-
versicherung durch die Möglichkeit der Bildung einer höhe-
ren Reserve. Zweitens, sinken durch die Einbeziehung von 
höheren Einkommen die Beitragssätze zur Rentenversiche-
rung, ohne dass das ein Absinken des Rentenniveaus zur 
Folge hätte. Drittens wäre mehr Kapital im umlagefinan-
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zierten Rentenversicherungssystem enthalten. 
 
d) Bildung schafft Rente 
Um zukünftige Altersarmut oder absehbare Arbeitslosigkeit 
zu verhindern, brauchen wir ein Bildungssystem, in dem 
alle Lernenden das Wissen, Können und die Fertigkeiten 
vermittelt bekommen, mit denen ein Einstieg in das spätere 
Berufsleben gelingt.  
Das Schulsystem muss so ausgebaut und organisiert wer-
den, dass jede/r Schüler/in einen Schulabschluss erreicht, 
der die erfolgreiche Aufnahme einer qualifizierten Ausbil-
dung ermöglicht. Es muss künftig erreicht werden, dass 
niemand ohne einen Schulabschluss in das Arbeitsleben 
entlassen wird. 
 
e) Den Risiken der Altersarmut begegnen 
 Niemand soll, nur weil sie oder er bei langjähriger 

Erwerbstätigkeit vorübergehend arbeitslos war und 
Arbeitslosengeld II bzw. Arbeitslosenhilfe bezogen hat, 
im Alter auf die Grundsicherung angewiesen sein. 
Wenn jemand nur aufgrund von Arbeitslosigkeit in die 
Grundsicherung rutscht, dann werden wir Zeiten des 
Bezugs von Arbeitslosengeld II oder Arbeitslosenhilfe 
mit 0,5 Entgeltpunkten pro Jahr bewerten. Finanziert 
wird diese Maßnahme durch einen Steuerzuschuss 
(Bundeszuschuss) zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung. 

 Wir wollen die Rente nach Mindestentgeltpunkten 
verlängern und sie auch auf Rentenanwartschaften 
nach dem 31.12.1991 ausweiten. Mit der Rente nach 
Mindestentgeltpunkten werden Rentenanwartschaf-
ten für gering bewertete Beitragszeiten verdoppelt, je-
doch höchstens auf 0,75 Entgeltpunkte pro Jahr. Damit 
werden Erwerbszeiten mit geringem Entgelt renten-
rechtlich aufgewertet, für die meisten Betroffenen 
führt dies zu einer Rente über dem Grundsicherungs-
niveau. Dies wird über einen Steuerzuschuss (Bundes-
zuschuss) oder über die Bundesagentur für Arbeit als 
Beitragsleistung während der Arbeitslosigkeit ausgegli-
chen. 

 Eine Erwerbsminderung ist eines der großen Armutsri-
siken im Alter. Für uns hat die Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt über Rehabilitationsmaßnahmen 
Priorität. Wir wollen das Reha-Budget ausweiten.  
Wir stehen daher insbesondere zu den eigenen Reha-
bilitationskliniken der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Diese nehmen wichtige Aufgaben im Rahmen der 
Weiterentwicklung der Rehabilitation insbesondere im 
Rahmen von Forschung und Qualitätssicherung wahr. 
Die Einrichtungen sind bedarfsgerecht und über die 
Haushalte der Rentenversicherungsträger zu finanzie-
ren. Doch wer aus gesundheitlichen Gründen gezwun-
gen ist, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszuschei-
den, darf nicht in Altersarmut fallen. Deshalb sollen die 
Rentenabschläge bei Eintritt der Erwerbsminderung 
vor dem 63. Lebensjahr abgeschafft werden. Die ge-
setzliche Rentenversicherung muss das Risiko der Er-
werbsminderung umfassend absichern. Eine vergleich-
bare Wirkung könnte durch die Verlängerung der Zu-
rechnungszeiten und eine verbesserte Bewertung der 
Zurechnungszeiten erreicht werden. 

 Wir wollen, dass das Konzept einer Solidarente geprüft 
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wird. Beim vorgeschlagenen Solidarrentenmodell sol-
len für den Fall, dass trotz 40jähriger Erwerbstätigkeit 
eine Rente von unter 850 Euro herauskommt, die Ren-
te auf 850 Euro angehoben werden. Dieser Mindest-
satz soll dann jährlich angepasst werden. Diese Aufsto-
ckung ist als versicherungsfremde Leistung über den 
Bundeszuschuss der Rentenversicherung zu finanzie-
ren.  

 Auch Ausbildungszeiten sind Teil der Erwerbsbiografie. 
Deshalb wollen wir alle berufsqualifizierenden Aus- 
und Weiterbildungszeiten sowie Praktika nach Ab-
schluss einer Berufsausbildung als Anrechnungszeiten 
bewerten. 

 Auch alle Erziehungszeiten werden wir mit einer weite-
ren Erhöhung der Entgeltpunkte aufwerten. 

 Eine Höherbewertung ehrenamtlicher Pflege käme vor 
allem Frauen zugute und böte einen nicht zu unter-
schätzenden Beitrag zum Auf- und Ausbau der eigen-
ständigen sozialen Sicherung von Frauen. Deshalb wol-
len wir ehrenamtliche Pflege abhängig vom Pflegeauf-
wand mit 0,33 bis 1 Entgeltpunkt bewerten.  

 Kindererziehungszeiten sollen einheitlich bewertet 
werden unabhängig vom Geburtsjahr des Kindes. Des-
halb möchten wir auch bei Geburten vor dem 1.1.1992 
die ersten drei Jahre nach der Geburt des Kindes 
der/dem Erziehenden als Kindererziehungszeit an-
rechnen. 

 Die Rentnerinnen und Rentner in den ostdeutschen 
Bundesländern erhalten nach wie vor niedrigere Ren-
ten als in den alten Bundesländern. Wir fordern einen 
bundesweit einheitlichen Rentenwert und einen Aus-
gleich für in der ehemaligen DDR ohne Versorgungs-
ausgleich geschiedene Frauen.  

 Die SPD Berlin setzt sich mit ihren Bundestagsabge-
ordneten für eine abschließende und umfassende ge-
setzliche Regelung der Rentenüberleitung Ost und 
West ein. Kern muss ein einheitliches Rentenberech-
nungssystems sein, das den Rentenwert, das Durch-
schnittsentgelt und die Beitragsbemessungsgrenze 
umfasst. Fast ein Vierteljahrhundert nach der Deut-
schen Einheit erwarten insbesondere die Bürgerinnen 
und Bürger in den ostdeutschen Bundesländern, die 
noch heute unter Einbußen aufgrund unterschiedlicher 
Rentenberechnungen finanziell leiden müssen, eine 
abschließende Lösung.  Die schwarz-gelbe Bundesre-
gierung hat im Koalitionsvertrag 2009 versprochen, ein 
einheitliches Rentensystem Ost und West einzuführen. 
Geschehen ist nichts. Die SPD Berlin wird deshalb auch 
aus Verantwortung für die Einheit der Stadt deutlich 
machen, dass mit gesetzgeberischen Maßnahmen in 
der kommenden Legislaturperiode die Rentenfrage Ost 
und West gelöst wird. 

 
f) Keine kurzfristige Senkung der Rentenbeiträge, Aufbau 
einer Demografie-Reserve 
Wir unterstützen den Vorschlag des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds, auf kurzfristige Senkungen der Rentenbeiträ-
ge zu verzichten und stattdessen eine Demografie-Rücklage 
aufzubauen. Dazu soll der Beitragssatzanstieg verstetigt 
werden. 
Die so erzielten Mehreinnahmen sollten genutzt werden, 
um das gesetzliche Rentenniveau auf dem heutigen Niveau 
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zu stabilisieren, die Erwerbsminderungsrenten zu verbes-
sern und das Reha-Budget auszuweiten. Dies alles ist mit 
diesem Vorschlag auch unter der Bedingung einer Beitrags-
satzbeschränkung auf maximal 22 Prozent im Jahr 2030 
möglich, wenn der Beitragssatz jährlich um max. 0,2 Pro-
zentpunkte erhöht wird.  
Wenn man die derzeit eigentlich notwendige private Vor-
sorge mit vier Prozent des Einkommens berücksichtigt, 
dann besteht die Beschränkung des Beitragssatzes auf 
maximal elf Prozent im Jahr 2030 derzeit ohnehin nur für 
die Arbeitgeber, die ArbeitnehmerInnen werden 15 Prozent 
zahlen.  
 
g) Stärkung der Betriebsrente 
Betriebsrenten sind vor allem in größeren Betrieben ver-
breitet, deutlich seltener in kleinen und mittleren Betrie-
ben. Frauen haben seltener als Männer eine Betriebsrente, 
in den ostdeutschen Bundesländern sind Betriebsrenten 
unabhängig von der Betriebsgröße nur wenig verbreitet.  
 
Den erneuten Aufbau einer Säule kapitalgedeckter Alters-
vorsorge durch ein bezuschusstes Modell von Betriebsren-
ten lehnen wir ab. Es kommt nach allen Prognosen weiter-
hin hauptsächlich denen zugute, die schon jetzt von Be-
triebsrenten profitiert und verschiebt die Kosten der sozia-
len Absicherung weiter einseitig auf die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Für diejenigen mit kleinen Einkommen 
und prekären Arbeitsverhältnissen wäre sie eine zusätzliche 
finanzielle Belastung. Insbesondere Frauen mit ihren Er-
werbsbiographien würden strukturell weiter benachteiligt 
werden. Stattdessen sollte das dafür vorgesehene Geld in 
die gesetzliche Rentenkasse fließen und damit solidarisch 
allen Versicherten zugutekommen. 
 
h) Flexible Übergänge in die Rente ermöglichen 
Flexible Übergänge in den Ruhestand sind für ein abgesi-
chertes und unabhängiges Leben im Alter von zentraler 
Bedeutung und müssen deshalb abgesichert werden. 
 Jeder ältere Beschäftigte muss einen Rechtsanspruch 

auf sozialversicherungspflichtige Teilzeit haben; dies 
darf nicht mehr aus betrieblichen Gründen verwehrt 
werden. In Kleinbetrieben soll ein vergleichbarer 
Rechtsanspruch geschaffen werden. 

 Eine vorgezogene Teilrente ab 60 soll attraktiver ge-
staltet werden. Dazu soll die Teilrente als eigene Al-
tersrentenart eingeführt, die 
Hinzuverdienstregelungen erweitert werden. Es soll 
möglich sein, durch die Kombination von Teilrente und 
Hinzuverdienst etwa so viel zu verdienen wie zuvor bei 
Vollzeitbeschäftigung. 

 Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
müssen von Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze aufgestockt werden 
können. 

 
i) Aussetzung der Rente mit 67 
Viele Beschäftigte können schon heute nicht bis zum ge-
setzlichen Renteneintrittsalter arbeiten, sondern müssen 
mit Abschlägen vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausschei-
den. Sie befürchten deshalb zu Recht, dass die Rente mit 67 
für sie durch höhere Abschläge vor allem eine Rentenkür-
zung ist. Entscheidungen über die Zukunft der gesetzlichen 
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Altersvorsorge können nicht von der Situation der Arbeit 
und des Arbeitsmarktes abgekoppelt bleiben. 
Deshalb halten wir am Beschluss des Bundesparteitags 
2011 fest: Der Einstieg in die Erhöhung der Regelaltersgren-
ze auf 67 Jahre ist auszusetzen, weil die Voraussetzungen 
für die Erhöhung gegenwärtig nicht gegeben sind. Wir 
fordern die Wirtschaft auf, mehr altersgerechte Arbeits-
plätze zu schaffen und ihren Beitrag dazu zu leisten, dass 
mehr Menschen in den rentennahen Jahrgängen einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen 
können. 
 
Ein Einstieg in die Anhebung des Renteneintrittsalters ist 
erst dann möglich, wenn die rentennahen Jahrgänge, also 
die 60-bis 64-jährigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, mindestens zu 50 Prozent sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt sind. 
Dazu ist es unverzichtbar, die Instrumente der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik weiter im bisherigen Umfang zu nutzen. 
Mit den Kürzungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik und 
in der Weiterbildung, wie sie zurzeit vollzogen werden, 
entzieht sich die jetzige Bundesregierung ihrer Verantwor-
tung, eine längere Beschäftigung für Ältere zu ermöglichen. 
 
Die vom Parteivorstand am 24.09. beschlossene Regelung, 
das Arbeitnehmer, die mindestens 45 Jahre im Beruf stan-
den und Rentenbeiträge gezahlt haben, abschlagsfrei in 
Rente gehen können, lehnen wir in dieser Form als unsoli-
darisch ab, denn sie basiert einseitig auf dem traditionellen 
männliche Vollzeit-Arbeitsverhältnis (z.B. des Handwerkers) 
und verweigert insbesondere Frauen, z.B. Krankenschwes-
tern und AltenpflegerInnen, die durch Familienarbeit auf 
weniger als 45 Jahre kommen, diese Abschlagsfreiheit. 
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KONSENSLISTE LEITANTRAG 01/II/2012 

03/II/12 
Landesvorstand 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Konsensliste 
Die mit (K) gekennzeichneten Empfehlungen der Antrags-
kommission wurden im Konsens ausgesprochen. Der Lan-
desparteitag stimmt diese mit (K) gekennzeichneten 
Änderungsanträge en bloc ab. 
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LEITANTRAG 02/II/2012  

Antrag 02/II/2012 
Landesvorstand 
Partizipation und digitale Teilhabe in der Sozialen Stadt 
  
Der Landesparteitag möge beschließen:  
 
I. Worum es geht: Eine neue soziale Frage 
Die SPD ist die Partei des Fortschritts und der sozialen Ge-
rechtigkeit. Daraus folgt, dass Verteilungsfragen für die SPD 
eine zentrale Rolle einnehmen. Wir akzeptieren nicht, dass 
eine immer stärkere Akkumulation von Reichtum und wirt-
schaftlicher Macht bei  einigen Wenigen stattfindet.  Um-
verteilung und Begrenzung wirtschaftlicher Macht sind 
damit zentrale Anliegen unserer Politik. 
 
Traditionell sind die Steuer- und Sozialpolitik die Mittel der 
Wahl, wenn es um die Umsetzung dieser Prinzipien geht. 
Diese Politikfelder werden auch in Zukunft die zentralen 
Bereiche bleiben, womit Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten sich profilieren müssen. 
Allerdings müssen wir unsere Perspektive erweitern. Eine 
neue soziale Frage – welche die „alten“ Verteilungsfragen 
nicht weniger relevant werden lässt - lautet: Wer kontrol-
liert meine Daten? Unter welchen Bedingungen habe ich 
Zugang zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe in 
Zeiten zunehmender Digitalisierung des Lebens? 
  
Dabei handelt es sich im Kern um Verteilungsfragen. Es 
geht um die Kontrolle und die Modalitäten der Nutzung von 
Daten. Es geht um soziale Teilhabe und Partizipation. Diese 
Erkenntnis ist zentral für die SPD. Denn das heißt, dass wir 
diese Fragen ins Zentrum unserer Politik rücken müssen. 
Der Begriff „Netzpolitik“ umfasst dabei einen Teilbereich 
der Thematik, die aber deutlich breiter ist: Es handelt sich 
um grundsätzliche Fragen der Gesellschaftspolitik.  
  
Das Thema hat Bezug zu sämtlichen politischen Ebenen, 
von der kommunalen Ebene bis zur europäischen und in-
ternationalen. Die Fragen des Urheber- und Leistungs-
schutzrechts, des Datenschutzes betreffen in erster Linie 
die Europa- und Bundespolitik, wohingegen Partizipation 
und Teilhabe in der sozialen Stadt Themen für die Berliner 
SPD sind. Hier sind der Fragen einer angemessenen Infra-
struktur, des Zugangs zu Informationen und eine entspre-
chende Kompetenzbildung und Strukturierung in der Ver-
waltung zu thematisieren. 
 
Die Berliner SPD sagt ganz klar: Wir sind die Internetpartei 
Berlins! Wir sind die Partei, welche Teilhabe – auch – in der 
digitalen Gesellschaft ermöglicht. Wir sagen aber auch ganz 
deutlich: Wir wollen alle Menschen mitnehmen. Liquid 
democracy und neue, webbasierte Mitbestimmungsmög-
lichkeiten vermögen klassische demokratische Strukturen 
zu ergänzen – nicht aber zu ersetzen. 
 
II. Konsequent für Selbstbestimmung und digitale Teilhabe 
Medien sind Bestandteil unseres Alltags. Sie sind in allen 
Lebensbereichen von Bedeutung und eröffnen Informati-
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ons- und Kommunikationsmöglichkeiten. Politik ist gefor-
dert, die daraus resultierenden Chancen zu ergreifen und 
den Herausforderungen offensiv zu begegnen. 
Wir wollen die Entwicklung nutzen, um die Teilhabe und 
den Zugang zum Wissen zu erweitern. Dabei ist ein diskri-
minierungsfreier, barrierefreier und einfacher Zugang zu 
allen Medien eine grundlegende Voraussetzung, um eine 
weitere Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. 
Wir werden eine umfassende gesellschaftliche Debatte 
über die Gewährleistung von Jugend-, Verbraucher- und 
Datenschutz sowie die informationelle Selbstbestimmung 
im digitalen Zeitalter führen. Der unbeschränkte Zugang 
aller Bürgerinnen und Bürger zu Informationen und die 
Möglichkeit, Informationen frei verbreiten zu können, und 
der Schutz der Privatsphäre sind zentrale Grundrechte. 
Angebote für hör- und sehbehinderte Menschen müssen 
weiter ausgebaut werden. 
 
Netzneutralität sehen wir als Schlüssel, um einen diskrimi-
nierungsfreien Zugang zum Internet ohne unangemessene 
staatliche oder wirtschaftliche Eingriffe sicherzustellen. Wir 
setzen uns daher für die gesetzliche Absicherung der Netz-
neutralität ein. Die Einführung von Qualitätsklassen und das 
Filtern einzelner Pakete mittels Deep Paket Inspection 
lehnen wir ab. 
 
Bei strafrechtlich relevanten Inhalten verfolgt die SPD Ber-
lin den Grundsatz „Löschen statt sperren“. Wir stehen für 
starke Bürgerrechte in der digitalen Welt. Netzsperren 
lehnen wir ab.  
 
Wir werden uns konstruktiv in die Debatte um einen zeit-
gemäßen Staatsvertrag für den Kinder- und Jugendmedien-
schutz einbringen. 
 
Das Internet hat enorme Auswirkungen auf die Ordnung 
immaterieller Güter und stellt damit die gesamte Gesell-
schaft vor vielfältige Herausforderungen. NutzerInnen sind 
heute Produzenten und Konsumenten. Die SPD Berlin för-
dert die Debatte um ein modernes Urheberrecht, indem es 
einen fairen Ausgleich zwischen den NutzerInnenn, den 
KünstlerInnen und ProduzentInnen, die von ihrer Arbeit 
leben müssen, und den Rechteverwertern geben muss. 
Urheberrechte von Künstlerinnen und Künstlern und Krea-
tiven müssen auch in der digitalen Welt geschützt werden. 
Der Schwerpunkt muss dabei auf die gerechte Entlohnung 
der Kreativen gelegt werden, deren Interessen nicht unbe-
dingt mit denen der Rechteverwerter wie Verlagen und 
Labels übereinstimmen. 
Dabei müssen auch neue Konzepte für Vergütungsmodelle 
noch genauer geprüft werden. 
Das von der schwarz-gelben Bundesregierung geplante 
Leistungsschutzrecht für Presseverlage hätte — unabhängig 
von dessen konkreter Ausgestaltung — bedenkliche Aus-
wirkungen auf die Interessen Dritter und das Gemeinwohl, 
zumal gerade die Kreativen den geringsten Teil etwaiger 
Einnahmen erhalten würden. So ist bis heute unklar, wofür 
es eines solchen neuen Schutzrechts eigentlich bedarf und 
es ist auch nicht zu erkennen, welchen Beitrag dieses zur 
Lösung der Probleme bei der Durchsetzung des Urheber-
rechts in der digitalen Welt leisten kann. 
Ein solches Leistungsschutzrecht würde zu einer massiven 
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Rechtsunsicherheit, zu erheblichen Einschränkungen der 
Kommunikation im Internet und zu einer neuen Abmahn-
welle führen. Es bedarf keiner neuen Schutzrechte, eine 
Stärkung der Verfahrensrechte wäre ausreichend und viel 
sachgerechter. Gleichzeitig wäre ein solches neues Leis-
tungsschutzrecht von erheblichen „Nebenwirkungen“ be-
gleitet, z.B. auf die Informationsfreiheit oder auch auf die 
Grundprinzipien des Netzes. Diese Nebenfolgen sind in 
ihrer Reichweite noch nicht ansatzweise diskutiert und 
werden von der Bundesregierung und der Koalition 
schlichtweg ignoriert. 
 
Deswegen wollen wir über den Bundesrat eine Initiative 
gegen das Leistungsschutzrecht für Presseverleger initiie-
ren. 
 
Sperrungen von Teilnehmeranschlüssen und Verbindungen 
als Strafe z.B. für Urheberrechtsverletzungen ("Three Stri-
kes") lehnen wir ab. Solche Sperrungen schränken die 
Kommunikations-, und die Informationsfreiheit massiv und 
unverhältnismäßig ein. 
Der Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten ge-
winnt aufgrund der wachsenden Vernetzung aller Lebens-
bereiche eine zunehmende Bedeutung.  
  
Das Datenschutzrecht in seiner jetzigen Form wird seinem 
ursprünglichen Anspruch nicht mehr vollständig gerecht. 
Die SPD Berlin setzt sich in allen Lebensbereichen dafür ein, 
dass personenbezogene Daten nur dann für gewerbliche 
und andere Zwecke gebraucht werden dürfen, wenn die 
Nutzer dies ausdrücklich befürwortet haben. In der Gesetz-
gebung auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene setzen wir 
uns für ein konsequentes „opt-in“ für die Nutzung privater 
Daten und die strikte Anwendung solcher Regeln in der 
Verwaltung ein. Dies gilt insbesondere auch für die Reform 
des Meldegesetzes. Wir müssen Regelungen finden die zu 
einem zeitgemäßen und durchsetzbaren Datenschutz füh-
ren. 
  
Die durch eine EU-Richtlinie vorgegebene sechsmonatige 
verdachtslose Vorratsspeicherung aller Verbindungsdaten 
halten wir für unverhältnismäßig und lehnen sie ab. Wir 
setzen uns dafür ein, die EU-Richtlinie abzuschaffen oder 
zumindest so zu überarbeiten, dass kein unverhältnismäßi-
ger Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung erfolgt. Es spricht viel dafür, dass die Richtlinie in 
ihrer jetzigen Form gegen die EU-Grundrechtecharta und 
gegen die Europäische Menschenrechtskonvention ver-
stößt und deshalb ungültig ist.  
 
Die angeblichen Vorteile einer anlasslosen, generellen 
Speicherung von Verbindungsdaten vermögen eine Total-
überwachung nicht zu rechtfertigen: Die Zahl der aufgeklär-
ten Straftaten ist ohne Vorratsdatenspeicherung ebenso 
hoch wie mit Vorratsdatenspeicherung. Eine Vorratsdaten-
speicherung erhöht die Aufklärungsquote nicht. Zur Krimi-
nalitätsbekämpfung sind auch ohne eine Totalprotokollie-
rung jeder Benutzung von Telefon, Handy, E-Mail und In-
ternet genügend Verbindungsdaten verfügbar. Sicherheits-
behörden können bei Bedarf eine richterliche Anordnung 
beantragen, derzufolge die Verbindungsdaten bestimmter 
Verdächtiger aufzuzeichnen sind.  
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Die terroristischen Anschläge in Madrid im Jahr 2004, die 
Taten der "Sauerland-Attentäter" 2006 und die Vorberei-
tungen der Düsseldorfer Quaida-Zelle 2011 konnten mit 
Hilfe von Verbindungsdaten aufgeklärt werden, die ohnehin 
verfügbar waren. Eine Vorratsdatenspeicherung war nicht 
erforderlich. Auch ohne Vorratsdatenspeicherung werden 
in Deutschland 80% aller bekannt gewordener Internetde-
likte erfolgreich aufgeklärt - von den sonstigen Straftaten 
nur 55%. 
 
Die Berliner SozialdemokratInnen setzen sich für den ge-
setzlichen Schutz von Whistleblowern, die beispielsweise 
auf Missstände, Gesetzesverstöße oder Korruption in Orga-
nisationen, Politik und Wirtschaft hinweisen und bewei-
sende Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich machen, 
ein. 
 
III. Die digitale Teilhabe in der Sozialen Stadt ermöglichen 
 
1. Mit Medien souverän und kompetent umgehen 
Fähigkeiten zur interaktiven Kommunikation, zur kompe-
tenten Mediennutzung, zur kritischen Auseinandersetzung 
mit Medieninhalten sowie Kenntnisse der Produktionsbe-
dingungen sind notwendiges Rüstzeug zu Partizipation und 
digitaler Teilhabe. Ein Mehr an Medienkompetenz sowie 
gesicherter Daten- und Verbraucherschutz sind erforder-
lich, um sich für die Herausforderungen der Digitalisierung 
zu wappnen, und müssen gegenüber oft aktionistisch an-
mutenden Versuchen staatlicher Überwachung und Regle-
mentierung des Netzes den Vorrang genießen. 
Für die Zukunft wollen wir alle Kräfte bündeln, um die Me-
dienkompetenz zu stärken. Wir wollen, dass gerade für 
Eltern, Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche z.B. in Bildungs- 
und Jugendeinrichtungen das Thema Medienkompetenz 
stärker vermittelt wird. Dabei verstehen wir Medienpäda-
gogik als Querschnittsthema in den Bildungsplänen, nicht 
als zusätzliches Fach. 
Deswegen muss Medienpädagogik als Querschnittsaufgabe 
auch im Vorbereitungsdienst und bei der Lehrerfortbildung 
ebenso wie in den verschiedenen pädagogischen Studien-
gängen und Ausbildungen durchgängig und verbindlich 
berücksichtigt werden. 
Es liegt auch in der Verantwortung der Schule, die Kompe-
tenzen zu vermitteln, die erforderlich sind, um Medien 
kritisch zu konsumieren und produktiv in die Arbeits- und 
Lebenswelt einbeziehen zu können. Deshalb ist die Compu-
ternutzung erst nach dem Erlernen von Schreiben und 
Rechnen zu lehren. Die Schule erreicht wirklich alle Kinder 
und Jugendlichen und kann ihnen die Chance bieten, zu 
emanzipierten Mediennutzerinnen und -nutzern zu wer-
den. Medienkompetenz ist eng verbunden mit selbstver-
antwortlichen, kooperativen Lernprozessen und damit ein 
zentraler Schlüssel, über die Schulzeit hinaus, für ein le-
bensbegleitendes Lernen. 
In Berlin gibt es zwar Bildungsinitiativen zur Stärkung von 
Medienkompetenz wie z.B. den eEducation-Masterplan  
und das Landesprogramms Jugendnetz-Berlin.de, es fehlt 
jedoch an einem integrierenden Gesamtkonzept, das alle 
hier genannten Handlungsfelder einbezieht. Deshalb wird 
die Einrichtung eines Rundes Tisches zur Medienkompe-
tenzförderung empfohlen, um ein „Gesamtkonzept Medi-
enkompetenz“ für alle BerlinerInnen zu entwickeln. Die 
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Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg ist dabei einzu-
beziehen. 
Technische Geräte und Algorithmen beeinflussen täglich 
unser Leben. Um diese zu verstehen und zu nutzen sowie 
die jeweiligen Chancen und Herausforderungen selbstbe-
stimmt abzuschätzen, bedarf es eines grundlegenden Wis-
sens. Die SPD Berlin setzt sich deshalb dafür ein, den Infor-
matik-Unterricht an den Berliner Schulen zu stärken. 
 
2. Freien Zugang zu Wissen und Daten in der Stadt aus-
bauen 
Die SPD Berlin steht für eine offene Gesellschaft und eine 
transparente Regierung sowie Verwaltung. Die Bürgerinnen 
und Bürger erhalten — unter Beachtung des Datenschutzes 
— grundsätzlich freien Zugang zu den vorhandenen Infor-
mationen der öffentlichen Verwaltungen. Die Daten und 
Dokumente des Berliner Senats sollen weitestmöglich öf-
fentlich und frei zugänglich sein. Wir wollen aktiv für eine 
transparente Verwaltung streiten und uns dafür insbeson-
dere für einen Mentalitätswandel auf allen Ebenen der 
Verwaltung einsetzen.  
Die Verwaltungsprozesse müssen so umgestaltet werden, 
dass die Erzeugung aktueller, frei zugänglicher und verläss-
licher Informationen für die Öffentlichkeit integraler und 
selbstverständlicher Bestandteil wird. Prozesse der Bürger-
beteiligung zum Beispiel im Rahmen der Raum- und Ver-
kehrsplanung bieten sich dabei als Piloten an. 
Die Open Data Initiative der auslaufenden Legislaturperiode 
muss fortgeführt und die erfolg-reiche Arbeit des Senats 
unterstützt und weiter vertieft werden. Darum muss insbe-
sondere das Berliner Informationsfreiheitsgesetz besonders 
um proaktive Elemente erweitert werden und somit dem 
Beispiel Bremens folgen. Auch Verträge der öffentlichen 
Daseinsvorsorge werden im Regelfall veröffentlicht. 
Darüber hinaus sollten das Amtsblatt sowie das Gesetz- 
und Verordnungsblatt digital und in einer freien Lizenz 
verfügbar gemacht werden. Die Verkehrsdaten der Berliner 
Verkehrsbetriebe sowie anderer Betriebe des Öffentlichen 
Personennahverkehrs, mit denen Berlin vertragliche Ver-
einbarung getroffen hat, müssen in Echtzeit und in freien 
Formaten und Lizenzen den Bürgerinnen und Bürgern zur 
Verfügung gestellt werden. 
Die Berliner SozialdemokratInnen wollen die Idee von frei 
verfügbaren Wissen fördern und unterstützen daher den 
Grundsatz von Open Access und Open Educational Res-
sources: Für alle vom Land Berlin finanzierten wissenschaft-
lichen Publikationen gilt ein Zweitverwertungrecht. Daher 
werden auch durch Berlin finanzierte Kultur- und Wissen-
schaftsprojekte bevorzugt die ihre Ergebnisse öffentlich 
zugänglich machen. Wir streben ferner einer Bundesratsini-
tiative für offene Daten auf Bundesebene an. 
 
3. Partizipieren und Berlin transparent machen 
Die SPD Berlin treibt eine offenere und partizipativere 
Demokratie voran. 
Wir setzen uns dafür ein, dass alle Plenarsitzungen sowie 
möglichst viele Ausschusssitzungen des Abgeordnetenhau-
ses öffentlich gestreamt werden. Diese sollen danach On-
Demand mit einer freien Lizenz und in einem offenen For-
mat auf der Seite des Abgeordnetenhauses zur Verfügung 
stehen. Als wichtiger Bestandteil der E-Partizipation in 
Deutschland haben sich die Online-Petitionen des Deut-
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schen Bundestages etabliert. Wir fordern auch auf Berliner 
Ebene die Einführung von öffentlichen Online-Petitionen 
nach dem Vorbild des deutschen Bundestages. 
Desweiteren schlagen wir die Einführung eines Policy-
Trackers für Berlin vor. Dieser soll es jedem Bürger /jeder 
Bürgerin ermöglichen, schnell und einfach zu erfahren 
inwieweit in welchem Stadium ein Gesetzgebungsverfahren 
angelangt ist. 
 
Berlin erhält eine E-Partizipations-Plattform, mit deren Hilfe 
Bürgerinnen und Bürger Probleme, Lösungsmöglichkeiten 
und Konzepte zur Verbesserung der Lebensqualität dem 
Berliner Senat und den Bezirksregierungen vortragen sowie 
abstimmen und diskutieren können. Dabei werden die 
zuständigen AnsprechpartnerInnen der Verwaltung in das 
System eingebunden und langfristig Berliner Open Data 
Angebote integriert. Die Internetseiten des Abgeordneten-
haus, des Senats und der Landesbehörden sowie der Be-
zirksvertretungen und Bezirksämter sollen in der kommen-
den Legislaturperiode modernisiert, mobil zugänglich ge-
macht und barrierefrei gestaltet werden. 
  
4. Soziale Teilhabe sichern und stärken 
Digitale Netze und Kommunikationsnetze sind heute wich-
tige Säulen der sozialen wie wirtschaftlichen Infrastruktur. 
Deshalb werden wir in den kommenden fünf Jahren wei-
terhin in die Berliner Infrastruktur und den Aufbau einer 
kostenfreien WLAN-Netzes an zentralen Orten vorantrei-
ben. 
Der Zugang zum Internet ist unumgänglich für eine gesell-
schaftliche und demokratische Teilhabe und wirtschaftli-
ches Wachstum. Berlin benötigt deshalb ein zukunftsfähi-
ges Internet, welches hohe Datenraten überall in der Stadt 
ermöglicht und die Ziele der Digitalen Agenda der Europäi-
schen Union erfüllt. Aus diesen Gründen muss der Ausbau 
und die Erschließung eines zeitgemäßen flächendeckenden 
Netzes durch stadteigene Betriebe weiter vorangetrieben 
werden. 
 
Der Zugang zum Internet ist unserer Sicht ein Bürgerrecht. 
Wir setzen uns mittels einer Bundesratsinitiative für eine 
angemessene Haftungsfreistellung zugunsten von privaten 
und gewerblichen Betreibern offener WLANs ein. Dadurch 
könnten BürgerInnen und Unternehmen motiviert werden, 
ihre ohnehin vorhandenen Internet-Zugänge über WLAN 
allgemein zugänglich zu machen. Derzeit schreckt die un-
klare Rechtslage hierzu mit unkalkulierbaren Haftungsrisi-
ken vor einem solchen Schritt ab. Wir wollen prüfen, in-
wieweit der Senat — nach erfolgter rechtlicher Haftungs-
freistellung — die Öffnung des eigenen WLANs für Dritte 
juristisch, logistisch und finanziell fördern kann, um einen 
zusätzlichen Anreiz für offene Netze zu setzen.  
 
Ohne einen Internet-Anschluss ist heute eine gesellschaftli-
che Teilhabe nicht mehr möglich: Zur Informationsgewin-
nung, zur Arbeitssuche und für den Kontakt mit Behörden. 
Wir fordern eine staatlich garantierte digitale Daseinsfür-
sorge, die eine Internet-Grundversorgung und einen Inter-
netzugang für alle, auch für einkommensschwache Bevöl-
kerungsgruppen und BezieherInnen von Arbeitslosengeld II 
ermöglicht. Eine flächendeckende Mindestversorgung muss 
im Sinne einer Daseinsvorsorge auch in den dünner besie-
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delten Gebieten ermöglicht werden. Als Berliner SPD unter-
stützen wir die Bemühungen der Bundes-SPD, eine flä-
chendeckende und technologieneutrale Versorgung als 
Universaldienst gesetzlich zu verankern. 
 
5. Persönliche Daten schützen 
Die SPD Berlin setzt sich für einen selbstbestimmten Daten-
schutz ein. Staat und Wirtschaft müssen sparsamer im 
Speichern von personenbezogenen Daten werden. Wo die 
Gesellschaft und der Staat für seine notwendigen Planun-
gen Daten der Menschen brauchen, müssen sie so schnell 
wie möglich anonymisiert werden. 
Anlasslose Rasterfahndungsmethoden in Betrieben sind 
nicht hinnehmbar. Beschäftigte dürfen nicht gezwungen 
werden, mehr von ihrer Privatsphäre preiszugeben, als für 
das Beschäftigungsverhältnis nötig ist, und müssen sich 
ohne Angst vor Nachteilen gegen Eingriffe wehren können. 
 
6. Rundfunk digitalisieren 
Die Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in Deutschland hat uneingeschränkt 
Geltung. Gerade bei der fortschreitenden Digitalisierung 
und der fortschreitenden Reduzierung von Nachrichten-
agenturen und Redaktionen wird die Rolle der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten immer wichtiger. Dazu 
gehört im Internetzeitalter auch ein öffentlich-rechtliches, 
digitales, werbefreies Vollangebot im Internet als „dritte 
Säule“. 
Wir sprechen uns gegen das Depublizieren, also das Lö-
schen von eigenproduzierten Inhalten des Öffentlich-
Rechtlichen Rundfunks aus. Die von den Bürgerinnen und 
Bürgern bezahlten Inhalte müssen dauerhaft und digital zur 
Verfügung stehen. 
Die Menschen in Deutschland konsumieren Medien heute 
immer mehr über das Internet. Es ist also nur konsequent 
und richtig, wenn der Öffentliche-Rechtliche Rundfunk 
seine Inhalte, dem Medium Internet angepasst, auch digital 
verbreitet. Jede diesbezüglich geforderte Einschränkung 
lehnen wir ab. Im Gegenteil: Bereits getätigte Einschrän-
kungen sind rückgängig zu machen. Digitale Projekte wie 
Mediatheken und Apps des Öffentlich-Rechtlichen Rund-
funks unterstützt die Berliner Sozialdemokratie ausdrück-
lich. 
 
7. Berlin effizient verwalten 
Eine moderne Verwaltung braucht eine moderne IT-
Strategie, die den Bürgerinnen und Bürgern sowie der 
Wirtschaft eine optimale Kommunikation mit den Behör-
den garantiert, dabei effektiv, kostengünstig, sicher und 
unabhängig ist. 
Darum verfolgt die SPD Berlin das langfristige Ziel, eine 
Umstellung auf freier Open Source Software für die Verwal-
tung durchzuführen, wie sie beispielsweise die Stadt Mün-
chen seit nun mehr zehn Jahren erfolgreich betreibt. Neue 
Software-Lösungen, welche für die Berliner Verwaltung 
eigens entwickelt werden, sollen dann auf freien Lizenzen 
aufbauen. Auch unter Sicherheitsaspekten sind Open Sour-
ce Produkte, die auf vielfach geprüftem, offenem Quelltext 
basieren, den proprietären mitunter überlegen. Alle Soft-
ware-Lösungen in der Verwaltung Berlins sollen Offene und 
Freie Standards bzw. Dateiformate verwenden, um bei der 
Wahl der eingesetzten Software möglichst flexibel zu sein 
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und Abhängigkeiten von Anbietern und Plattformen zu 
vermeiden. 
Kleinere Einheiten arbeiten gerade im IT-Bereich in vielen 
Fällen günstiger, weil sie zielgenau die jeweils benötigten 
Leistungen am Markt ankaufen können und oftmals die 
Schwellenwerte für komplexe und zeitraubende Ausschrei-
bungen unterschreiten. Wir wollen deshalb prüfen, ob 
kleinere IT-Stellen in der Landesverwaltung schnellere, 
flexiblere und kostengünstigere Lösungen anbieten können, 
die sich deutlich besser an den Anforderungen der jeweili-
gen öffentliche Aufgabe orientieren und die Haushalte des 
Landes und seiner Einrichtungen schonen. 
 
Die Interoperabilität ist gerade bei dezentralem IT-Betrieb 
von erheblicher Bedeutung; auch dies unterstreicht die 
Notwendigkeit offener Standards und die Vorteile von 
Open-Source-Lösungen. Die Trennung von IT-Service und 
Sachaufgaben muss überwunden werden. Die Entschei-
dung, ob Haushaltsmittel für Informationstechnik, sonstige 
Sachmittel oder Personal eingesetzt werden, werden dem 
Subsidiaritätsgrundsatz folgend auf möglichst tiefer Verwal-
tungsebene getroffen, um die jeweiligen Verwaltungsauf-
gaben bei knappen Mitteln möglichst effizient und leis-
tungsfähig versehen zu können. 
 
8. Politik zur digitalen Teilhabe („Netzpolitik“) in Berlin 
organisatorisch verankern 
Politik für Partizipation und digitale Teilhabe in der Gesell-
schaft ist längst Querschnittsthema. Es geht um Vertei-
lungsfragen, und damit im Kern um Gesellschaftspolitik. 
Wie auch in diesem Programm ersichtlich, sind nahezu 
sämtliche Senatsverwaltungen auf unterschiedliche Art und 
Weise von den angesprochenen Fragestellungen betroffen. 
Dieser wachsenden Bedeutung von Politik zur digitalen 
Teilhabe („Netzpolitik“) gilt es durch einer entsprechenden 
organisatorischen Verankerung in der Senatsverwaltung 
Rechnung zu tragen. 
  
So erscheint uns die Anerkennung von Netzpolitik als ei-
genständige, auch in der Bezeichnung als solche ersichtli-
che Ressortzuständigkeit ein nicht nur, aber auch symbo-
lisch wichtiger Schritt. Berlin wäre damit die erste Landes-
regierung die über einen explizit als solches ausgewiesenen 
Referenten für Netzpolitik zur Verfügung hätte. Wir begrü-
ßen das diesbezügliche Tätigwerden der Senatskanzlei. 
Neben der Einrichtung einer klaren politischen Zuständig-
keit bedarf es auf operativer Ebene in Partei und Fraktion 
des Aufbaus von Kompetenzen zur Umsetzung der in die-
sem Antrag genannten Politiken zur digitalen Teilhabe. Dies 
soll nicht nur die Durchführung und interne wie externe 
Kommunikation der in diesem Antrag skizzierten Projekte 
ermöglichen, sondern auch die Verankerung der Inhalte in 
Partei und Gesellschaft in ihrer ganzen Relevanz verdeutli-
chen. 
 
9. Wirtschaftliche Chancen durch Digitale Teilhabe er-
schließen 
Berlin hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum der 
europäischen Start-Up und Web-Szene entwickelt. Dieses 
Potenzial für Innovationen, Arbeitsplätze und weitere Un-
ternehmen muss durch die SPD unterstützt werden, denn 
wir stehen erst am Anfang einer dynamischen Entwicklung. 

DangS
Schreibmaschinentext
(Ursprungsfassung Seite 8)



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

 

LANDESPARTEITAG DER BERLINER SPD AM 27. OKTOBER 2012 
 
 

Seite | 43 

Darum wird sich Berlin für die Interessen der Medien- und 
Kreativwirtschaft auf allen Ebenen einsetzen, um die best-
möglichen Rahmenbedingungen für deren positive Entwick-
lung herbeizuführen.  
Wir werden den Einheitlichen Ansprechpartner so weiter-
entwickeln, dass er auch in diesem Bereich kompetente 
Hilfestellung leisten kann. 
 
10. Beteiligungs- und Kommunikationsmöglichkeiten der 
Berliner SPD weiterentwickeln 
Die Berliner SPD will die Beteiligungs- und Kommunikati-
onsmöglichkeiten für Mitglieder und Bürgerinnen und 
Bürger erweitern. Dazu streben wir an, Anträge und inhalt-
liche Positionierungen auch verstärkt webbasiert basisde-
mokratisch diskutieren und weiterentwickeln zu lassen. 
Ergebnisse können dann in die Antragsberatungen über-
nommen werden. Dazu wird die Berliner SPD, wenn immer 
möglich, Anträge ins Netz stellen und Diskussions- und 
Bearbeitungsmöglichkeiten eröffnen.  
Relevante Ereignisse wie Parteitage sollen live im Netz 
übertragen und kommentiert werden („streaming“) kön-
nen. 
Das Internetangebot wird weiter ausgebaut und partizipativ 
angelegt. Damit wollen wir auch die Orts- und Zeitunab-
hängigkeit verbessern, um die Teilhabe für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität oder geringeren zeitlichen Re-
serven zu verbessern. Ferner wollen wir so die Hemm-
schwellen, welche einen Einstieg in das teilweise von for-
malen Abläufen geprägte Parteileben erschweren, senken 
und die Partei für neue Zielgruppen öffnen. 
 
Denn für die SPD Berlin gilt: Wir wollen Partizipation und 
digitale Teilhabe in der Sozialen Stadt ermöglichen. Wir 
haben erkannt, dass es sich dabei um eine Verteilungsfrage 
handelt. Wir bekräftigen unseren Anspruch, die Internet-
partei Berlins zu sein. Wir wollen neue Beteiligungsformen 
einführen, sagen aber auch ganz deutlich: Diese können die 
traditionellen demokratischen Partizipationsformen nur 
ergänzen, nicht ersetzen. 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE ZUM LEITANTRAG 02/II/2012 

Ä01) (Übernahme Anregung aus „Pad“) 
Seite 1, Zeilen 13, 26, 32 sowie Seite 8 Zeile 29, Seite 9 
Zeile 34 ändern:  
Aus "Verteilungs" immer "Gerechtigkeits- und Verteilungs-
fragen" 

Ä01) Annahme (K) 

Ä02) GLV (Übernahme Anregung aus „Pad“) 
Seite 1 Zeile 40 Einfügen:  
Mit der Entwicklung des Internets hat sich unsere Welt 
grundlegend verändert. Es hat völlig neue Formen der 
gesellschaftlichen Teilhabe geschaffen. Allerdings wurde 
diese Entwicklung bis heute in erster Linie von wirtschaftli-
chen Erwägungen geprägt. Kommerzielle Interessen prägen 
die digitale Infrastruktur, die Regeln und die Möglichkeiten 
zur aktiven Mitwirkung.  
Ziel dieses Leitantrags ist es da-her, die notwendigen Kor-
rekturen bei der weiteren Entwicklung der digitalen (Netz-) 
Welt anzustoßen - weg von einer ausschließlich wirtschaft-
lich motivierten Gestaltung, hin zu breiter gesellschaftlicher 
Teilhabe und der Durchsetzung individueller Rechte, zum 
Beispiel dem Schutz persönlicher Daten vor ungebremster 
wirtschaftlicher Ausbeutung. 

Ä02) Annahme (K) 

Ä03) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 1, Zeile 52-55 bis einschließlich 
„…mitnehmen.“ ersetzen: 
„Die SPD setzt sich für die gesellschaftliche Teilhabe aller 
Menschen in allen Bereichen ein – das gilt auch für die 
digitale Welt.“ 

Ä03) Annahme (K) 

Ä04) Abt. 06 | Mitte 
Seite 1 Zeile 52,53 
Streichen: „Wir sind die Internetpartei Berlins!“  

Ä04) Erledigt bei Annahme Ä03 (K) 

Ä05) KDV Mitte 
Seite 1, Zeile 52-53: 
Streiche von „Die Berliner“ bis „Berlins!“ 

Ä05) Erledigt bei Annahme Ä03 (K) 

Ä06) Abt. 8 | Friedrichshain-Kreuzberg 
Seite 1, Zeile 52-53, 
Satz „Wir sind die Internetpartei Berlins!“ streichen. 

Ä06) Erledigt bei Annahme Ä03 (K) 

Ä07) Abt. 06 | Mitte 
Seite 2 Zeile 17 
Ergänzen nach „werden.“: Gerade uneingeschränkte Zu-
gangsrechte verpflichten. Die Nutzung jedweder Informati-
onen, insbesondere Ursprungs geistigen Eigentums ande-
rer, verlangt die Verpflichtung zu einem verantwortungs-
bewussten Umgang. 

Ä07) Annahme in der Fassung der AK (K):  
 
Gerade uneingeschränkte Zugangsrechte verpflichten. Die 
Nutzung jedweder Informationen, vor allem, wenn es um 
geistiges Eigentum geht, verlangt die Verpflichtung zu ei-
nem verantwortungsbewussten Umgang. 

Ä08) Abt. 06 | Mitte 
Seite 2 Zeile 19 
Begriff „Netzneutralität“ mit einer Erklärung versehen, die 
auf allgemein verständlichen Einträgen beruht 

Ä08) Annahme in der Fassung der AK (K):  
Netzneutralität, also die gleichberechtigte und wertneutra-
le Datenübertragung im Internet 

Ä 09) GLV (Übernahme Anregung aus „Pad“) 
Seite 2 Zeile 23 streichen: Die Einführung von Qualitäts-
klassen und das Filtern einzelner Pakete mittels Deep Paket 

Ä09) Annahme (K) 
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Inspection lehnen wir ab. 

Ä10) Abt. 06 | Mitte 
Seite 2 Zeile 24 
Begriff „Deep Packet Inspection“ mit einer Erklärung verse-
hen, die auf allgemein verständlichen Einträgen beruht. 

Ä10) Erledigt bei Annahme Ä09 (K) 

Ä11) Abt. 06 | Mitte 
Seite 2 Zeile 43 
Ergänzen nach „muss“: Der Datenschutz muss in seiner 
schlussendlichen Ausgestaltung die Urheberrechte effektiv 
durchsetzbar machen. Der Schutz des geistigen Eigentums 
ist im Interesse der gesamten Gesellschaft. Die Urheber 
entscheiden im Wesentlichen über die Verwertung ihrer 
Werke. 

Ä11) Ablehnung (K) 

Ä12) Abt. 06 | Mitte 
Seite 2 Zeile 51 
Ergänzen nach „werden“: Die Urheber bzw. entsprechend 
Beauftragte haben das erste Wort bei der Ausgestaltung 
von Vertriebsmodellen. Die SPD unterstützt diese politisch 
und vertritt auch die Interessen der Nutzer. 

Ä12) Ablehnung (K) 

Ä13) Abt. 12 | Friedrichshain-Kreuzberg 
Seite 2, Zeile 51, hinter „geprüft werden.“ wird eingefügt: 
Die Rechte der Kreativen an ihren Werken müssen gestärkt 
werden: So muss etwa die Einräumung des ausschließlichen 
Nutzungsrechts durch Gesetz zeitlich beschränkt werden, 
damit Kreative mit den Rechteinhabern für die Zeit nach 
Ablauf der Frist neue Nutzungsbedingungen aushandeln 
können oder die Möglichkeit haben, ihre Werke gemeinfrei 
zu machen. Um Kreative gegenüber Verlagen und Labels zu 
stärken, muss die Möglichkeit beseitigt werden, abwei-
chend von der gesetzlichen Bestimmung durch vertragliche 
Klauseln zu vereinbaren, dass Nutzungsrechte ohne Zu-
stimmung des Urhebers weitergegeben werden können. 
Für „verwaiste Werke“, deren Rechteinhaber unbekannt 
oder nicht kontaktierbar sind, muss es ein Nutzungsrecht 
unter der Bedingung geben, dass die Rechteinhaber, sollten 
sie später doch noch Ansprüche erheben, angemessen 
entschädigt werden. Wir wollen damit verhindern, dass 
Werke für die Öffentlichkeit unzugänglich werden, weil die 
Erlaubnis der Rechteinhaber, sie zugänglich zu machen, 
nicht eingeholt werden kann. Amtliche Werke sollen grund-
sätzlich gemeinfrei sein – also auch dann, wenn sie unveröf-
fentlicht oder behördenintern sind, aber ein öffentliches 
Interesse an ihrer Veröffentlichung besteht. Öffentliche 
Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder 
Hochschulen sollen von sämtlichen Urheberrechtsabgaben 
befreit werden. 

Ä13) Überweisung an FA VII - Wirtschaft und Arbeit (K) 

Ä14) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 2, Zeile 51 einfügen: 
„Gleichzeitig fordern wir das Gebot der Verhältnismäßigkeit 
bei der Durchsetzung eines modernen Urheberrechts ein-
zuhalten. Dem Missbrauch von Abmahnungen und Scha-
densersatzklagen treten wir entschieden entgegen.“ 

Ä14) Ablehnung (Kein Konsens) 

Ä15) Abt. 06 | Mitte 
Seite 2 Zeile 62-Seite 3 Zeile 15 ersetzen durch 
"Ein solches Leistungsschutzrecht würde zu einer massiven 
Rechtsunsicherheit für Unternehmen und Nutzer, die auf 

Ä15) Ablehnung (K) 
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ihren Seiten auf Onlinequellen verlinken und zu einer neu-
en Abmahnwelle führen." 

Ä16) Abt. 06 | Mitte 
Seite 3 Zeile 2 
Einfügen nach „Internet": „zu einer Wettbewerbsverzer-
rung vor allem im informationsverarbeitenden Dienstleis-
tungssektor und vor allem dort…" 

Ä16) Annahme (K) 

Ä17) Abt. 06 | Mitte 
Seite 3 Zeile 18 
Begriff „Three-Strikes“ mit einer Erklärung versehen, die 
auf allgemein verständlichen Einträgen beruht 

Ä17) GLV Änderungsantrag: Streichen (K)  

Ä18) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 3, Zeile 31 gendern: 
„Nutzerinnen und Nutzer“ 

Ä18) Annahme (K) 

Ä19) Abt. 06 | Mitte 
Seite 3 Zeile 33 
Begriff „Opt-in“ mit einer Erklärung versehen, die auf all-
gemein verständlichen Einträgen beruht. 

Ä19) Annahme in der Fassung der AK (K):  
… setzen wir uns für eine konsequente Anwendung dieses 
„opt-in“-Verfahrens für die Nutzung privater Daten … 

Ä20) Abt. 12 | Friedrichshain-Kreuzberg 
Ä 2: Seite 3, Zeile 38, hinter „führen.“ werden folgende 
Absätze eingefügt: 
Die SPD ist die Partei der Bürgerrechte – auch im digitalen 
Zeitalter. Deshalb treten wir konsequent für die informati-
onelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger ein – 
sowohl gegenüber dem Staat als auch gegenüber Privaten. 
Wo staatlicherseits Sammlungen personenbezogener Daten 
erstellt werden – beispielsweise die DNA-Datenbank des 
BKA oder auch die elektronische Patientenakte auf der 
elektronischen Gesundheitskarte –, dort müssen strenge 
gesetzliche Sicherheitsbestimmungen gelten, deren Einhal-
tung regelmäßig und umfassend kontrolliert wird. Dies hat 
insbesondere für den internationalen Austausch von Daten 
zwischen Polizeien und Geheimdiensten zu gelten. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass ein Datenschutzaudit einge-
führt werden muss, wie es in § 9a Bundesdatenschutzge-
setz „angekündigt“ wird: Öffentliche und private Stellen 
müssen die Möglichkeit haben, ihr Datenschutzkonzept 
sowie ihre technischen Einrichtungen von unabhängigen 
Gutachtern prüfen und bewerten zu lassen und das Ergeb-
nis zu veröffentlichen. Damit ist nicht nur Datenschutz und 
Datensicherheit im jeweiligen Fall gedient; es werden auch, 
insbesondere für Unternehmen, Anreize gesetzt, der Da-
tenschutzfreundlichkeit in der Unternehmenspraxis einen 
hohen Rang einzuräumen. 
 
Darüber hinaus treten wir für ein Umdenken im Daten-
schutz ein: Nicht die Bürgerinnen und Bürger sollen bei 
öffentlichen oder privaten Stellen Auskünfte über ihre dort 
gespeicherten Daten einholen müssen. Es muss stattdessen 
umgekehrt gelten, dass diejenigen, die Sammlungen perso-
nenbezogener Daten anlegen, speichern, verarbeiten oder 
weitergeben, verpflichtet sind, von sich aus die Betroffenen 
regelmäßig, auf übersichtliche und verständliche Weise 
darüber zu informieren, welche personenbezogenen Daten 
gespeichert worden sind, wie sie verarbeitet und an wen 
sie weitergegeben wurden. Die gesetzliche Pflicht zu einem 

Ä20) Annahme (K) 
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– elektronischen oder physischen – „Datenbrief“ soll einen 
bewussteren Umgang mit Personendaten bewirken, der 
dringend nötig ist. Darum werden wir für die dazu notwen-
dige Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes eine Geset-
zesinitiative im Bundesrat einbringen.  
 
Die informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und 
Bürgern wird insbesondere durch die kommerzielle Samm-
lung und Verknüpfung von personenbezogenen Daten, 
durch deren automatisierte Auswertung und nicht zuletzt 
durch den unkontrollierten Datenhandel seitens privater 
Unternehmen immer weiter ausgehöhlt. Darum streben wir 
eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Datenschutzes an: 
Die Pflicht zum Datenbrief muss ergänzt werden um eine 
Pflicht für Unternehmen, ihre Datenschutzbestimmungen 
für Laien übersichtlich und verständlich zu gestalten. Es 
bedarf überdies eines gesetzlichen Verbotes, aus perso-
nenbezogenen Daten individuelle Verhaltensprofile zu 
erstellen, wenn die Betroffenen eine solche Profilerstellung 
nicht ausdrücklich angefordert haben. Angesichts des Ge-
schäfts mit Personendaten müssen die bereits bestehenden 
Aufsichtsstrukturen überprüft und gegebenenfalls ausge-
baut und weiterentwickelt werden. Wir werden deshalb im 
Bundesrat eine Gesetzesinitiative zur Modernisierung des 
Datenschutzes einbringen. 

Ä21) Abt. 12 | Friedrichshain-Kreuzberg 
Seite 4, Zeile 9, hinter „55%.“ wird folgender Absatz einge-
fügt: 
Wir als SPD treten konsequent für den Schutz der Grund- 
und Menschenrechte ein, nicht nur in Deutschland. Die 
Ausfuhr von Hard- und Software für die Telekommunikati-
onsüberwachung ist nach wie vor nur lückenhaft geregelt. 
Anders als die schwarz-gelbe Bundesregierung, die hier 
keinen Handlungsbedarf sieht, sagen wir: Es darf nicht sein, 
dass von Deutschland aus Überwachungstechnologie an 
Diktaturen und ihre Handlager geliefert wird! Die Ausfuhr 
derartiger Technologien muss ebenso genehmigungspflich-
tig gemacht und strikt kontrolliert werden wie die Ausfuhr 
von Kriegswaffen oder Dual-use-Gütern. Deshalb werden 
wir im Bundesrat eine entsprechende Gesetzesinitiative 
einbringen. 

Ä21) Annahme (K) 

Ä22)  Abt. 06 | Mitte 
Seite 4 Zeile 11-16 Streichen 

Ä22) Annahme (K) 

Ä23)  Abt. 14 | Pankow  
Seite 4 sind die Zeilen 11 bis 16 sind ersatzlos zu streichen. 

Ä23) Erledigt bei Annahme Ä22 (K) 

Ä24)  Abt. 06 | Mitte 
Seite 4 Zeile 12 
Begriff „Whistleblower“ mit einer Erklärung versehen, die 
auf allgemein verständlichen Einträgen beruht 

Ä24) Erledigt bei Annahme Ä22 (K) 

Ä25) KDV Mitte 
S. 4, Z. 13: Streiche „Missstände,“ 

Ä25) Erledigt bei Annahme Ä22 (K) 

Ä26) Abt. 06 | Mitte 
Seite 4 Zeile 20 
Einfügen des Wortes „Informationen", also „Mit Informati-
onen und Medien souverän und kompetent umgehen" 

Ä26) Annahme (K) 



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

 

LANDESPARTEITAG DER BERLINER SPD AM 27. OKTOBER 2012 
 
 

Seite | 49 

Ä27) Abt. 06 | Mitte 
Seite 4 Zeile 23  
Medieninhalte ersetzen durch „Informationen". 

Ä27) Annahme (K) 

Ä28) Abt. 06 | Mitte 
Seite 4 Zeile 25 
Ergänzen nach „Mehr an“: Informations- und Medienkom-
petenz (…). 

Ä28) Annahme (K) 

Ä29) Abt. 06 | Mitte 
Seite 4 Zeile 28:  
ab „und" streichen bis einschließlich Zeile 30.  

Ä29) Ablehnung (K) 

Ä30) Abt. 06 | Mitte 
Seite 4 Zeile 32 
Ergänzen nach "stärken": 
Neben Medienkompetenz, d.h. Umgang mit neuen Medien 
im technischen und organisatorischen Sinn ist es auch we-
sentlich Informationskompetenz zu vermitteln. Informati-
onskompetenz bedeutet, dass man in der Lage ist, Informa-
tionen an der richtigen Stelle zu finden, aber man muss 
auch in der Lage sein, diese zu bewerten, d.h. darüber 
nachzudenken, ob diese Information richtig ist und man 
dieser Information trauen kann. Informationskompetenz 
heisst aber auch, Informationen nicht ohne die Nennung 
von Quellen zu übernehmen, sondern durch korrekte Ver-
weise und korrektes Zitieren anderen Personen es zu er-
möglichen, die Schritte zur Beschaffung und Verwendung 
dieser Information nachzuvollziehen. 
Informationskompetenz und Medienkompetenz sind dabei 
als gleichrangig zu behandeln. 

Ä30) Annahme (K) 

Ä31) Abt. 8 | Friedrichshain-Kreuzberg 
Seite 4, Zeile 35-42, 
ab „ Dabei verstehen wir Medienpädagogik“ bis „ verbind-
lich berücksichtigt werden“. 

Ä31) Nichtbefassung (K) 

Ä32) Abt. 06 | Mitte 
Seite 5 Zeile 3 
Begriff „Algorithmen“ mit einer Erklärung versehen, die auf 
allgemein verständlichen Einträgen beruht. 

Ä32) Annahme in der Fassung der AK (K):  
… Algorithmen, also technische Anleitungen zur Lösung 
eines Problems, … 

Ä33) Abt. 12 | Friedrichshain-Kreuzberg 
Seite 5, Zeile 46, hinter „Ressources:“ wird eingefügt: 
Aus öffentlichen Mitteln geförderte Forschung muss auch 
öffentlich frei zugänglich sein. Wir akzeptieren nicht, dass 
ein Teil der Content-Industrie die Kosten für die Produktion, 
Aufbereitung und Publikation von Wissenschaft der Gesell-
schaft überlässt, zugleich aber den Zugang zu wissenschaft-
lichen Ergebnissen kostenpflichtig macht, um daraus Ge-
winn zu schlagen. Die exorbitant gestiegenen Bezugspreise 
für Zeitschriften beispielsweise überfordern immer mehr 
öffentliche Bibliotheken und stellen gerade auch für den 
Wissenschaftsstandort Berlin eine erhebliche Bedrohung 
dar. Die künstliche Verknappung von Information behindert 
den wissenschaftlichen Fortschritt und schließt Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus ärmeren Ländern, 
die sich die teuren Zugangslizenzen nicht leisten können, 
von der Teilhabe an der Entwicklung in ihren Fächern aus. 
Auch sind wir der Überzeugung, dass der freie Zugang zu 
wissenschaftlichen Erkenntnissen von enormer Bedeutung 
für die wirtschaftliche Entwicklung (nicht nur) unserer Stadt 

Ä33)  
Überweisung an FA VII - Wirtschaft und Arbeit (K) 
Überweisung an FA V - Stadt des Wissens (AG Wissen-
schaft) (K) 
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ist. 
 
Die SPD ist die Partei des Fortschritts und der gesellschaftli-
chen und kulturellen Teilhabe. Deshalb werden wir eine 
umfassende Open-Access-Strategie für Berlin auf den Weg 
bringen, welche die bereits unternommenen Anstrengun-
gen an den Hochschulen, Bibliotheken und Forschungsein-
richtungen Berlins, wissenschaftliche Ergebnisse auf elekt-
ronischem Wege weltweit frei zugänglich zu machen, er-
fasst, koordiniert und in Zusammenarbeit mit den Open-
Access-Programmen der nationalen Wissenschaftsorganisa-
tionen (DFG, MPG, Leibniz, Helmholtz) systematisch aus-
baut. 

Ä34) Abt. 12 | Friedrichshain-Kreuzberg 
Seite 5, Zeile 51 hinter „auf Bundesebene an.“ wird einge-
fügt: 
Berlin verfügt über ein landesweit einzigartig dichtes Netz 
an Museen und Bibliotheken, die ein unschätzbares kultu-
relles Erbe beherbergen. Dieser Kulturschatz kann durch 
Digitalisierung für kommende Generationen gegen Verluste 
und Schäden der physischen Bestände geschützt und seine 
wissenschaftliche Erschließung durch weltweit kostenfreie 
Zugänglichkeit enorm befördert werden. Die Berliner Bibli-
otheken können beachtliche Fortschritte bei der Digitalisie-
rung ihrer Bestände vorweisen. Wir als Berliner SPD sind 
der Überzeugung, dass dieser Weg entschlossen weiter 
beschritten werden muss. Besonderes Augenmerk muss 
dabei auf der Frage der elektronischen Langzeitarchivierung 
liegen. Die diesbezüglichen Probleme, was Dateiformate 
und Datenträger anbelangt, sind noch nicht gelöst. Wir 
schlagen dem Land Berlin deshalb die Einrichtung einer 
Kommission aus Vertretern der Berliner Hochschulen, Mu-
seen, Archive und Bibliotheken mit dem Auftrag vor, eine 
digitale Strategie für Berlin zu erarbeiten, um die bereits 
vorhandenen Ansätze langfristig zu koordinieren und wei-
terzuentwickeln. 

Ä34) Annahme (K) 

Ä35) Abt. 06 | Mitte 
Seite 5 Zeile 58 
Begriff „gestreamt“ mit einer Erklärung versehen, die auf 
allgemein verständlichen Einträgen beruht. 

Ä35) Annahme in der Fassung der AK (K):  
„Öffentlich gestreamt“ wird ersetzt durch „im Internet live 
übertragen“ 

Ä36) Abt. 06 | Mitte 
Seite 6 Zeile 24-52 
Abschnitt löschen und ersetzen durch: 
Der Ausbau von WLAN-Netzen in der Stadt soll gefördert 
werden. Kosten für die öffentliche Hand dürfen dabei mög-
lichst nicht entstehen. 
Die Zugänge zu diesen Netzen müssen einfach gestaltet 
werden. Eine Haftungsfreistellung für offene WLAN-Netze 
muss unter gebührender Berücksichtigung des Urheber-
rechts erfolgen.  

Ä36) Ablehnung (K) 

Ä37) Abt. 06 | Mitte 
Seite 6 Zeile 28  
Bei Ablehnung Seite 6 Zeile 24-52:  
Begriff „W-LAN-Netz“ mit einer Erklärung versehen, die auf 
allgemein verständlichen Einträgen beruht. 

Ä37) Annahme in der Fassung der AK (K):  
(drahtloser Internetzugang) 

Ä38) Abt. 06 | Mitte 
Seite 6 Zeile 40 

Ä38) Ablehnung (K) 
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Bei Ablehnung Seite 6 Zeile 24-52 
Den Satz in der Zeile ganz streichen.  

Ä39) GLV (Übernahme Anregung PAD) 
Seite 6, Zeile 41, Einfügen:  
Er ist unumgänglich für eine gesellschaftliche und demokra-
tische Teilhabe und wirtschaftliches Wachstum. Berlin 
benötigt ein zukunftsfähiges Internet, das hohe Datenraten 
überall in der Stadt ermöglicht und die Ziele der Digitalen 
Agenda der Europäischen Union erfüllt. Aus diesen Grün-
den muss der Ausbau und die Erschließung eines zeitgemä-
ßen flächendeckenden Netzes weiter vorangetrieben wer-
den. 

Ä39) Annahme (K) 

Ä40) KDV Mitte  
Seite 6, Zeile 55: 
Ersetze „nicht mehr möglich“ durch „immer schwieriger“ 

Ä40) Annahme (K) 

Ä41) Abt. 06 | Mitte 
Seite 6 Zeile 55 „nicht mehr" ersetzen durch „nur einge-
schränkt"  

Ä41) Erledigt bei Annahme Ä40 (K) 

Ä42) KDV Mitte 
S. 7 Z. 4: Füge am Ende des Absatzes ein: 
Dennoch wollen wir den Zugang zu wichtigen Bereichen der 
Daseinsfürsorge auch ohne Internetanschluss gewährleis-
ten. Ämter dürfen beispielsweise Formulare nicht nur im 
Netz anbieten oder annehmen, sondern müssen den Bür-
gerinnen und Bürgern auch weiterhin die Möglichkeit bie-
ten auf nicht digitalem Weg ihre Serviceangebote zu nut-
zen. 

Ä42) Annahme (K) 

Ä43) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 7, Zeile 8 ergänzen: 
Staat, Wirtschaft… und „Arbeitgeber“ müssen  

Ä43) Annahme (K) 

Ä44) KDV Steglitz-Zehlendorf 
Seite 07, Zeile 09 
Auf Seite 07 in Zeile 09 nach dem Punkt des Satzes wird 
einfügt: 
Dazu gehört auch mehr Kontrolle des Staates sowie der 
Teilnehmenden über die Nutzerdaten von Facebook, Goog-
le sowie den weiteren sozialen Netzwerken und Suchma-
schinen im Internet. Die Betreiberfirmen sind zu auffor-
dern, einen jährlichen Bericht über die gesammelten Nut-
zerdaten und deren Verwendung eines/r jede/n Nutzer/in/s 
auf Anfrage zur eigenen Person herauszugeben und zusätz-
lich eine Begründungen für Datenauskünfte an Dritte jegli-
cher Art liefern zu müssen. 

Ä44) Annahme in der Fassung der AK (K):  
 
 
 
Dazu gehört auch mehr Kontrolle der Teilnehmenden über 
die Nutzerdaten von Facebook, Google sowie den weiteren 
sozialen Netzwerken und Suchmaschinen im Internet. 

Ä45) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 7, Zeile 13 ergänzen: 
„Anlassbezogene Rasterfahndung in Betrieben sind mit den 
Beschäftigungsvertretungen abzustimmen, anlasslose Ras-
terfahndungsmethoden sind in Betrieben sind nicht hin-
nehmbar.“ 

Ä45) Annahme in der Fassung der AK (K) 
Rasterfahndungsmethoden sind in Betrieben sind nicht 
hinnehmbar. 

Ä46) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 7, Zeile 51 – Seite 8, Zeile 24 ersatzlos streichen. 
 
 

Ä46) Zurückgestellt / Empfehlung folgt auf der Sitzung der 
Antragskommission am 27.10.2012 
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Ä47) GLV (Übernahme Anregung aus „Pad“) 
Seite 8, Zeilen 3-12: streichen 

Ä47) Annahme (K)  

Ä48) Abt. 06 | Mitte 
Seite 9 Zeile 5  
Begriff „Einheitlicher Ansprechpartner“ konkretisieren 

Ä48) Annahme in der Fassung der AK (K):  
Einheitlicher Ansprechpartner (Portal des Landes Berlin für 
Gewerbetreibende und Dienstleistungsunternehmen) 

Ä49) Abt. 06 | Mitte 
Seite 9 Zeile 21 
„streaming" ist hinter das Wort "Netz" zu setzen  

Ä49) Annahme (K) 

Ä50)  Abt. 13 | Treptow-Köpenick 
Einfügen auf S. 9 Z.27 nach „verbessern“:  
Wir möchten die technische Infrastruktur des Internetan-
gebots so überarbeiten, dass die ständige Weiterentwick-
lung unkompliziert und ohne erhebliche technische und 
finanzielle Ressourcen des Landesverbandes erfolgen kann. 

Ä50) Annahme (K) 

Ä51) KDV Tempelhof-Schöneberg 
Seite 9, Zeile 35 „…die Internetpartei Berlins zu 
sein.“ ersetzen: 
„…alle Berlinerinnen und Berliner digitale Teilhabe zu er-
möglichen und das Internet noch stärker als Kommunikati-
onskanal im Rahmen demokratischer Entscheidungsprozes-
se nutzen zu wollen.“   

Ä51) Annahme (K) 

Ä52) Abt. 06 | Mitte 
Seite 9 Zeilen 35,36 
Der Satz: „Wir bekräftigen unseren Anspruch, die Internet-
partei Berlins zu sein" ist zu löschen. 

Ä52) Erledigt bei Annahme Ä51 (K) 

Ä53) Abt. 8 | Friedrichshain-Kreuzberg 
Seite 9, Zeile 35-36, 
ab „ die Internetpartei Berlins zu sein“ bis „Wir wol-
len“ streichen. 

Ä53) Erledigt bei Annahme Ä51 (K) 

REDAKTIONELLE ÄNDERUNGEN  

Abt. 06 | Mitte 
Seite 1 Zeile 47 
„der Fragen einer" ersetzen durch „eine" 

Redaktionell geändert 

Abt. 06 | Mitte 
Seite 1 Zeile 48 
„des Zugangs" ersetzen durch „der Zugang" 

Redaktionell geändert 

Abt. 06 | Mitte 
Seite 2 Zeile 41 
bei dem Wort „NutzerInnnenn“ ist das letzte „n“ zu strei-
chen 

Redaktionell geändert 

Abt. 06 | Mitte 
Seite 4 Zeile 49 
das Wort „Jugendlichen“ ist zu ersetzen durch Jugendliche 

Redaktionell geändert 

Abt. 06 | Mitte 
Seite 4 Zeile 60 
das Wort „Rundes" ist zu ersetzen durch „Runden" 

Redaktionell geändert 

Abt. 06 | Mitte 
Seite 5 Zeile29  
im Wort „erfolgreich“ ist der Bindestrich zu streichen 

Redaktionell geändert 
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Abt. 06 | Mitte 
Seite 8 Zeile 43 
hier ist ein Komma nach „Landesregierung“ zu setzen 

Redaktionell geändert 
 

Abt. 8 | Friedrichshain-Kreuzberg 
Seite 9, Zeile 37 
das Wort „ einführen“ wird ersetzt durch „einzuführen“ 

Keine Änderungen übernommen 
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LEITANTRAG 02/II/2012 IN DER FASSUNG DER ANTRAGSKOMMISSION 

Antrag 02/II/2012 
Landesvorstand 
Partizipation und digitale Teilhabe in der Sozialen Stadt 
 
Der Landesparteitag möge beschließen:  
 
I. Worum es geht: Eine neue soziale Frage 
Die SPD ist die Partei des Fortschritts und der sozialen Ge-
rechtigkeit. Daraus folgt, dass Gerechtigkeits- und Vertei-
lungsfragen für die SPD eine zentrale Rolle einnehmen. Wir 
akzeptieren nicht, dass eine immer stärkere Akkumulation 
von Reichtum und wirtschaftlicher Macht bei  einigen We-
nigen stattfindet.  Umverteilung und Begrenzung wirt-
schaftlicher Macht sind damit zentrale Anliegen unserer 
Politik. 
 
Traditionell sind die Steuer- und Sozialpolitik die Mittel der 
Wahl, wenn es um die Umsetzung dieser Prinzipien geht. 
Diese Politikfelder werden auch in Zukunft die zentralen 
Bereiche bleiben, womit Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten sich profilieren müssen. 
Allerdings müssen wir unsere Perspektive erweitern. Eine 
neue soziale Frage – welche die „alten“ Gerechtigkeits- und 
Verteilungsfragen nicht weniger relevant werden lässt - 
lautet: Wer kontrolliert meine Daten? Unter welchen Be-
dingungen habe ich Zugang zu Informationen und gesell-
schaftlicher Teilhabe in Zeiten zunehmender Digitalisierung 
des Lebens? 
  
Dabei handelt es sich im Kern um Gerechtigkeits- und Ver-
teilungsfragen. Es geht um die Kontrolle und die Modalitä-
ten der Nutzung von Daten. Es geht um soziale Teilhabe 
und Partizipation. Diese Erkenntnis ist zentral für die SPD. 
Denn das heißt, dass wir diese Fragen ins Zentrum unserer 
Politik rücken müssen. Der Begriff „Netzpolitik“ umfasst 
dabei einen Teilbereich der Thematik, die aber deutlich 
breiter ist: Es handelt sich um grundsätzliche Fragen der 
Gesellschaftspolitik.  
Mit der Entwicklung des Internets hat sich unsere Welt 
grundlegend verändert. Es hat völlig neue Formen der 
gesellschaftlichen Teilhabe geschaffen. Allerdings wurde 
diese Entwicklung bis heute in erster Linie von wirtschaftli-
chen Erwägungen geprägt. Kommerzielle Interessen prägen 
die digitale Infrastruktur, die Regeln und die Möglichkeiten 
zur aktiven Mitwirkung.  
Ziel dieses Leitantrags ist es daher, die notwendigen Kor-
rekturen bei der weiteren Entwicklung der digitalen (Netz-) 
Welt anzustoßen - weg von einer ausschließlich wirtschaft-
lich motivierten Gestaltung, hin zu breiter gesellschaftlicher 
Teilhabe und der Durchsetzung individueller Rechte, zum 
Beispiel dem Schutz persönlicher Daten vor ungebremster 
wirtschaftlicher Ausbeutung. 
 
Das Thema hat Bezug zu sämtlichen politischen Ebenen, 
von der kommunalen Ebene bis zur europäischen und in-
ternationalen. Die Fragen des Urheber- und Leistungs-
schutzrechts, des Datenschutzes betreffen in erster Linie 
die Europa- und Bundespolitik, wohingegen Partizipation 
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und Teilhabe in der sozialen Stadt Themen für die Berliner 
SPD sind. Hier sind eine angemessene Infrastruktur, der 
Zugang zu Informationen und eine entsprechende Kompe-
tenzbildung und Strukturierung in der Verwaltung zu the-
matisieren. 
 
Die SPD setzt sich für die gesellschaftliche Teilhabe aller 
Menschen in allen Bereichen ein – das gilt auch für die 
digitale Welt. Liquid democracy und neue, webbasierte 
Mitbestimmungsmöglichkeiten vermögen klassische demo-
kratische Strukturen zu ergänzen – nicht aber zu ersetzen. 
 
II. Konsequent für Selbstbestimmung und digitale Teilhabe 
Medien sind Bestandteil unseres Alltags. Sie sind in allen 
Lebensbereichen von Bedeutung und eröffnen Informati-
ons- und Kommunikationsmöglichkeiten. Politik ist gefor-
dert, die daraus resultierenden Chancen zu ergreifen und 
den Herausforderungen offensiv zu begegnen. 
Wir wollen die Entwicklung nutzen, um die Teilhabe und 
den Zugang zum Wissen zu erweitern. Dabei ist ein diskri-
minierungsfreier, barrierefreier und einfacher Zugang zu 
allen Medien eine grundlegende Voraussetzung, um eine 
weitere Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. 
Wir werden eine umfassende gesellschaftliche Debatte 
über die Gewährleistung von Jugend-, Verbraucher- und 
Datenschutz sowie die informationelle Selbstbestimmung 
im digitalen Zeitalter führen. Der unbeschränkte Zugang 
aller Bürgerinnen und Bürger zu Informationen und die 
Möglichkeit, Informationen frei verbreiten zu können, und 
der Schutz der Privatsphäre sind zentrale Grundrechte. 
Angebote für hör- und sehbehinderte Menschen müssen 
weiter ausgebaut werden. 
Gerade uneingeschränkte Zugangsrechte verpflichten. Die 
Nutzung jedweder Informationen, vor allem, wenn es um 
geistiges Eigentum geht, verlangt die Verpflichtung zu ei-
nem verantwortungsbewussten Umgang 
 
Netzneutralität, also die gleichberechtigte und wertneutra-
le Datenübertragung im Internet, sehen wir als Schlüssel, 
um einen diskriminierungsfreien Zugang zum Internet ohne 
unangemessene staatliche oder wirtschaftliche Eingriffe 
sicherzustellen. Wir setzen uns daher für die gesetzliche 
Absicherung der Netzneutralität ein. Die Einführung von 
Qualitätsklassen und das Filtern einzelner Pakete mittels 
Deep Paket Inspection lehnen wir ab. 
 
Bei strafrechtlich relevanten Inhalten verfolgt die SPD Ber-
lin den Grundsatz „Löschen statt sperren“. Wir stehen für 
starke Bürgerrechte in der digitalen Welt. Netzsperren 
lehnen wir ab.  
 
Wir werden uns konstruktiv in die Debatte um einen zeit-
gemäßen Staatsvertrag für den Kinder- und Jugendmedien-
schutz einbringen. 
 
Das Internet hat enorme Auswirkungen auf die Ordnung 
immaterieller Güter und stellt damit die gesamte Gesell-
schaft vor vielfältige Herausforderungen. NutzerInnen sind 
heute Produzenten und Konsumenten. Die SPD Berlin för-
dert die Debatte um ein modernes Urheberrecht, indem es 
einen fairen Ausgleich zwischen den NutzerInnen, den 
KünstlerInnen und ProduzentInnen, die von ihrer Arbeit 



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

 

LANDESPARTEITAG DER BERLINER SPD AM 27. OKTOBER 2012 
 
 

Seite | 56 

leben müssen, und den Rechteverwertern geben muss. 
Urheberrechte von Künstlerinnen und Künstlern und Krea-
tiven müssen auch in der digitalen Welt geschützt werden. 
Der Schwerpunkt muss dabei auf die gerechte Entlohnung 
der Kreativen gelegt werden, deren Interessen nicht unbe-
dingt mit denen der Rechteverwerter wie Verlagen und 
Labels übereinstimmen. 
Dabei müssen auch neue Konzepte für Vergütungsmodelle 
noch genauer geprüft werden. 
Das von der schwarz-gelben Bundesregierung geplante 
Leistungsschutzrecht für Presseverlage hätte — unabhängig 
von dessen konkreter Ausgestaltung — bedenkliche Aus-
wirkungen auf die Interessen Dritter und das Gemeinwohl, 
zumal gerade die Kreativen den geringsten Teil etwaiger 
Einnahmen erhalten würden. So ist bis heute unklar, wofür 
es eines solchen neuen Schutzrechts eigentlich bedarf und 
es ist auch nicht zu erkennen, welchen Beitrag dieses zur 
Lösung der Probleme bei der Durchsetzung des Urheber-
rechts in der digitalen Welt leisten kann. 
Ein solches Leistungsschutzrecht würde zu einer massiven 
Rechtsunsicherheit, zu erheblichen Einschränkungen der 
Kommunikation im Internet zu einer Wettbewerbsverzer-
rung vor allem im informationsverarbeitenden Dienstleis-
tungssektor und vor allem dort zu einer neuen Abmahnwel-
le führen. Es bedarf keiner neuen Schutzrechte, eine Stär-
kung der Verfahrensrechte wäre ausreichend und viel sach-
gerechter. Gleichzeitig wäre ein solches neues Leistungs-
schutzrecht von erheblichen „Nebenwirkungen“ begleitet, 
z.B. auf die Informationsfreiheit oder auch auf die Grund-
prinzipien des Netzes. Diese Nebenfolgen sind in ihrer 
Reichweite noch nicht ansatzweise diskutiert und werden 
von der Bundesregierung und der Koalition schlichtweg 
ignoriert. 
Deswegen wollen wir über den Bundesrat eine Initiative 
gegen das Leistungsschutzrecht für Presseverleger initiie-
ren. 
 
Sperrungen von Teilnehmeranschlüssen und Verbindungen 
als Strafe z.B. für Urheberrechtsverletzungen lehnen wir ab. 
Solche Sperrungen schränken die Kommunikations-, und 
die Informationsfreiheit massiv und unverhältnismäßig ein. 
Der Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten ge-
winnt aufgrund der wachsenden Vernetzung aller Lebens-
bereiche eine zunehmende Bedeutung.  
  
Das Datenschutzrecht in seiner jetzigen Form wird seinem 
ursprünglichen Anspruch nicht mehr vollständig gerecht. 
Die SPD Berlin setzt sich in allen Lebensbereichen dafür ein, 
dass personenbezogene Daten nur dann für gewerbliche 
und andere Zwecke gebraucht werden dürfen, wenn die 
Nutzerinnen und Nutzer dies ausdrücklich befürwortet 
haben. In der Gesetzgebung auf Bezirks-, Landes- und Bun-
desebene setzen wir uns für eine konsequente Anwendung 
dieses „opt-in“-Verfahrens für die Nutzung privater Daten 
und die strikte Anwendung solcher Regeln in der Verwal-
tung ein. Dies gilt insbesondere auch für die Reform des 
Meldegesetzes. Wir müssen Regelungen finden die zu ei-
nem zeitgemäßen und durchsetzbaren Datenschutz führen. 
 
Die SPD ist die Partei der Bürgerrechte – auch im digitalen 
Zeitalter. Deshalb treten wir konsequent für die informati-
onelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger ein – 
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sowohl gegenüber dem Staat als auch gegenüber Privaten. 
Wo staatlicherseits Sammlungen personenbezogener Daten 
erstellt werden – beispielsweise die DNA-Datenbank des 
BKA oder auch die elektronische Patientenakte auf der 
elektronischen Gesundheitskarte –, dort müssen strenge 
gesetzliche Sicherheitsbestimmungen gelten, deren Einhal-
tung regelmäßig und umfassend kontrolliert wird. Dies hat 
insbesondere für den internationalen Austausch von Daten 
zwischen Polizeien und Geheimdiensten zu gelten. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass ein Datenschutzaudit einge-
führt werden muss, wie es in § 9a Bundesdatenschutzge-
setz „angekündigt“ wird: Öffentliche und private Stellen 
müssen die Möglichkeit haben, ihr Datenschutzkonzept 
sowie ihre technischen Einrichtungen von unabhängigen 
Gutachtern prüfen und bewerten zu lassen und das Ergeb-
nis zu veröffentlichen. Damit ist nicht nur Datenschutz und 
Datensicherheit im jeweiligen Fall gedient; es werden auch, 
insbesondere für Unternehmen, Anreize gesetzt, der Da-
tenschutzfreundlichkeit in der Unternehmenspraxis einen 
hohen Rang einzuräumen. 
 
Darüber hinaus treten wir für ein Umdenken im Daten-
schutz ein: Nicht die Bürgerinnen und Bürger sollen bei 
öffentlichen oder privaten Stellen Auskünfte über ihre dort 
gespeicherten Daten einholen müssen. Es muss stattdessen 
umgekehrt gelten, dass diejenigen, die Sammlungen perso-
nenbezogener Daten anlegen, speichern, verarbeiten oder 
weitergeben, verpflichtet sind, von sich aus die Betroffenen 
regelmäßig, auf übersichtliche und verständliche Weise 
darüber zu informieren, welche personenbezogenen Daten 
gespeichert worden sind, wie sie verarbeitet und an wen 
sie weitergegeben wurden. Die gesetzliche Pflicht zu einem 
– elektronischen oder physischen – „Datenbrief“ soll einen 
bewussteren Umgang mit Personendaten bewirken, der 
dringend nötig ist. Darum werden wir für die dazu notwen-
dige Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes eine Geset-
zesinitiative im Bundesrat einbringen.  
 
Die informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und 
Bürgern wird insbesondere durch die kommerzielle Samm-
lung und Verknüpfung von personenbezogenen Daten, 
durch deren automatisierte Auswertung und nicht zuletzt 
durch den unkontrollierten Datenhandel seitens privater 
Unternehmen immer weiter ausgehöhlt. Darum streben wir 
eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Datenschutzes an: 
Die Pflicht zum Datenbrief muss ergänzt werden um eine 
Pflicht für Unternehmen, ihre Datenschutzbestimmungen 
für Laien übersichtlich und verständlich zu gestalten. Es 
bedarf überdies eines gesetzlichen Verbotes, aus perso-
nenbezogenen Daten individuelle Verhaltensprofile zu 
erstellen, wenn die Betroffenen eine solche Profilerstellung 
nicht ausdrücklich angefordert haben. Angesichts des Ge-
schäfts mit Personendaten müssen die bereits bestehenden 
Aufsichtsstrukturen überprüft und gegebenenfalls ausge-
baut und weiterentwickelt werden. Wir werden deshalb im 
Bundesrat eine Gesetzesinitiative zur Modernisierung des 
Datenschutzes einbringen. 
  
Die durch eine EU-Richtlinie vorgegebene sechsmonatige 
verdachtslose Vorratsspeicherung aller Verbindungsdaten 
halten wir für unverhältnismäßig und lehnen sie ab. Wir 
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setzen uns dafür ein, die EU-Richtlinie abzuschaffen oder 
zumindest so zu überarbeiten, dass kein unverhältnismäßi-
ger Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung erfolgt. Es spricht viel dafür, dass die Richtlinie in 
ihrer jetzigen Form gegen die EU-Grundrechtecharta und 
gegen die Europäische Menschenrechtskonvention ver-
stößt und deshalb ungültig ist.  
 
Die angeblichen Vorteile einer anlasslosen, generellen 
Speicherung von Verbindungsdaten vermögen eine Total-
überwachung nicht zu rechtfertigen: Die Zahl der aufgeklär-
ten Straftaten ist ohne Vorratsdatenspeicherung ebenso 
hoch wie mit Vorratsdatenspeicherung. Eine Vorratsdaten-
speicherung erhöht die Aufklärungsquote nicht. Zur Krimi-
nalitätsbekämpfung sind auch ohne eine Totalprotokollie-
rung jeder Benutzung von Telefon, Handy, E-Mail und In-
ternet genügend Verbindungsdaten verfügbar. Sicherheits-
behörden können bei Bedarf eine richterliche Anordnung 
beantragen, derzufolge die Verbindungsdaten bestimmter 
Verdächtiger aufzuzeichnen sind.  
Die terroristischen Anschläge in Madrid im Jahr 2004, die 
Taten der "Sauerland-Attentäter" 2006 und die Vorberei-
tungen der Düsseldorfer Quaida-Zelle 2011 konnten mit 
Hilfe von Verbindungsdaten aufgeklärt werden, die ohnehin 
verfügbar waren. Eine Vorratsdatenspeicherung war nicht 
erforderlich. Auch ohne Vorratsdatenspeicherung werden 
in Deutschland 80% aller bekannt gewordener Internetde-
likte erfolgreich aufgeklärt - von den sonstigen Straftaten 
nur 55%. 
 
Wir als SPD treten konsequent für den Schutz der Grund- 
und Menschenrechte ein, nicht nur in Deutschland. Die 
Ausfuhr von Hard- und Software für die Telekommunikati-
onsüberwachung ist nach wie vor nur lückenhaft geregelt. 
Anders als die schwarz-gelbe Bundesregierung, die hier 
keinen Handlungsbedarf sieht, sagen wir: Es darf nicht sein, 
dass von Deutschland aus Überwachungstechnologie an 
Diktaturen und ihre Handlager geliefert wird! Die Ausfuhr 
derartiger Technologien muss ebenso genehmigungspflich-
tig gemacht und strikt kontrolliert werden wie die Ausfuhr 
von Kriegswaffen oder Dual-use-Gütern. Deshalb werden 
wir im Bundesrat eine entsprechende Gesetzesinitiative 
einbringen. 
 
III. Die digitale Teilhabe in der Sozialen Stadt ermöglichen 
 
1. Mit Informationen und Medien souverän und kompe-
tent umgehen 
Fähigkeiten zur interaktiven Kommunikation, zur kompe-
tenten Mediennutzung, zur kritischen Auseinandersetzung 
mit Informationen sowie Kenntnisse der Produktionsbedin-
gungen sind notwendiges Rüstzeug zu Partizipation und 
digitaler Teilhabe. Ein Mehr an Informations- und Medien-
kompetenz sowie gesicherter Daten- und Verbraucher-
schutz sind erforderlich, um sich für die Herausforderungen 
der Digitalisierung zu wappnen, und müssen gegenüber oft 
aktionistisch anmutenden Versuchen staatlicher Überwa-
chung und Reglementierung des Netzes den Vorrang ge-
nießen. 
Für die Zukunft wollen wir alle Kräfte bündeln, um die Me-
dienkompetenz zu stärken. Neben Medienkompetenz, d.h. 
Umgang mit neuen Medien im technischen und organisato-



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

 

LANDESPARTEITAG DER BERLINER SPD AM 27. OKTOBER 2012 
 
 

Seite | 59 

rischen Sinn ist es auch wesentlich Informationskompetenz 
zu vermitteln. Informationskompetenz bedeutet, dass man 
in der Lage ist, Informationen an der richtigen Stelle zu 
finden, aber man muss auch in der Lage sein, diese zu be-
werten, d.h. darüber nachzudenken, ob diese Information 
richtig ist und man dieser Information trauen kann. Infor-
mationskompetenz heißt aber auch, Informationen nicht 
ohne die Nennung von Quellen zu übernehmen, sondern 
durch korrekte Verweise und korrektes Zitieren anderen 
Personen es zu ermöglichen, die Schritte zur Beschaffung 
und Verwendung dieser Information nachzuvollziehen. 
Informationskompetenz und Medienkompetenz sind dabei 
als gleichrangig zu behandeln. Wir wollen, dass gerade für 
Eltern, Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche z.B. in Bildungs- 
und Jugendeinrichtungen das Thema Medienkompetenz 
stärker vermittelt wird. Dabei verstehen wir Medienpäda-
gogik als Querschnittsthema in den Bildungsplänen, nicht 
als zusätzliches Fach. 
Deswegen muss Medienpädagogik als Querschnittsaufgabe 
auch im Vorbereitungsdienst und bei der Lehrerfortbildung 
ebenso wie in den verschiedenen pädagogischen Studien-
gängen und Ausbildungen durchgängig und verbindlich 
berücksichtigt werden. 
Es liegt auch in der Verantwortung der Schule, die Kompe-
tenzen zu vermitteln, die erforderlich sind, um Medien 
kritisch zu konsumieren und produktiv in die Arbeits- und 
Lebenswelt einbeziehen zu können. Deshalb ist die Compu-
ternutzung erst nach dem Erlernen von Schreiben und 
Rechnen zu lehren. Die Schule erreicht wirklich alle Kinder 
und Jugendliche und kann ihnen die Chance bieten, zu 
emanzipierten Mediennutzerinnen und -nutzern zu wer-
den. Medienkompetenz ist eng verbunden mit selbstver-
antwortlichen, kooperativen Lernprozessen und damit ein 
zentraler Schlüssel, über die Schulzeit hinaus, für ein le-
bensbegleitendes Lernen. 
In Berlin gibt es zwar Bildungsinitiativen zur Stärkung von 
Medienkompetenz wie z.B. den eEducation-Masterplan  
und das Landesprogramms Jugendnetz-Berlin.de, es fehlt 
jedoch an einem integrierenden Gesamtkonzept, das alle 
hier genannten Handlungsfelder einbezieht. Deshalb wird 
die Einrichtung eines Runden Tisches zur Medienkompe-
tenzförderung empfohlen, um ein „Gesamtkonzept Medi-
enkompetenz“ für alle BerlinerInnen zu entwickeln. Die 
Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg ist dabei einzu-
beziehen. 
Technische Geräte und Algorithmen, also technische Anlei-
tungen zur Lösung eines Problems, beeinflussen täglich 
unser Leben. Um diese zu verstehen und zu nutzen sowie 
die jeweiligen Chancen und Herausforderungen selbstbe-
stimmt abzuschätzen, bedarf es eines grundlegenden Wis-
sens. Die SPD Berlin setzt sich deshalb dafür ein, den Infor-
matik-Unterricht an den Berliner Schulen zu stärken. 
 
2. Freien Zugang zu Wissen und Daten in der Stadt aus-
bauen 
Die SPD Berlin steht für eine offene Gesellschaft und eine 
transparente Regierung sowie Verwaltung. Die Bürgerinnen 
und Bürger erhalten — unter Beachtung des Datenschutzes 
— grundsätzlich freien Zugang zu den vorhandenen Infor-
mationen der öffentlichen Verwaltungen. Die Daten und 
Dokumente des Berliner Senats sollen weitestmöglich öf-
fentlich und frei zugänglich sein. Wir wollen aktiv für eine 
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transparente Verwaltung streiten und uns dafür insbeson-
dere für einen Mentalitätswandel auf allen Ebenen der 
Verwaltung einsetzen.  
Die Verwaltungsprozesse müssen so umgestaltet werden, 
dass die Erzeugung aktueller, frei zugänglicher und verläss-
licher Informationen für die Öffentlichkeit integraler und 
selbstverständlicher Bestandteil wird. Prozesse der Bürger-
beteiligung zum Beispiel im Rahmen der Raum- und Ver-
kehrsplanung bieten sich dabei als Piloten an. 
Die Open Data Initiative der auslaufenden Legislaturperiode 
muss fortgeführt und die erfolgreiche Arbeit des Senats 
unterstützt und weiter vertieft werden. Darum muss insbe-
sondere das Berliner Informationsfreiheitsgesetz besonders 
um proaktive Elemente erweitert werden und somit dem 
Beispiel Bremens folgen. Auch Verträge der öffentlichen 
Daseinsvorsorge werden im Regelfall veröffentlicht. 
Darüber hinaus sollten das Amtsblatt sowie das Gesetz- 
und Verordnungsblatt digital und in einer freien Lizenz 
verfügbar gemacht werden. Die Verkehrsdaten der Berliner 
Verkehrsbetriebe sowie anderer Betriebe des Öffentlichen 
Personennahverkehrs, mit denen Berlin vertragliche Ver-
einbarung getroffen hat, müssen in Echtzeit und in freien 
Formaten und Lizenzen den Bürgerinnen und Bürgern zur 
Verfügung gestellt werden. 
Die Berliner SozialdemokratInnen wollen die Idee von frei 
verfügbaren Wissen fördern und unterstützen daher den 
Grundsatz von Open Access und Open Educational Res-
sources: Für alle vom Land Berlin finanzierten wissenschaft-
lichen Publikationen gilt ein Zweitverwertungrecht. Daher 
werden auch durch Berlin finanzierte Kultur- und Wissen-
schaftsprojekte bevorzugt die ihre Ergebnisse öffentlich 
zugänglich machen. Wir streben ferner einer Bundesratsini-
tiative für offene Daten auf Bundesebene an. 
 
Berlin verfügt über ein landesweit einzigartig dichtes Netz 
an Museen und Bibliotheken, die ein unschätzbares kultu-
relles Erbe beherbergen. Dieser Kulturschatz kann durch 
Digitalisierung für kommende Generationen gegen Verluste 
und Schäden der physischen Bestände geschützt und seine 
wissenschaftliche Erschließung durch weltweit kostenfreie 
Zugänglichkeit enorm befördert werden. Die Berliner Bibli-
otheken können beachtliche Fortschritte bei der Digitalisie-
rung ihrer Bestände vorweisen. Wir als Berliner SPD sind 
der Überzeugung, dass dieser Weg entschlossen weiter 
beschritten werden muss. Besonderes Augenmerk muss 
dabei auf der Frage der elektronischen Langzeitarchivierung 
liegen. Die diesbezüglichen Probleme, was Dateiformate 
und Datenträger anbelangt, sind noch nicht gelöst. Wir 
schlagen dem Land Berlin deshalb die Einrichtung einer 
Kommission aus Vertretern der Berliner Hochschulen, Mu-
seen, Archive und Bibliotheken mit dem Auftrag vor, eine 
digitale Strategie für Berlin zu erarbeiten, um die bereits 
vorhandenen Ansätze langfristig zu koordinieren und wei-
terzuentwickeln. 
 
3. Partizipieren und Berlin transparent machen 
Die SPD Berlin treibt eine offenere und partizipativere 
Demokratie voran. 
Wir setzen uns dafür ein, dass alle Plenarsitzungen sowie 
möglichst viele Ausschusssitzungen des Abgeordnetenhau-
ses öffentlich im Internet live übertragen werden. Diese 
sollen danach On-Demand mit einer freien Lizenz und in 
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einem offenen Format auf der Seite des Abgeordnetenhau-
ses zur Verfügung stehen. Als wichtiger Bestandteil der E-
Partizipation in Deutschland haben sich die Online-
Petitionen des Deutschen Bundestages etabliert. Wir for-
dern auch auf Berliner Ebene die Einführung von öffentli-
chen Online-Petitionen nach dem Vorbild des deutschen 
Bundestages. 
Desweiteren schlagen wir die Einführung eines Policy-
Trackers für Berlin vor. Dieser soll es jedem Bürger /jeder 
Bürgerin ermöglichen, schnell und einfach zu erfahren 
inwieweit in welchem Stadium ein Gesetzgebungsverfahren 
angelangt ist. 
 
Berlin erhält eine E-Partizipations-Plattform, mit deren Hilfe 
Bürgerinnen und Bürger Probleme, Lösungsmöglichkeiten 
und Konzepte zur Verbesserung der Lebensqualität dem 
Berliner Senat und den Bezirksregierungen vortragen sowie 
abstimmen und diskutieren können. Dabei werden die 
zuständigen AnsprechpartnerInnen der Verwaltung in das 
System eingebunden und langfristig Berliner Open Data 
Angebote integriert. Die Internetseiten des Abgeordneten-
haus, des Senats und der Landesbehörden sowie der Be-
zirksvertretungen und Bezirksämter sollen in der kommen-
den Legislaturperiode modernisiert, mobil zugänglich ge-
macht und barrierefrei gestaltet werden. 
  
4. Soziale Teilhabe sichern und stärken 
Digitale Netze und Kommunikationsnetze sind heute wich-
tige Säulen der sozialen wie wirtschaftlichen Infrastruktur. 
Deshalb werden wir in den kommenden fünf Jahren wei-
terhin in die Berliner Infrastruktur und den Aufbau einer 
kostenfreien WLAN-Netzes (drahtloser Internetzugang) an 
zentralen Orten vorantreiben. 
Der Zugang zum Internet ist unumgänglich für eine gesell-
schaftliche und demokratische Teilhabe und wirtschaftli-
ches Wachstum. Berlin benötigt deshalb ein zukunftsfähi-
ges Internet, welches hohe Datenraten überall in der Stadt 
ermöglicht und die Ziele der Digitalen Agenda der Europäi-
schen Union erfüllt. Aus diesen Gründen muss der Ausbau 
und die Erschließung eines zeitgemäßen flächendeckenden 
Netzes durch stadteigene Betriebe weiter vorangetrieben 
werden. 
 
Der Zugang zum Internet ist unserer Sicht ein Bürgerrecht. 
Er ist unumgänglich für eine gesellschaftliche und demokra-
tische Teilhabe und wirtschaftliches Wachstum. Berlin 
benötigt ein zukunftsfähiges Internet, das hohe Datenraten 
überall in der Stadt ermöglicht und die Ziele der Digitalen 
Agenda der Europäischen Union erfüllt. Aus diesen Grün-
den muss der Ausbau und die Erschließung eines zeitgemä-
ßen flächendeckenden Netzes weiter vorangetrieben wer-
den. 
Wir setzen uns mittels einer Bundesratsinitiative für eine 
angemessene Haftungsfreistellung zugunsten von privaten 
und gewerblichen Betreibern offener WLANs ein. Dadurch 
könnten BürgerInnen und Unternehmen motiviert werden, 
ihre ohnehin vorhandenen Internet-Zugänge über WLAN 
allgemein zugänglich zu machen. Derzeit schreckt die un-
klare Rechtslage hierzu mit unkalkulierbaren Haftungsrisi-
ken vor einem solchen Schritt ab. Wir wollen prüfen, in-
wieweit der Senat — nach erfolgter rechtlicher Haftungs-
freistellung — die Öffnung des eigenen WLANs für Dritte 
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juristisch, logistisch und finanziell fördern kann, um einen 
zusätzlichen Anreiz für offene Netze zu setzen.  
 
Ohne einen Internet-Anschluss ist heute eine gesellschaftli-
che Teilhabe immer schwieriger: Zur Informationsgewin-
nung, zur Arbeitssuche und für den Kontakt mit Behörden. 
Wir fordern eine staatlich garantierte digitale Daseinsfür-
sorge, die eine Internet-Grundversorgung und einen Inter-
netzugang für alle, auch für einkommensschwache Bevöl-
kerungsgruppen und BezieherInnen von Arbeitslosengeld II 
ermöglicht. Eine flächendeckende Mindestversorgung muss 
im Sinne einer Daseinsvorsorge auch in den dünner besie-
delten Gebieten ermöglicht werden. Als Berliner SPD unter-
stützen wir die Bemühungen der Bundes-SPD, eine flä-
chendeckende und technologieneutrale Versorgung als 
Universaldienst gesetzlich zu verankern. 
Dennoch wollen wir den Zugang zu wichtigen Bereichen der 
Daseinsfürsorge auch ohne Internetanschluss gewährleis-
ten. Ämter dürfen beispielsweise Formulare nicht nur im 
Netz anbieten oder annehmen, sondern müssen den Bür-
gerinnen und Bürgern auch weiterhin die Möglichkeit bie-
ten auf nicht digitalem Weg ihre Serviceangebote zu nut-
zen. 
 
5. Persönliche Daten schützen 
Die SPD Berlin setzt sich für einen selbstbestimmten Daten-
schutz ein. Staat, Wirtschaft und Arbeitgeber müssen spar-
samer im Speichern von personenbezogenen Daten wer-
den. Dazu gehört auch mehr Kontrolle der Teilnehmenden 
über die Nutzerdaten von Facebook, Google sowie den 
weiteren sozialen Netzwerken und Suchmaschinen im 
Internet. Wo die Gesellschaft und der Staat für seine not-
wendigen Planungen Daten der Menschen brauchen, müs-
sen sie so schnell wie möglich anonymisiert werden. 
Rasterfahndungsmethoden sind in Betrieben sind nicht 
hinnehmbar, anlasslose Rasterfahndungsmethoden in 
Betrieben sind nicht hinnehmbar. Beschäftigte dürfen nicht 
gezwungen werden, mehr von ihrer Privatsphäre preiszu-
geben, als für das Beschäftigungsverhältnis nötig ist, und 
müssen sich ohne Angst vor Nachteilen gegen Eingriffe 
wehren können. 
 
6. Rundfunk digitalisieren 
Die Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in Deutschland hat uneingeschränkt 
Geltung. Gerade bei der fortschreitenden Digitalisierung 
und der fortschreitenden Reduzierung von Nachrichten-
agenturen und Redaktionen wird die Rolle der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten immer wichtiger. Dazu 
gehört im Internetzeitalter auch ein öffentlich-rechtliches, 
digitales, werbefreies Vollangebot im Internet als „dritte 
Säule“. 
Wir sprechen uns gegen das Depublizieren, also das Lö-
schen von eigenproduzierten Inhalten des Öffentlich-
Rechtlichen Rundfunks aus. Die von den Bürgerinnen und 
Bürgern bezahlten Inhalte müssen dauerhaft und digital zur 
Verfügung stehen. 
Die Menschen in Deutschland konsumieren Medien heute 
immer mehr über das Internet. Es ist also nur konsequent 
und richtig, wenn der Öffentliche-Rechtliche Rundfunk 
seine Inhalte, dem Medium Internet angepasst, auch digital 
verbreitet. Jede diesbezüglich geforderte Einschränkung 
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lehnen wir ab. Im Gegenteil: Bereits getätigte Einschrän-
kungen sind rückgängig zu machen. Digitale Projekte wie 
Mediatheken und Apps des Öffentlich-Rechtlichen Rund-
funks unterstützt die Berliner Sozialdemokratie ausdrück-
lich. 
 
7. Berlin effizient verwalten 
Eine moderne Verwaltung braucht eine moderne IT-
Strategie, die den Bürgerinnen und Bürgern sowie der 
Wirtschaft eine optimale Kommunikation mit den Behör-
den garantiert, dabei effektiv, kostengünstig, sicher und 
unabhängig ist. 
Darum verfolgt die SPD Berlin das langfristige Ziel, eine 
Umstellung auf freier Open Source Software für die Verwal-
tung durchzuführen, wie sie beispielsweise die Stadt Mün-
chen seit nun mehr zehn Jahren erfolgreich betreibt. Neue 
Software-Lösungen, welche für die Berliner Verwaltung 
eigens entwickelt werden, sollen dann auf freien Lizenzen 
aufbauen. Auch unter Sicherheitsaspekten sind Open Sour-
ce Produkte, die auf vielfach geprüftem, offenem Quelltext 
basieren, den proprietären mitunter überlegen. Alle Soft-
ware-Lösungen in der Verwaltung Berlins sollen Offene und 
Freie Standards bzw. Dateiformate verwenden, um bei der 
Wahl der eingesetzten Software möglichst flexibel zu sein 
und Abhängigkeiten von Anbietern und Plattformen zu 
vermeiden. 
 
Die Interoperabilität ist gerade bei dezentralem IT-Betrieb 
von erheblicher Bedeutung; auch dies unterstreicht die 
Notwendigkeit offener Standards und die Vorteile von 
Open-Source-Lösungen. Die Trennung von IT-Service und 
Sachaufgaben muss überwunden werden. Die Entschei-
dung, ob Haushaltsmittel für Informationstechnik, sonstige 
Sachmittel oder Personal eingesetzt werden, werden dem 
Subsidiaritätsgrundsatz folgend auf möglichst tiefer Verwal-
tungsebene getroffen, um die jeweiligen Verwaltungsauf-
gaben bei knappen Mitteln möglichst effizient und leis-
tungsfähig versehen zu können. 
 
8. Politik zur digitalen Teilhabe („Netzpolitik“) in Berlin 
organisatorisch verankern 
Politik für Partizipation und digitale Teilhabe in der Gesell-
schaft ist längst Querschnittsthema. Es geht um Gerechtig-
keits- und Verteilungsfragen, und damit im Kern um Gesell-
schaftspolitik. Wie auch in diesem Programm ersichtlich, 
sind nahezu sämtliche Senatsverwaltungen auf unter-
schiedliche Art und Weise von den angesprochenen Frage-
stellungen betroffen. Dieser wachsenden Bedeutung von 
Politik zur digitalen Teilhabe („Netzpolitik“) gilt es durch 
einer entsprechenden organisatorischen Verankerung in 
der Senatsverwaltung Rechnung zu tragen. 
  
So erscheint uns die Anerkennung von Netzpolitik als ei-
genständige, auch in der Bezeichnung als solche ersichtli-
che Ressortzuständigkeit ein nicht nur, aber auch symbo-
lisch wichtiger Schritt. Berlin wäre damit die erste Landes-
regierung, die über einen explizit als solches ausgewiese-
nen Referenten für Netzpolitik zur Verfügung hätte. Wir 
begrüßen das diesbezügliche Tätigwerden der Senatskanz-
lei. 
Neben der Einrichtung einer klaren politischen Zuständig-
keit bedarf es auf operativer Ebene in Partei und Fraktion 
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des Aufbaus von Kompetenzen zur Umsetzung der in die-
sem Antrag genannten Politiken zur digitalen Teilhabe. Dies 
soll nicht nur die Durchführung und interne wie externe 
Kommunikation der in diesem Antrag skizzierten Projekte 
ermöglichen, sondern auch die Verankerung der Inhalte in 
Partei und Gesellschaft in ihrer ganzen Relevanz verdeutli-
chen. 
 
9. Wirtschaftliche Chancen durch Digitale Teilhabe er-
schließen 
Berlin hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum der 
europäischen Start-Up und Web-Szene entwickelt. Dieses 
Potenzial für Innovationen, Arbeitsplätze und weitere Un-
ternehmen muss durch die SPD unterstützt werden, denn 
wir stehen erst am Anfang einer dynamischen Entwicklung. 
Darum wird sich Berlin für die Interessen der Medien- und 
Kreativwirtschaft auf allen Ebenen einsetzen, um die best-
möglichen Rahmenbedingungen für deren positive Entwick-
lung herbeizuführen.  
Wir werden den Einheitlichen Ansprechpartner (Portal des 
Landes Berlin für Gewerbetreibende und Dienstleistungs-
unternehmen) so weiterentwickeln, dass er auch in diesem 
Bereich kompetente Hilfestellung leisten kann. 
 
10. Beteiligungs- und Kommunikationsmöglichkeiten der 
Berliner SPD weiterentwickeln 
Die Berliner SPD will die Beteiligungs- und Kommunikati-
onsmöglichkeiten für Mitglieder und Bürgerinnen und 
Bürger erweitern. Dazu streben wir an, Anträge und inhalt-
liche Positionierungen auch verstärkt webbasiert basisde-
mokratisch diskutieren und weiterentwickeln zu lassen. 
Ergebnisse können dann in die Antragsberatungen über-
nommen werden. Dazu wird die Berliner SPD, wenn immer 
möglich, Anträge ins Netz stellen und Diskussions- und 
Bearbeitungsmöglichkeiten eröffnen.  
Relevante Ereignisse wie Parteitage sollen live im Netz 
(„streaming“) übertragen und kommentiert werden  kön-
nen. 
Das Internetangebot wird weiter ausgebaut und partizipativ 
angelegt. Damit wollen wir auch die Orts- und Zeitunab-
hängigkeit verbessern. Wir möchten die technische Infra-
struktur des Internetangebots so überarbeiten, dass die 
ständige Weiterentwicklung unkompliziert und ohne erheb-
liche technische und finanzielle Ressourcen des Landesver-
bandes erfolgen kann, um die Teilhabe für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität oder geringeren zeitlichen Re-
serven zu verbessern. Ferner wollen wir so die Hemm-
schwellen, welche einen Einstieg in das teilweise von for-
malen Abläufen geprägte Parteileben erschweren, senken 
und die Partei für neue Zielgruppen öffnen. 
 
Denn für die SPD Berlin gilt: Wir wollen Partizipation und 
digitale Teilhabe in der Sozialen Stadt ermöglichen. Wir 
haben erkannt, dass es sich dabei um eine Gerechtigkeits- 
und Verteilungsfrage handelt. Wir bekräftigen unseren 
Anspruch, alle Berlinerinnen und Berliner digitale Teilhabe 
zu ermöglichen und das Internet noch stärker als Kommu-
nikationskanal im Rahmen demokratischer Entscheidungs-
prozesse nutzen zu wollen. Wir wollen neue Beteiligungs-
formen einführen, sagen aber auch ganz deutlich: Diese 
können die traditionellen demokratischen Partizipations-
formen nur ergänzen, nicht ersetzen. 
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KONSENSLISTE ZUM LEITANTRAG 02/II/2012 

04/II/12 
Landesvorstand 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Konsensliste  
Die mit (K) gekennzeichneten Empfehlungen der Antrags-
kommission wurden im Konsens ausgesprochen. Der Lan-
desparteitag stimmt diese mit (K) gekennzeichneten Ände-
rungsanträge en bloc ab. 
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